Ihr Wegweiser zur erfolgreichen Depoteroffnung
FFB Einzeldepot

]

Ausfiillen, priifen,
unterschreiben
wie auf [hrem

Ausweis

A

Identifikation via
Videochat oder
Postldent

DA

Unterlagen
postalisch an
AVL senden

QAVL

Einfach glinstig investieren.

Depotunterlagen

Ihre Depotunterlagen im Uberblick:
» Discountvereinbarung
» Depoteroffnungsantrag
» Identifikation (Videochat, Postident)
» AVL Umfrage (freiwillig)
» Datenschutzinformationsblatt (fir Ihre Unterlagen)

Bitte fillen Sie Ihre Depotunterlagen vollstandig aus und unterschreiben Sie diese an allen
erforderlichen Stellen. Prifen Sie anschlieRend alles auf Vollstandigkeit und Richtigkeit.

Bitte beachten Sie, dass fiir eine erfolgreiche Depoteroffnung lhre Unterschriften auf den
Antragsunterlagen und lhrem Ausweis vom Schriftbild her libereinstimmen miissen. Es
muss zweifelsfrei erkennbar sein, dass es sich um dieselbe Unterschrift handelt.

Identifikation

AVL-Kunden, die bereits bei AVL identifiziert sind, miissen sich bei einer Depoteréffnung
der FFB nicht erneut identifizieren. Eine postalisch mitgesendete gut lesbare Ausweiskopie
der Vorder- und Riickseite reicht hier aus.

Identifikation fUr in Deutschland lebende Personen

Videochat: Identifizieren Sie sich bequem von zu Hause aus mit einem PC, Laptop, Smart-
phone oder Tablet. Mehr Informationen sowie den Link zur Identifizierung finden Sie unter:

https://www.avl-investmentfonds.de/videoidentifizierung
ODER

Postldent Basic: Identifizieren Sie sich in einer Filiale der Deutschen Post. Dazu benétigen
Sie den Postldent Coupon in Ihren Antragsuntertragen. Den genauen Ablauf finden Sie auf
diesem Dokument.

Identifikation fur im Ausland lebende Personen
Hier bestehen gesonderte Anforderungen bei der Depoteroffnung. Bitte wenden Sie sich hier-
zu an uns. Gerne besprechen wir mit Ihnen das weitere Vorgehen.

Eroffnung lhres Depots

lhre vollstandig ausgefiillten und unterschriebenen Antragsunterlagen senden Sie uns bitte
komplett im Original per Post an folgende Adresse:

AVL Finanzvermittlung GmbH
Postfach 1135
71365 Weinstadt

Sind lhre Unterlagen bei AVL eingegangen, werden diese geprift. Sobald lhr Depot bei
der Partnerbank eroffnet ist, erhalten Sie von der FFB eine schriftliche Depoteroffnungs-
bestatigung. Eine Bestatigung der eingerichteten AVL-Konditionen und |hre personlichen
Zugangsdaten zum AVL-Kundenlogin senden wir Ihnen auf dem Postweg zu.

Bei Fragen sind wir gerne telefonisch unter 07151 / 604 59 30 oder per E-Mail an
info@avl-investmentfonds.de fir Sie da. Wir freuen uns auf Sie!
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Bitte in Blockschrift ausfullen!

Formular (.) A\/L
Discountvereinbarung

AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH

VerZiCht an Beratung / HaftungSfreiSte”Uﬂg Poststrae 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Stand: 25.04.2023 Internet www.avl-investmentfonds.de
1. Depotinhaber (ggf. Minderjahriger) 2. Depotinhaber

|:| Frau l:, Herr l:, Dr. l:, Prof. l:, Frau l:, Herr l:, Dr. DProf,

Nachname Nachname

|\/omame(n) |Vorname(n)

|Geburtsort Geburtsdatum |Geburtsort Geburtsdatum
|Geburtsname |Geburtsname

|Straf$e, Hausnr. |Stra[1>e, Hausnr.

|Posﬂeitzah| |Ort |Post|eitzah| |Ort

| DE | | DE |

Land Telefon Land Telefon

|E-l\/lail |E-Mail

1.

-
=

1

-

1

N

Ich nehme AVL auf eigene Veranlassung ausschlieRlich als Vermittler der von mir gewlinschten Investmentfonds (reines Ausfiihrungsgeschaft) im Sinne des § 16 Abs. 5 FinvermV
in Anspruch.

Warnung: AVL weist mich darauf hin, dass AVL keine weitere Dienstleistung erbringt, d.h. insbesondere, dass AVL aufgrund des Rabatts auf den Ausgabeaufschlag keine Anla-
geberatung anbietet und somit auch keine Priifung der Eignung und Angemessenheit der Investmentfonds vornimmt. Das hei8t, AVL priift nicht, ob ich iiber die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrung verfiige, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der von mir gewiinschten Investmentfonds angemessen beurteilen zu kénnen. Ferner priift
AVL auch nicht, ob ich bestimmte Nachhaltigkeitspréaferenzen habe.

Im Ubrigen verfiige ich entsprechend den produktspezifischen Zielmarktbestimmungen:

« Uber die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, um die aus den von mir gewiinschten Finanzinstrumenten erwachsenden Anlagerisiken zu verstehen;

- Uber die Verlusttragfahigkeit, um etwaige Verluste aus den von mir gewiinschten Finanzinstrumenten zu tragen;

+ Uber die Risikotoleranz, welche die von mir gewtinschten Finanzinstrumente mit der Festlegung der Risikoklasse voraussetzen.

SchlieBlich verfolge ich Ziele, die mit den von mir gewlinschten Finanzinstrumenten erflllt werden konnten.

Vor dem Kauf von Investmentfonds informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Herausgeber der jeweiligen Investmentfonds die aktuellen Verkaufsprospekte, Pro-
duktinformationsblatter und Rechenschaftsberichte zur Verfligung, die ich lese und deren veroffentlichten Informationen ich umfassend prife.

Keine Anlage ist ohne Risiko. Verschiedene Einflisse konnen dazu fiihren, dass es wahrend der Laufzeit zu Kursriickgéngen kommt. Darlber hinaus besteht bei Auslandsin-
vestitionen und solchen in fremder Wahrung ein Wahrungsrisiko. Beide Risiken zusammengenommen konnen zum Verlust des eingesetzten Kapitals flihren. Angaben zur
bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen fiir die Zukunft.

Ich bestatige eine auf Kauf von Investmentfonds ausgerichtete hohe Risikobereitschaft und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit entsprechenden Liquidi-
tatseinschrankungen. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Borsenentwicklung der Verkauf von Investmentfonds ggf. unzweckmaRig ist und hierdurch moglicherweise
Kursverluste entstehen.

Ich verflige Uber gentigend Erfahrung in Wertpapiergeschéften. Meine Vermogensverhaltnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggf. langfristig binden,
zu. Ausreichende liquide Anlagen stehen mir jederzeit zur Verfligung.

Rabatte werden nur auf Provisionen gewahrt, die AVL bereits erhalten hat und fir die AVL einen Rabatt eingerdumt hat. Voraussetzung daflr ist, dass zum Zeitpunkt der Ab-
rechnung des Rabatts der dazugehdrige Vertrag Uber AVL geschlisselt ist.

Der maximal mdgliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschliellich beim Kauf von Investmentfonds tber die Kapitalanlagegesellschaft gewahrt werden. Zusatzlich
gelten folgende Einschrankungen fur die bank zweiplus: Gewéahrung des max. Rabatts nur bei Order mit den von AVL bereitgestellten Formularen per Fax oder Brief.

Da AVL keinen Einfluss darauf hat, bis zu welchem Betrag die Provisionen entsprechend den Vorgaben des Anbieters des Finanzinstruments maximal rabattiert werden dirfen,
kann AVL jederzeit die Hohe gewahrter Rabatte auf Provisionen an die Vorgaben anpassen. Die zum Zeitpunkt des Kaufs von Fondsanteilen glltigen Rabatte entnehmen Sie
unmittelbar vor dem Kauf unserer Internetseite www.avl-investmentfonds.de.

Ich bestatige, dass ich eine fiir mich bestimmte Kopie oder einen Durchschlag der Antragsunterlagen einbehalten habe.

Die Haftung von AVL im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist — gleich aus welchen Rechtsgriinden — ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss nach Satz 1 gilt nicht, soweit
die Schadensursache auf Vorsatz und/oder grobe Fahrldssigkeit zurtickzufihren ist. Der Haftungsausschluss nach Satz 1 gilt ferner nicht fir Anspriiche aus dem Produkthaf-
tungsgesetz, sowie bei uns zurechenbaren Kérper- und Gesundheitsschéaden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Der Haftungsausschluss nach Satz 1 gilt auch nicht fiir
die fahrlassige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch AVL. Soweit AVL fahrlassig eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht auf den vorhersehbaren
und vertragstypischen Schaden beschrankt.

. AVL und der Kunde vereinbaren, dass samtliche Informationen und Dokumente, die AVL im Rahmen der Anlagevermittlung auf einem dauerhaften Datentrdger zur Verfligung

stellen muss, dem Kunden ausschliellich im personlichen AVL Kundenlogin zur Ansicht, zum Ausdruck, zum Herunterladen bzw. zur Speicherung zur Verfligung gestellt
werden. Mit der Zurverfligungstellung gelten die Dokumente und Informationen als zugegangen. Der Kunde verzichtet ausdriicklich auf einen postalischen Versand von Infor-
mationen und Dokumenten. Allgemeine Informationen, welche nicht personlich an den Kunden gerichtet sind, werden von AVL auf www.avl-investmentfonds.de zur Verfligung
gestellt. Hierunter fallen insbesondere die Allgemeinen Geschaftsbedingungen sowie die Anderungen derselben.

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der Gibrigen Bedingungen dadurch nicht beriihrt. Die unwirksame Geschéftsbedingung ist
durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nachsten kommende Geschéftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungsliicke.

Ort

Datum Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)

Ort

Datum Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 2. gesetzlicher Vertreter)


https://www.avl-investmentfonds.de/
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Depotfiihrung:
FIL Fondsbank GmbH (FFB)

Postfach 1106 63
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer

(wird von der FFB vergeben)

Depoteroffnungsantrag fur Privatkunden

mit Onlinezugang und elektronischem Postversand

Bitte eroffnen Sie fiir mich/uns ein |_ Einzeldepot |_ Gemeinschaftsdepot

|_ FFB FondsdepotPlus zur Abwicklung von Wertpapiergeschaften in Investmentfondsanteilen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto

Entgeltinkasso: Bitte belasten Sie alle regelmaRig anfallenden FFB Entgelte (z. B.: Depotfiihrungsentgelt, Portfolioentgelt, Verwahrentgelt fiir Fonds ohne Abschlussfolge-
provision) Uber folgenden Inkassoweg (wird nichts ausgewahlt erfolgt die Belastung auf dem Abwicklungskonto, auer bei minderjahrigen Depotinhabern, hier ist nur der
Verkauf von Anteilen moglich)

L Belastung per Lastschrift auf dem Abwicklungskonto' L Verkauf von Anteilen
|_ FFB FondsdepotJunior ohne Abwicklungskonto
Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des Privatvermégens.

Depotinhaber 1 L Frau L Herr L Ich bestitigte, dass die unten angegebene Anschrift meine Meldeanschrift ist.

Name? Vorname? Geburtsname

StraRe, Hausnummer PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland 1. Staatsangehdrigkeit 2. Staatsangehorigkeit
o | |

Steuerpflichtig in (Land)® Steuer-Identifikationsnummer des Landes* Zusétzlich steuerpflichtig in (Land)* Steuer-Identifikationsnummer des Landes*

Mobilfunknummer E-Mail Telefon

Beruf Branche

| selbststandig ‘

Wichtig fiir Depots fiir Minderjahrige: Depots fiir Minderjéhrige diirfen nur auf einen Depotinhaber lauten.
Hiermit erteilen wir uns (als gesetzliche Vertreter) gegenseitig eine jederzeit widerrufliche Vollmacht zur Einzelvertretungsbefugnis.

Widerruf der Vollmacht: Wird die Vollmacht widerrufen, so sind beide gesetzlichen Vertreter nur gemeinsam vertretungsberechtigt.

jungsbefugnis: Bis zur Volljahrigkeit des Minderjahrigen bzw. bis zu einem jederzeit zulassigen Widerruf durch einen gesetzlichen Vertreter soll jeder der gesetzlichen Vertreter
allein verfligungsberechtigt sein. Der Minderjahrige soll nicht verfligungsberechtigt sein.

Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fligen Sie bitte einen Nachweis bei.

Bei mehreren Depotinhabern kann jeder Depotinhaber allein verfiigen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegeniiber der FFB aus Beweisgriinden mdglichst schriftlich die
Einzelvertretungsbefugnis widerruft.

|_ Depotinhaber 2  oder L Gesetzlicher Vertreter 1 L Frau L Herr L Ich bestitigte, dass die unten angegebene Anschrift meine Meldeanschrift ist.

[ Ist Ehegatte/Lebenspartner von Depotinhaber 1

Name? Vorname? Geburtsname

StralRe, Hausnummer PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland 1. Staatsangehérigkeit 2. Staatsangehérigkeit
P N

Steuerpflichtig in (Land)® Steuer-Identifikationsnummer des Landes* Zusétzlich steuerpflichtig in (Land)® Steuer-Identifikationsnummer des Landes®

Mobilfunknummer E-Mail Telefon

Beruf Branche

| selbststandig ‘

I_ Gesetzlicher Vertreter 2 | Frau L Herr L Ich bestitigte, dass die unten angegebene Anschrift meine Meldeanschrift ist.

Name? Vorname? Geburtsname

Strale, Hausnummer PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland 1. Staatsangehorigkeit 2. Staatsangehorigkeit
P N

Steuerpflichtig in (Land)® Steuer-Identifikationsnummer des Landes” Zusétzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-ldentifikationsnummer des Landes*

Mobilfunknummer E-Mail Telefon

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Ich erklare/ Wir erkldaren hiermit ausdriicklich, dass ich/wir das gewiinschte Depot auf eigene Rechnung fiihre/n.

" Fiir minderjéhrige Depotinhaber ist diese Funktion nicht verfiigbar.

2 Volistandige Angabe gem. Ausweisdokument.

3 Wenn Sie in weiteren Landern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.

4 Beispiele fiir Steueridentifikationsnummer: TIN (DE), AHV (CH), Nino (GB), Codice fiscale (IT), numéro fiscal de référence or numéro SPI (FR), PESEL-Nr. (PL).
Weitere Informationen finden Sie hier: https://web-archive.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/index.htm
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Beruf und Branche
Die Angabe von Beruf und Branche ist für eine Depoteröffnung dringend erforderlich.

AVL
Beruf und Branche
Die Angabe von Beruf und Branche ist für eine Depoteröffnung dringend erforderlich.
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Referenzkonto (zwingend erforderlich)

Das Referenzkonto ist fiir die Auftragsabwicklung erforderlich; bei einem FFB FondsdepotPlus darlber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von dem und auf das Abwicklungs-
konto. Die IBAN fiir Einzahlungen auf mein/unser Abwicklungskonto finde ich/finden wir in meiner/unserer Depoterdffnungsbestatigung. Ich kann/Wir kénnen der FFB jederzeit
schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermachtige/Wir ermachtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von
der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Die Glaubiger ID der FFB lautet DE57Z2ZZ00000130378.

Hinweis: Ich kann/Wir kénnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaber i miissen Depoti bzw. Vertreter

01/2026 pdf & [02 FFB-DEA 01 10]

Wichtig: Auszahlungen sind grundsatzlich nur zu Gunsten des im Depot hinterlegen Referenzkontos, bei einem FFB FondsdepotPlus alternativ zu Gunsten des entsprechenden
Abwicklungskontos mdglich.

Schlusserklarung

1 Beratungsfreies Geschift
Basisinformationsblatter, Vorab-Kosteninformation und die Borschire "Grundlagenwissen Investmentvermégen" (Basisinformationen) werden online in meinem/unserem personlichen
Bereich der mir/uns bereit gestellten Internetanwendung zur Verfligung gestellt.

2 Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausfithrungen
Dem Depoteréffnungsantrag beigefiigt sind die "Offenlegung von Interessenkonflikten" und die "Grundséatze der Orderausfiihrung". Durch meine Unterschrift stimme ich/unsere Unter-
schriften stimmen wir ausdricklich den "Grundséatzen der Orderausfiilhrung" zu. Beim Erwerb von ausléndischen Investmentfonds erfolgt gegebenenfalls eine Eintragung der FFB im
Aktionarsregister flir erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unserer Aktionarsrechte fiir solche Investment-
fondsanteile ermoglichen.

3 Geschiftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis
Fir die Geschéftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden Vertragsunterlagen zur Geschaftsbeziehung in ihrer jeweils aktuell vereinbarten Fassung (hier Stand 01/2026), im
Speziellen die "Allgemeinen Geschaftsbedingungen", die "Sonderbedingungen fiir das FFB FondsdepotPlus", die "Bedingungen fiir Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislast-
schriftverfahren”, die "Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr" und das "Preis- und Leistungsverzeichnis". Zusétzlich gelten die "Sonderbedingungen fiir die Nutzung des Onlinezu-
gangs und den elektronischen Postversand", die "Sonderbedingungen fiir ein FFB Fondsdepot mit Portfolio" und die "Sonderbedingungen fir offene Immobilienfonds" falls zutreffend.

4 Widerrufsrecht
Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklarungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach MaRgabe der auf
den anliegenden "Informationen zu auRerhalb von Geschaftsrdumen geschlossenen Vertrdgen und Fernabsatzvertragen tber Finanzdienstleistungen" abgedruckten Widerrufsbelehrung
widerrufen kann/kénnen. Hinsichtlich des Erwerbs oder der VeraufRerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermdgens kann das am Ende der "Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen" abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

5 Einlagensicherung
Ich bestatige/Wir bestatigen den Erhalt des anliegenden "Informationsbogen fiir den Einleger".

6 Datenverarbeitung,
Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschaftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten

zum Datenschutz fiir Anleger” der FFB entnehmen.
7 Vereinnahmte und gewahrte Vergiitungen
Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von

erhéltlich.
8 Informationen zu Risiken einer Geldanlage

die Verwaltungsvergiitung der Fonds enthalten), die Broschiire "Grundlagenwissen Investmentvermégen” (Basisinformationen) und Vorab-Kosteninformationen sowie Verkaufsprospekte
und Berichte einsehen und herunterladen. Zusatzlich kann ich/kénnen wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

Hinweis: Geschafte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb tiber die Funktionsweise und Risiken
des jeweiligen Finanzinstruments.

5 Nur auszufiillen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2 oder gesetzlichen Vertretern.

Mit meiner/unserer Unterschrift in diesem Antrag bestatige ich/bestétigen wir, dass ich/wir kein/e US-Biirger/in bin/sind, nicht in den USA wohnhaft bin/sind und ich/wir hinsichtlich meiner/
unserer weltweiten Einkinfte nicht steuerpflichtig gegeniiber US-Steuerbehérden bin/sind.

> X X

Ort, Datum Unterschrift Depotinhaber 1/ gesetzlicher Vertreter 1 Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter 2

Bei Depots fiir Minderjéhrige ist grundsatzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich; falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fligen Sie bitte einen Nachweis bei.

Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht berechtigt ist, sich irgendwelche Vermégenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, aushéndigen zu lassen.
Der Vermittler/Untervermittler bestatigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber fiir eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.
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E FIDELITY GROUP

Anmerkungen zu poteréffnung (vom Vermittler auszufiillen)

Achtung!! Generell 100% Depotrabatt einrichten!!

Legitimation (vom Vermittler unbedingt aus

D inhaber 1 hat sich ausgewi 1 durch:

[ Personalausweis [] Reisepass [J Geburtsurkunde Ausstellende Behdrde, Ort gliltig bis

Nr. | |

Depotinhaber 2 (bzw. bei Minderjahrigen hier zusatzlich gesetzliche Vertreter 1 und 2) hat/haben sich ausgewiesen durch:

[0 Personalausweis [ Reisepass Ausstellende Behorde, Ort gliltig bis

| [
[ Personalausweis [J Reisepass Ausstellende Behdrde, Ort glltig bis

Nr. | P P Y
Wichtiger Hi is: Es ist jeweils eine Ausweiskopie beizufligen. Bitte beachten Sie hierzu das beiliegende Informationsblatt. Bei Minderjahrigen ist eine Kopie der Geburtsurkunde bei-

zufligen, falls noch kein Personalausweis/Reisepass ausgestellt wurde.

Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler: Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwéschegesetzes identifiziert:

QAVL

AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH
Poststraie 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399

Stempel der Vermittlerzentrale Stempel/Unterschrift des Vermittlers rr\:rar:Ll www. avlrlnvestmen“onﬂs.;e Stempel/Unterschrift des Untervermittlers
2323 2I3I2I3I-I7I1I0I‘|I5I | S N | | | | I I Y S I I A A S N |
Vermittlerzentrale Vermittler Untervermittler

Prifen und drucken Formular zuriicksetzen
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Informationsblatt: Ausweisdokument richtig einreichen

Bitte beachten Sie, dass zu dunkle oder unleserliche Ausweiskopien nicht akzeptiert werden kénnen. Dies fihrt zu einer verlangerten
Bearbeitungszeit.

P cuocseerushiocuscncave (NN
ROGHN  PERSONALAUSWEIS wow

IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE T

[a] Name/Surname/Nom
[b] Geburtsname/Name at birth/Nom de naissance

@IMUSTERMANN @)
®IGABLER N\

s
Vornamen/Given names/Prénoms -
ERIKA ﬁ\@
Date de naissa X lﬂ\\r\{v{/ ationalité

DEUTSCH

of /Lieu de naissance
>

BERL)]
A g:\:talg‘lﬁ:/ﬁ:teolexnlry/
01.05.2034 —

O/ i

Alle Daten missen eindeutig und gut lesbar sein, um eine reibungslose Verarbeitung zu ermdglichen.

BN DUNDESREPUBLIKDEUTSCHLAND | 7 6301147 RN T T St Ko

Bl  PERSONALAUSWEIS wom ' L hEEE TR @
[a] Name/Surname/Nom 1 60 Cm i i D STR S g? 1\‘}
[b] Geburtsname/Name at birth/Nom de naissance Datum/Date/Date " i ‘ /B "\‘/
“IMUSTERMANN @ 2 | 02.05.24 8 o\
BIGABLER & \St eeiclis o Bl e e
Vomamen/Given names/Prénoms - \@ STADT KOLN sﬁabg%{ name/Nom de religion ou nom dartiste | % |
ERIKA - \ Q)

I =

of hirth/
Date de naissa q\\"{'{ ationalité

DEUTSCH

/Lieu de naissance
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bescheinigung ist nicht ausreichend.
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Fur lhre Unterlagen

Vertragsunterlagen zur

Geschaftsbeziehung
FIL Fondsbank GmbH

= Allgemeine Geschaftsbedingungen

m  Sonderbedingungen fiir die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen
Postversand

m  Bedingungen fur Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
= Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr
m |nformationsbogen flir den Einleger

= Informationen zu aulRerhalb von Geschaftsraumen geschlossenen Vertragen und
Fernabsatzvertragen Uber Finanzdienstleistungen

= Widerrufsbelehrungen

m  Grundsatze der Orderausfiihrung

m  Offenlegung von Interessenkonflikten

m  Offenlegung von Zuwendungen

= Hinweise zum Datenschutz fur Anleger

= Sonderbedingungen fir das FFB FondsdepotPlus

m  Sonderbedingungen fir ein FFB Fondsdepot mit Portfolio

m  Sonderbedingungen fiir offene Immobilienfonds

Die FIL Fondsbank verdéffentlicht ausschlieRlich produktbezogene Informationen und erteilt keine
Anlageberatung. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo und das F-Symbol sind Marken von
FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH,

Postfach 110663, 60041 Frankfurt am Main. www.ffb.de Stand: Januar 2026 FIDELITY GROUP
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Allgemeine Geschaftsbedingungen
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2.2

Geschiftsgegenstand, Geltungsbereich und Anderungen dieser
Geschéftsbedingungen und der Sonderbedingungen fiir einzelne
Geschaftsbeziehungen

Gegenstand der Geschaftsbeziehung

Gegenstand der Geschéaftsbeziehung sind die Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren (in Form von Anteilen an inlandischen und auslandischen Invest-
mentfonds, nachfolgend einheitlich "Anteile" genannt) fiir andere sowie die An-
schaffung und die VerauRRerung der Finanzinstrumente im eigenen Namen fiir
fremde Rechnung (Finanzkommission) sowie sonstige mit den genannten Ge-
schaften verbundene Nebentatigkeiten. Zur Abwicklung des Kommissionsge-
schafts fihrt die FIL Fondsbank GmbH treuhanderisch, getrennt von ihren Bank-
geschaften, Konten bei anderen Banken.

Geltungsbereich

Die "Allgemeinen Geschéftsbedingungen” gelten fiir die gesamte Geschéftsverbin-
dung zwischen dem Depotinhaber/den Depotinhabern (nachfolgend "Kunde" ge-
nannt) und der FIL Fondsbank GmbH (nachfolgend "Bank" genannt).

Daneben gelten Sonderbedingungen fiir einzelne Geschaftsbeziehungen, die Ab-
weichungen oder Erganzungen zu diesen "Allgemeinen Geschaftsbedingungen"
enthalten. Diese werden mit dem Kunden bei der Depoterdffnung oder bei der Er-
teilung eines Auftrags vereinbart.

Anderungen
(1) Anderungsangebot
Anderungen dieser Geschaftsbedingungen und der Sonderbedingungen wer-
den dem Kunden in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschéftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg ver-
einbart (z.B. das Onlinebanking), kénnen die Anderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden.
(2) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der
Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten
Zustimmungsfiktion.
(3) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Anderungsange-
bots (Zustimmungsfiktion), wenn
— das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung der ver-
traglichen Bestimmungen mit einer veranderten Rechtslage wiederherzustel-
len, weil eine Bestimmung dieser Geschéftsbedingungen oder der Sonder-
bedingungen
—aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieRlich unmittelbar gelten-
der Rechtsvorschriften der Européischen Union, nicht mehr der Rechtslage
entspricht oder
— durch eine rechtskréaftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht
erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf
oder
—aufgrund einer verbindlichen Verfiigung einer fiir die Bank zustandigen na-
tionalen oder internationalen Behérde (z. B. der Bundesanstalt fur Finanz-
dienstleistungsaufsicht oder der Européischen Zentralbank) nicht mehr mit
den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen
ist und
— der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen abgelehnt hat.
Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Folgen seines
Schweigens hinweisen.
(4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
— bei Anderungen der Ziffern 1.3 und 13.2 der Geschéftsbedingungen und der
entsprechenden Regelungen in den Sonderbedingungen oder
— bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die Entgel-
te fur Hauptleistungen betreffen, oder
— bei Anderungen von Entgelten, die auf eine tber das vereinbarte Entgelt fur
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind,
oder
— bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkommen,
oder
— bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhéltnis von Leistung und Ge-
genleistung erheblich zu Gunsten der Bank verschieben wiirden. In diesen
Féallen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Anderungen auf
andere Weise einholen.
(5) Kuindigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den
von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf
dieses Kiindigungsrecht wird die Bank den Kunden in ihrem Anderungsangebot
besonders hinweisen.

Umstellung auf ein FFB FondsdepotPlus

Im Falle einer MaRnahme fiir eines der gewéhlten Sondervermdgen, die eine Ver-
auRerung der Investmentanteile zur Folge hat (z. B. Fondsliquidation oder sofern
eine Auszahlung von Kundengeldern auf ein Referenzkonto nicht méglich ist
stimmt der Kunde bereits jetzt zu, dass die Bank neben seinem Depot ein Abwick-
lungskonto einrichtet. Die Bank wird den Erlés einer VerduRerung der Investment-
anteile bzw. die ihm zustehenden Kundengelder auf das Abwicklungskonto {iber-

weisen. Fiir diesen Fall gelten die Sonderbedingungen FFB FondsdepotPlus der
Bank. Hierdurch kénnen fiir den Kunden zusétzliche Kosten entstehen.

Bankgeheimnis und Bankauskunft

Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit tUber alle kundenbezogenen Tatsachen und
Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informa-
tionen Uber den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestim-
mungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung
einer Bankauskunft befugt ist. Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen der Erfiil-
lung ihrer Pflichten dem Kunden gegeniber, insbesondere bei Druck, Kuvertierung
und Versand von Kundenunterlagen, externer Dienstleister zu bedienen. Die Bank
wird diese externen Dienstleister zur Einhaltung des Bankgeheimnisses verpflich-
ten.

Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthélt allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen
liber die wirtschaftlichen Verhéltnisse des Kunden, seine Kreditwirdigkeit und
Zahlungsfahigkeit. BetragsmaRige Angaben (iber Kontostédnde, Sparguthaben,
Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermdgenswerte sowie Angaben tiber
die Hohe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
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2.3 Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Bankauskunft
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Die Bank ist befugt, Uiber juristische Personen und im Handelsregister eingetrage-
ne Kaufleute Bankauskiinfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschaftli-
che Tatigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskinfte, wenn ihr eine an-
derslautende Weisung des Kunden vorliegt.

Bankauskiinfte (iber andere Personen, insbesondere liber Privatkunden und Verei-
nigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall aus-
driicklich zugestimmt haben.

Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interes-
se an der gewiinschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass schutzwiirdige Belange des Kunden der Auskunftsertei-
lung entgegenstehen.

Empfanger von Bankauskiinften
Bankauskiinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten
fiir deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

Depotfithrung und Orderbearbeitung

Depoterdéffnung

Der Kunde gibt gegeniiber der Bank einen bindenden Antrag zur Er6ffnung eines
Depots ab, indem er den vollstédndig und lesbar ausgefiillten Depoteréffnungsan-
trag an die Bank ubermittelt oder dieser der Bank zugeht.

Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank nach der erforderlichen Legiti-
mationspriifung dem Kunden die Depoter6ffnung bestétigt und ihm die Depotnum-
mer mitteilt.

Die Bank behélt sich vor, die Eréffnung eines Depots abzulehnen und den Antrag
zuriickzusenden. Dies kann auch ohne Angabe naherer Griinde erfolgen.

Beratungsfreies Geschaft und reines Ausfiihrungsgeschéft (Execution Only)
Die Bank fiihrt sowohl im Rahmen des beratungsfreien Geschéfts als auch des
Execution Only Geschéfts Auftrage des Kunden zum Kauf, Verkauf oder Tausch
von Anteilen lediglich aus. Die Bank priift daher insbesondere nicht, ob die vom
Kunden eingereichten Auftréage fiir ihn geeignet sind, bei Execution Only auch
nicht, ob sie angemessen sind. Es erfolgt daher weder eine Empfehlung noch Be-
ratung in Bezug auf die Ausfiihrung oder Vermittiung von Auftragen. Die Bank geht
davon aus, dass der Kunde seine Auftrage zum Kauf, Verkauf oder Tausch von An-
teilen nur nach einer individuellen und sachgerechten Beratung erteilt.

Beratungsfreies Geschaft

Im beratungsfreien Geschaft wird die Bank vor Erwerb von Fondsanteilen einen
Angemessenheitstest durchfiihren und hierzu von dem Kunden unter anderem An-
gaben zu Kenntnissen und Erfahrungen erheben.

Erhalt die Bank den Angemessenheitstest vom Kunden nicht oder nur unvollstén-
dig zuriick, weist die Bank bereits jetzt darauf hin, dass eine kundenbezogene Prii-
fung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschatzung der Risiken im
Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage dann nicht méglich ist. Die Bank ist
dann berechtigt die Orderausflihrung abzulehnen.

Das beratungsfreie Geschéft wird fiir komplexe Fondsanteile, wie Publikums AIF’
(Rohstofffonds AIF, Immobilienfonds AIF und sonstige AIF) und strukturierte
OGAW? angeboten.

Execution Only

Im Execution Only Geschaft wird die Bank keine Angemessenheitspriifung durch-
fiihren und geht davon aus, dass der Kunde ausschlieRlich auf eigene Veranlas-
sung handelt.

Das Execution Only Geschéaft wird im Bereich der nicht-komplexen Fondsanteile
im Sinne des § 63 Abs. 11 WpHG, fiir unter anderem einfache OGAW, angeboten.
Das heit, dass die Bank dann keine Priifung vornimmt, ob der Kunde Ulber die er-
forderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfiigt, um die Risiken im Zusammen-
hang mit den zu erwerbenden Anteilen angemessen beurteilen zu kénnen, es er-
folgt daher keine Angemessenheitspriifung.

Vermittlergeschaft

Ein Vermittler wird ausschlieBlich im eigenen Namen tatig und ist insbesondere
hinsichtlich einer Beratung oder Vermittlung auch dann kein Erfiillungsgehilfe der
Bank, wenn er mit dieser einen Vermittlungsvertrag abgeschlossen hat. Das Ver-
tragsverhaltnis aus der Depoteréffnung ist auf den/die Depotinhaber und die Bank
beschrankt. Dritte (insbesondere Vermittler) sind nicht Vertragspartei, selbst wenn
sie im Depotantrag oder in den iibrigen Vertragsdokumenten benannt werden.

Entfallt

Orderweiterleitung

(1) Ausflihrung
Auftrage des Kunden uber Finanzkommissionsgeschafte in Investmentanteilen,
die an einem Bankgeschéftstag der FIL Fondsbank GmbH eingehen, werden
unverziiglich, grundsatzlich spatestens jedoch am auf den Eingangstag folgen-
den Bankgeschaftstag der FIL Fondsbank GmbH nach den beigefiigten
"Grundsatzen der Orderausfiihrung" in den Systemen der Bank erfasst. In Aus-
nahmefallen, die eine besondere Priifung durch die Bank erfordern (z.B. in
Nachlassfallen), erfolgt die Erfassung spatestens bis zum tUbernachsten auf
den Eingangstag folgenden Bankgeschéaftstag der FIL Fondsbank GmbH.

(2) Auftrage in Investmentfondsanteilen (ausgenommen ETF)
Nach der Erfassung platziert die Bank die Auftrdge innerhalb der auf den Erfas-
sungszeitpunkt folgenden Onlineorder-Annahmeschlusszeit der Bank. Das
heift, innerhalb dieses Zeitraums leitet die Bank die Auftrage in der Regel di-
rekt an die das jeweilige Sondervermdgen (den Fonds) verwaltende Invest-
mentgesellschaft weiter. Die Onlineorder-Annahmeschlusszeit ist ber den On-
linezugang des Kunden abrufbar oder kann bei der Bank erfragt werden. Wann
der platzierte Auftrag ausgefiihrt wird, richtet sich regelmaRig nach den im Ver-
kaufsprospekt geregelten Bedingungen, auf die die Bank als Finanzkommissio-
nar keinen Einfluss hat (Beispiel: Ist die Orderschlusszeit eines Fonds um 7
Uhr, wird ein von der Bank bei diesem Fonds um 9 Uhr platzierter Auftrag erst
am Folgetag ausgefihrt, auch wenn der Fonds ohne Schlusstagsabweichung
abrechnet bzw. die Ausflihrungszeit im Verkaufsprospekt mit T+0 angibt).

Auftrage, die an einem Tag bei der Bank eingehen, der kein Bankgeschaftstag
der FIL Fondsbank GmbH ist, oder Auftrage, die an einem Bankgeschéftstag
der FIL Fondsbank GmbH nach den veréffentlichten Servicezeiten der Bank
eingehen, werden so behandelt, als ob sie an dem auf den Eingangstag folgen-
den Bankgeschéftstag der FIL Fondsbank GmbH eingegangen waren.

Kauf- und Verkauforders verschiedener Kunden, die sich auf dasselbe Wert-
papier beziehen, kdnnen, bevor sie ausgefiihrt werden, zusammengefasst oder
gegeneinander verrechnet werden (Netting). Die Bank ist berechtigt, den Auf-
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trag im Wege des Selbsteintritts (§ 400 HGB) unter Zugrundelegung des von
der Investmentgesellschaft festgelegten Nettoinventarwerts auszufiihren.

Sofern ein von der Bank bei Investmentgesellschaften oder sonstigen Ausfih-
rungsplatzen platzierter Auftrag abgelehnt oder riickabgewickelt wird, ist die
Bank berechtigt, entsprechende Riickbuchungen im Kundendepot vorzuneh-
men, sofern die Wertpapiere dort bereits verbucht wurden.

Das Eigentum an den verkauften Anteilen wird dem Kunden erst mit vollstandi-
ger Zahlung des Kaufpreises vermittelt und geht dann auf den Kunden Uber.
Der Ubergang des Eigentums richtet sich im Ubrigen nach dem jeweils aktuel-
len Verkaufsprospekt fiir den Fonds. Vor dem Ubergang kann der Kunde weder
durch Verkauf, Verpfandung oder in sonstiger Art tiber die Anteile verfiigen.

(3) Auftréage in ETF
Die Bank leitet im Rahmen der ETF-Sammelorder Auftrage zur Ausfiihrung an
einen Systematischen Internalisierer weiter. ETF-Sammelauftrage werden an
Bankgeschéftstagen der FIL Fondsbank GmbH zweimal erstellt (10:45 und
16:00 Uhr) und jeweils anschlieRend unverziiglich an den Systematischen In-
ternalisierer weitergeleitet. Im Rahmen des ETF-Direkthandels nimmt die Bank
an Bankgeschéftstagen der FIL Fondsbank GmbH innerhalb der Zeit von 09:00
bis 17:30 Uhr online Kauf- und Verkaufsauftrage von Kunden entgegen und lei-
tet diese zur Ausfiilhrung an den Systematischen Internalisierer weiter. Die
Grundsatze der Orderausfiihrung sind zu beachten.

Kosten im Rahmen des Ausfiihrungsgeschifts

Die Bank erwirbt die Fondsanteile nach den beigefiigten "Grundsatzen der Order-
ausfiihrung" und weist dem Kunden eine Vertriebsprovision maximal in Héhe des
im Verkaufsprospekt genannten Ausgabeaufschlags in der Abrechnung aus. Ver-

kaufsauftrage werden nach den beigefiigten "Grundséatzen der Orderausfiihrung"

abgerechnet. Soweit in den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen an-

dere Kosten genannt sind, gelten diese.

Zuwendungen

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Bank die ihr von dritter Seite zuflie-
Renden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behélt, vorausgesetzt, dass die
Bank diese nach den gesetzlichen Vorschriften annehmen darf. Insoweit treffen
der Kunde und die Bank die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Ge-
schéaftsbesorgung abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden
gegen die Bank auf Herausgabe der zuvor genannten Vergiitungen nicht ent-
steht.

Scheckeinreichungen und Lastschriften

Schreibt die Bank den Gegenwert von Lastschriften schon vor ihrer Einlésung gut,
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlésung. Werden Lastschriften nicht
eingeldst oder erhalt die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht
die Bank die Vorbehaltsgutschrift riickgangig und damit verbundene Kaufe werden
riickabgewickelt. Eventuelle Kursverluste gehen zu Lasten des Anlegers, soweit er
nicht wirksam einen Vertrag widerrufen hat.

Die Bank akzeptiert grundsatzlich keine Schecks.

Auszahlungen

Auszahlungen werden grundsatzlich an das im Depot hinterlegte Referenzkonto
Uberwiesen. Der Kontoinhaber des Referenzkontos muss dem Depotinhaber ent-
sprechen oder bei Minderjahrigendepots/behérdlichen Anordnungen dem
gesetzlichen Vertreter.

Zum Zwecke der Betrugspravention behalt sich die Bank das Recht vor, Verkaufs-
erlése aus Fondsanteilen, deren Ursprungskauf vom Kunden per Lastschrifteinzug
bezahlt wurde und sich innerhalb der 8-wochigen SEPA-Erstattungsfrist (§ 675x
BGB) befindet, erst nach Ablauf dieser Frist an den Kunden auszuzahlen. Der
Kunde kann dieses Zuriickbehaltungsrecht der Bank durch Stellung geeigneter Si-
cherheiten abwenden, z.B. durch Verpfandung seines Depots in dem zur Sicher-
heitsleistung erforderlichen Umfang.

Betragsverkaufe

Lautet ein Verkaufsauftrag auf einen Geldbetrag, wird die Summe der beim Ver-
kauf anfallenden Steuern und Entgelte auf den beauftragten Betrag aufgeschlagen
und es werden entsprechend mehr Fondsanteile verkauft.

Entspricht oder libersteigt der beauftragte Betrag 95 % des Bestandswertes der
zum Verkauf beauftragten Fondsanteile, werden alle betroffenen Anteile veraufRert.
Bei einem Gesamtverkauf oder wenn der Verkaufserlds nicht der Summe aus dem
beauftragten Geldbetrag sowie Steuern und Entgelten entspricht, werden vom Ver-
kaufserlos die anfallenden Steuern und Entgelte abgezogen.

Fremdwéahrungsumsaétze

Die Bank ist berechtigt Fremdwahrungsumsétze in Euro umzurechnen. Das um-

fasst unter anderem Einzahlungen in Fremdwahrung oder Zahlungen bei Verkauf
von auf Fremdwahrung lautenden Anteilen, Auszahlungen bzw. Wiederanlagen in
Fremdwahrung, Barausschuttungen oder etwaige Steuereinbehalte. Naheres re-

gelt der Abschnitt Fremdwahrungsgeschaft im "Preis- und Leistungsverzeichnis"

der Bank.

Vollmachtserteilung
Die Erteilung einer Vollmacht kann nur auf den Formularen der Bank akzeptiert
werden oder in Form eines amtlichen Dokuments.

Antrags- und Auftragsablehnung
Die Bank behalt sich das Recht vor, Antrage und Auftrage des Kunden ohne Nen-
nung eines Grundes abzulehnen.

Bereitstellung von Informationen

Informationen, die die Bank dem Kunden in Textform (oder Uber eine Webseite)
zur Verfiigung zu stellen hat, stellt die Bank in das Onlinepostfach des Kunden ein
(nach MaRgabe der Ziffer 15 der "Sonderbedingungen fiir die Nutzung des Online-
zugangs und den elektronischen Postversand”). Es besteht die Moglichkeit, die
Bereitstellung der Basisinformationsblatter nach Verordnung (EU) 1286/2014
postalisch anzufordern.

Deaktivierung bestandsloser Depots

Die Bank behalt sich das Recht vor, ein Depot des Kunden, das mindestens 15
Monate ununterbrochen bestandslos gefiihrt wurde, zu deaktivieren mit der Folge,
dass fiir das betreffende Depot keine Servicedienstleistungen mehr erbracht wer-
den und der Kunde fiir dieses Depot keine Gebiihren mehr schuldet. Fir die Reak-
tivierung des betreffenden Depots ist eine schriftliche Weisung des Kunden erfor-
derlich. Die Reaktivierung des Depots erfolgt durch schriftliche Bestatigung der
Bank oder erneute Freischaltung des Online-Zugangs.

Erfiillung der Wertpapiergeschifte

Anteile/Anteilsbruchteile

Die von der Bank fiir den Kunden erworbenen Anteile/Anteilsbruchteile werden von
der Bank fiir den Kunden verwahrt. Soweit Einzahlungsbetrage des Kunden zum
Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die Bank den entsprechen-
den Anteilsbruchteil (drei Dezimalstellen nach dem Komma) gut.

Im Falle einer Auslieferung kdnnen nur ganze Anteile Uibertragen werden, etwaige

4.2

5.2

5.3

11/2025 [14 FFB 0110]

Anteilsbruchteile werden automatisch verkauft und auf das Referenzkonto des
Kunden ausgekehrt.

Verwahrung

Die Anteile des Kunden werden in der Regel in Girosammelverwahrung verwahrt.
Beim Erwerb von Investmentanteilen verschafft die Bank dem Kunden, sofern die
Investmentanteile bei einer deutschen Wertpapiersammelbank zur Sammelver-
wahrung zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand. Daneben be-
steht die Mdglichkeit, dass die Bank die Anteile bei anderen Zwischenverwahrern
oder auslandischen Lagerstellen verwahrt und dort treuhanderisch fir ihren Kun-
den halt. Fur diese Anteile erteilt die Bank dem Kunden eine Gutschrift in Wertpa-
pierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausléndischen Lagerlandes. So-
fern die Bank Dritte in die Verwahrung einbezieht, sind die rechtlichen
Rahmenbedingungen des Landes, in dem der Dritte seinen Sitz hat, zu beachten.
Im Falle von zwischen Sitz der Bank und Sitz des mit der Verwahrung beauftragten
Dritten abweichenden rechtlichen Rahmenbedingungen, welche die Rechte des
Kunden betreffen und zu einem Risiko fiir den Kunden fiihren, wird die Bank den
Kunden entsprechend informieren. Die Bank haftet nach dem anwendbaren natio-
nalen Recht fiir etwaige Handlungen oder Unterlassungen des Dritten. Dies birgt
im Falle einer Zahlungsunfahigkeit des Dritten auch ein Risiko fir den Kunden. Im
Rahmen ihrer beschrankten Haftung wird die Bank eine sorgféltige Auswahl der
Dritten und deren regelméaRige Unterweisung vornehmen.

Eine Einlieferung von effektiven Stiicken ist nicht moglich.

Abrechnungen/Depotausziige/Jahressteuerbescheinigung

Abrechnungen/Depotausziige

Uber jeden Anteilskauf und -verkauf oder sonstige Buchungen in dem Depot er-
stellt die Bank vorbehaltlich anderer vertraglicher Regelungen Fondsabrechnun-
gen (Tagesdepotausziige), die sie dem Kunden unmittelbar in seinem Onlinepost-
fach zur Verfiigung stellt. Ferner erhalt der Kunde quartalsweise einen
Depotauszug. Im Falle der Ausfiihrung von regelmaBigen Auftragen (z.B. Sparver-
tragen) behélt sich die Bank vor, an die Kunden gem. Art. 59 Abs. 3 der VO (EU)
2017/565 mindestens halbjahrlich eine Fondsabrechnung (Sammelauszug) zu ver-
senden, aus der alle im jeweiligen Halbjahreszeitraum getéatigten Transaktionen er-
sichtlich sind.

Jahressteuerbescheinigung

Die Bank wird anstelle von Einzelsteuerbescheinigungen fiir jedes Kalenderjahr
eine Jahressteuerbescheinigung bereitstellen, wenn fiir den Kunden tatsachlich
Kapitalertragsteuer abgefiihrt wurde. Kunden, fiir die keine Kapitalertragsteuer
abgefiihrt wurde, kdnnen bei Bedarf eine Jahressteuerbescheinigung bei der Bank
anfordern.

Storno- und Berichtigungsbuchungen

Die Bank wird Fehlbuchungen bis zum néchsten Jahresdepotauszug jederzeit
riickgangig machen, sofern ihr ein Riickiibertragungsanspruch gegen den Kunden
zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall nicht einwenden, dass er
bereits Uber eine fehlerhafte Gutschrift verfiigt hat. Stellt die Bank Fehlbuchungen
erst nach dem Jahresdepotauszug fest und steht ihr ein Riickiibertragungsan-
spruch gegen den Kunden zu, wird sie in Hohe ihres Anspruchs das Depot des
Kunden belasten (Berichtigungsbuchung). Uber Storno- und Berichtigungsbuchun-
gen wird die Bank den Kunden unverziiglich unterrichten. Erhebt der Kunde Ein-
wendungen gegen die Berichtigungsbuchung, so wird die Bank den Betrag dem
Depot wieder gutschreiben und ihren Rickzahlungsanspruch gesondert geltend
machen.

Wiederanlage von Ausschiittungen

Bei ausschittenden Fonds werden die Ertrage gegebenenfalls unter Abzug von

einzubehaltenden Steuern unverzuglich wieder in den ausschiittenden Fonds an-

gelegt (automatische Wiederanlage). Der Kunde hat jederzeit die Mdglichkeit, eine

einfache abweichende Weisung zu erteilen. Die Wiederanlage erfolgt, sofern es

die Vertriebsvereinbarung zwischen der Bank und der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft zulasst, ohne Ausgabeaufschlag. Die Bank kann in den folgenden Fallen

ohne vorherige Ankiindigung auf Barausschittung umstellen:

— Minderjahrigendepots,

— Fondschlieung mit oder ohne Liquidationsankiindigung,

— Einstellung der Anteilsausgabe seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaft,

— Kiindigung des Depots oder Teilkiindigung eines oder mehrerer Fondsbestande
seitens der Bank,

— Umzug des Kunden in die Vereinigten Staaten von Amerika,

— Kleinste handelbare Einheit seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht er-
reicht,

— Fonds ohne Vertriebsvereinbarung

Gemeinschaftsdepots

Sind mehrere Kunden Depotinhaber, so gilt bis auf Weiteres die im Rahmen der
Depoteréffnung getroffene Regelung. Ist keine ausdriickliche Regelung getroffen,
so kann jeder Depotinhaber allein mit Erflllungswirkung fiir den anderen Depotin-
haber iiber das gemeinschaftliche Depot verfiigen (Oder-Depot). Fiir Anderungen
des Vertragsrahmens (z. B. Depotaufldsung oder die Erteilung von Vollmachten)
bedarf es jedoch der Zustimmung aller Depotinhaber (zur Ausnahme fiir den To-
desfall siehe nachfolgend Ziffer 9). Die Verpfandung des Depots kann ebenfalls
nur durch eine gemeinschaftliche Verfligung aller Depotinhaber erwirkt werden.
Jeder Depotinhaber kann die Einzelverfligungsberechtigung eines anderen Depot-
inhabers fiir die Zukunft der Bank gegeniiber widerrufen. Uber den Widerruf ist die
Bank unverziiglich und aus Beweisgriinden méglichst schriftlich zu unterrichten.
Sodann kénnen die Depotinhaber nur noch gemeinsam Uber das Depot verfligen.
Die Depotinhaber haften der Bank gegeniiber fiir samtliche Verpflichtungen aus
dem Gemeinschaftsdepot und aus Finanzkommissionsauftragen als Gesamt-
schuldner. Die Depotabrechnungen und die sonstigen Mitteilungen im Rahmen der
Geschaéftsverbindung werden dem im Depoteréffnungsantrag zuerst bezeichneten
Depotinhaber zugesandt, es sei denn, dass mit gesondertem schriftlichem Auftrag
— kostenpflichtig — verlangt wird, jedem Depotinhaber alle Mitteilungen zuzusen-
den. Steuerbescheide kénnen nur einfach versandt werden.

Minderjahrigendepots

Depots fiir Minderjahrige werden nur als Einzeldepots gefiihrt. Die gesetzlichen
Vertreter vertreten den Minderjahrigen entsprechend der im Depoter&ffnungs-
antrag getroffenen Regelung. Widerruft ein gesetzlicher Vertreter das alleinige
Vertretungsrecht eines anderen gesetzlichen Vertreters, so kénnen ab dem Wider-
ruf alle gesetzlichen Vertreter nur noch gemeinsam verfiigen. Uber den Widerruf
ist die Bank unverziiglich und aus Beweisgriinden mdglichst schriftlich zu unter-
richten.

Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden ist der Bank die Verfligungsberechtigung durch geeig-
nete Unterlagen nachzuweisen. Fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen
der Bank in deutscher Ubersetzung vorzulegen.
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Bei Gemeinschaftsdepots mit Einzelverfiigungsberechtigung (Oder-Depots) blei-
ben nach dem Tod eines Depotinhabers die Befugnisse des/der anderen
Depotinhaber/s unveréndert bestehen, jedoch kann/kénnen der/die tiberlebende/n
Depotinhaber ohne Mitwirkung der Erben das Depot auflésen. Das Recht zum Wi-
derruf der Einzelverfligungsberechtigung steht auch jedem Erben eines Depotin-
habers allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfligung iiber das Depot sei-
ner Mitwirkung. Widerrufen samtliche Miterben die Einzelverfigungsberechtigung
eines Depotinhabers, so kdnnen samtliche Depotinhaber nur noch gemeinschaft-
lich mit sémtlichen Miterben tiber das Depot verfiigen.

Bei Gemeinschaftsdepots mit gemeinsamer Verfliigungsberechtigung aller Depotin-
haber (Und-Depots) kann/kénnen nach dem Tod eines Depotinhabers der/die
andere/n Depotinhaber nur gemeinsam mit den Erben Verfiigungen tber das De-
pot vornehmen und das Depot auflésen.

Mitwirkungspflichten des Kunden

Priifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen,
sonstige Abrechnungen, die Ausflihrung von Auftrdgen sowie Auszlige und sonsti-
ge Anzeigen (z.B. Jahressteuerbescheinigung, Wertpapierabrechnungen, Konto-
auszuge) auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziglich zu tberpriifen und
etwaige Einwendungen unverziglich zu erheben.

Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Quartalsdepotausziige dem Kunden bis Ende des jeweils auf das Quartals-
ende folgenden Monats nicht zugehen, muss dieser die Bank davon unverziiglich
unterrichten. Die Benachrichtigungspflicht besteht ferner, wenn dem Kunden ande-
re erwartete Mitteilungen, insbesondere Depotausziige nach der Ausfiihrung von
Auftragen, nicht zugehen.

Klarheit von Auftragen

Soweit der Kunde nicht von der in den "Sonderbedingungen fiir die Nutzung des
Onlinezugangs und den elektronischen Postversand" geregelten Moglichkeit der
Auftragserteilung (online mittels Passwort [PIN] und TAN) Gebrauch macht, sind
Auftrage in schriftlicher Form (im Sinne des § 126 BGB) zu erteilen, es sei denn,
Bank und Kunde haben im Einzelfall einen anderen Weg der Auftragserteilung (Or-
derweg) vereinbart. Auftréage jeder Art missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen
lassen. Der Kunde ist bei schriftlich erteilten Auftrdgen gehalten, die von der Bank
zur Verfligung gestellten Formulare zu verwenden.

Die Bank behélt sich vor, Auftrage, aus denen sich nicht ergibt, ob der Kunde die
gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z. B. die Basisinformationsblat-
ter, die Vorab-Kosteninformationen und das Grundlagenwissen Investmentvermoé-
gen [Basisinformationen]) vor Erteilung eines Erwerbsauftrags zur Kenntnis ge-
nommen hat, nicht auszufiihren. Nicht eindeutig formulierte Auftrage kénnen
Rickfragen zur Folge haben, die zu Verzégerungen fiihren kdnnen. Der Kunde hat
vor allem bei Einzahlungen, Auftragen und Verfigungen auf die Richtigkeit und
Vollstandigkeit seiner Angaben zu achten. Anderungen, Bestatigungen oder Wie-
derholungen von Auftragen missen als solche ausdriicklich gekennzeichnet sein.
Bei Ordererteilung ist fiir eine eindeutige Identifikation der gewiinschten Invest-
mentfonds neben der Depotnummer die ISIN oder die WKN ausschlaggebend.
Aufgrund fehlender Angaben hervorgerufene Verzégerungen sind vom Kunden zu
vertreten.

Einreichung von Auftragen per E-Mail

(1) Die Einreichung von Auftragen per E-Mail unterliegt folgenden Bedingungen:

— Die E-Mail inklusive aller Anhdnge darf eine GesamtgroRe von 10 MB nicht
Uberschreiten.

— Aus datenschutzrechtlichen Griinden ist es nicht gestattet, Auftrage verschie-
dener Depots in einer einzigen E-Mail einzureichen.

— Anhéange diirfen weder passwortgeschiitzt noch beschadigt sein.

— Akzeptierte Dateiformate fir Anhénge sind: PDF, TIF, TIFF, JPG, JPEG.

— Das Einfligen hochauflésender Bilder, eingebetteter Bilder oder Auftragslinks
ist nicht gestattet.

— Das Beifiigen von nicht zuldssigen Anhangen, wie weiteren E-Mails oder ver-
steckten Buchungslinks, ist nicht gestattet und kann zur Ablehnung der E-
Mail und damit zur Nichtbearbeitung des Auftrags fiihren.

— E-Mails zur Auftragserteilung sind ausschlieflich an die dafiir vorgesehene
E-Mail-Adresse auftrag@ffb.de zu senden. Diese E-Mail-Adresse ist nur fir
die Einreichung von Auftragen vorgesehen und nicht fiir die Beantwortung
von Fragen.

(2) Die Bank behalt sich vor, Auftrége, die diesen Anforderungen nicht entspre-
chen, nicht zu bearbeiten. Der Kunde wird entsprechend darlber informiert.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, sicherzustellen, dass alle eingereichten Auftrage klar
und eindeutig formuliert sind, um Verzégerungen oder Rickfragen zu vermei-
den. Bei der Einreichung von Fotografien der Auftrage ist sicherzustellen, dass
diese ausschlieBlich den Auftrag enthalten, um Missverstandnisse zu vermei-
den.

(4) Die per E-Mail eingereichten Auftrage werden automatisch bearbeitet. Daher
kénnen keine Rickfragen zu den Auftragen in den Mails beantwortet werden.
Hinweise zu den Auftragen in den Mails kdnnen unter Umsténden nicht berlck-
sichtigt werden.

Anderung von Name, Anschrift oder Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemanen Abwicklung des Geschéftsverkehrs ist es erforderlich, dass
der Kunde der Bank Anderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das
Erldschen oder die Anderung einer gegeniiber der Bank erteilten Vertretungs-
macht (insbesondere einer Vollmacht) unverziglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht
besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein &ffentliches Register (z.B. in
das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erléschen oder ihre Anderung in die-
ses Register eingetragen wird. Darliber hinaus kdnnen sich weitergehende gesetz-
liche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwaschegesetz, ergeben.

Weitere Mitteilungspflichten

Die Bank stellt im Rahmen der kontinuierlichen Uberwachung der Geschéftsbezie-
hung sicher, dass die jeweiligen Dokumente, Daten oder Informationen tber den
Kunden und gegebenenfalls iber den wirtschaftlich Berechtigten, tber deren Ge-
schaftstatigkeit und Kundenprofil und — soweit erforderlich — die Informationen
Uber die Herkunft der Vermdgenswerte im angemessenen zeitlichen Abstand aktu-
alisiert werden. Der Kunde ist verpflichtet, an dieser Aktualisierung mitzuwirken
und auf Anforderung der Bank etwaige Anderungen mitzuteilen.

Auf Anforderung der Bank ist der Kunde verpflichtet, die Herkunft seiner Vermoé-
genswerte und seines Vermdgens mitzuteilen. Die Bank ist berechtigt, vom Kun-
den diesbeziiglich Nachweise anzufordern. Etwaige Anderungen der Herkunft der
Vermdgenswerte sind der Bank unverziiglich anzuzeigen. Uber diese und die in
Ziffer 10.5 geregelten Mitteilungspflichten hinaus ist der Kunde verpflichtet, der
Bank jede Anderung seiner Staatsangehdrigkeit, seines Namens, seiner Adresse,
seines Referenzkontos, seines Beschaftigungsverhaltnisses, seiner Telefonnum-
mer sowie seiner E-Mail-Adresse mitzuteilen.
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Haftung der Bank und Mitverschulden des Kunden

Haftungsgrundsétze

Die Bank haftet bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen fiir jedes Verschulden ihrer
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen hinzu-
zieht; Ziffer 4.2 Satz 5 bleibt hiervon unberiihrt. Soweit die Sonderbedingungen fiir
einzelne Geschéaftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichen-
des regeln, gehen diese vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B.
durch Verletzung der in Ziffer 10 genannten Mitwirkungspflichten) zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundséatzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Sicherheit der Dateniibertragung

Die Bank haftet bei erteilten Auftragen des Kunden nicht fiir die Sicherheit des
Ubertragungsweges, soweit dieser auBerhalb des Herrschaftsbereichs der Bank
liegt. Die Bank haftet daher weder fiir Schaden, die dem Kunden daraus entste-
hen, dass Daten vor ihrem Zugang bei der Bank an unbefugte Dritte gelangen,
noch fiir Schaden, die daraus entstehen, dass ein Auftrag der Bank nicht oder ver-
spatet zugeht.

Die Haftungsbestimmungen in den "Sonderbedingungen fiir die Nutzung des On-
linezugangs und den elektronischen Postversand" bleiben unberiihrt.

Wahlt der Kunde einen weder in den "Allgemeinen Geschéftsbedingungen” noch
in den "Sonderbedingungen fir die Nutzung des Onlinezugangs und den elektroni-
schen Postversand” vorgesehenen Weg fir die Erteilung eines Auftrags, haftet die
Bank nicht fir die Sicherheit der Datenlibertragung.

Weitergeleitete Auftriage

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefihrt wird,
dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfiillt die Bank
den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet
(weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Einholung von Bankauskiinften bei
anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
im Ausland.

In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorgfaltige Auswahl
und Unterweisung des Dritten.

Storung des Betriebs

Die Bank haftet nicht fiir Schaden, die durch hohere Gewalt, Aufruhr, Terror,
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vor-
kommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung, Verfigungen von hoher
Hand im In- oder Ausland) eintreten.

Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur auf-
rechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskréftig festgestellt sind.
Diese Aufrechnungsbeschrankung gilt nicht fiir eine vom Kunden zur Aufrechnung
gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzie-
rungshilfe gemaR §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

Sicherungsrecht der Bank

Der Kunde gewahrt der Bank ein Pfandrecht an allen gegenwartig und zukinftig in
dem Depot des Kunden verwahrten Anteilen. Das Pfandrecht sichert alle gegen-
wartigen und zukinftigen Anspriiche der Bank gegen den Kunden aus der bank-
maRigen Geschéaftsverbindung. Die Bank darf die diesem Pfandrecht unterliegen-
den Anteile nur bei einem berechtigten Sicherungsinteresse (z.B. zur Sicherung
des Anspruchs auf Zahlung der Anschaffungskosten fiir Anteile) zurlickhalten. Die
Bank ist berechtigt, unter Beachtung der Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbu-
ches betreffend die Pfandverwertung fallige Anspriiche durch den Verkauf von im
Depot des Kunden verbuchten Anteilen bzw. Bruchteilen davon in entsprechender
Héhe zu befriedigen.

Zur Begleichung von Steuerschulden ist die Bank berechtigt, offene Betrage je
nach Depotlésung mittels Einzugs gegen das Referenzkonto (bei FFB Fondsde-
pot) oder das Abwicklungskonto (bei FFB FondsdepotPlus) auszugleichen. Wird
hierdurch die Steuerschuld nicht vollstandig beglichen, weist der Kunde die Bank
ausdriicklich an, Anteile des Kunden aus dem betreffenden Depot zu verkaufen
und den Verkaufserlos an die Steuerbehérde auszukehren. Vor einem solchen ge-
planten Verkauf wird die Bank dem Kunden die Méglichkeit einrdumen, dem ge-
planten Verkauf zu widersprechen und die Steuerschuld auf andere Weise zu be-
gleichen.®

Entgelte und Auslagen

Zinsen und Entgelte

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fiir die im Privatkundengeschéft tblichen Kredi-
te und Leistungen wird auf der Internetseite der Bank unter www.ffb.de bekannt
gemacht. Erganzend gilt das "Preis- und Leistungsverzeichnis" der Bank. Wenn
ein Kunde eine dort aufgefiihrte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im
"Preis- und Leistungsverzeichnis" sowie die auf der Internetseite der Bank ange-
gebenen Zinsen und Entgelte. Fiir die Vergltung der darin nicht aufgefiihrten Leis-
tungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaRlichem Interesse er-
bracht werden und die, nach den Umsténden zu urteilen, nur gegen eine Vergiitung
zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die
gesetzlichen Vorschriften. AufRerhalb des Privatkundengeschéfts (das heiflt gegen-
liber Kunden, die keine Verbraucher sind) bestimmt die Bank die Hohe von Zinsen
und Entgelten nach billigem Ermessen, sofern keine andere Vereinbarung getrof-
fen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen (§ 315 BGB).
Wird die Geschéftsverbindung zwischen Kunde und Bank nicht gekiindigt, so kon-
nen Entgelte auf unbestimmte Zeit anfallen.

Anderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch
genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fiir Bankleistungen, die von Kunden im Rahmen der
Geschaftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden

(z. B. Konto- und Depotfiihrung), werden dem Kunden in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Onlinebanking oder den elektronischen
Postversand), kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde
diese annimmt. Eine Vereinbarung tber die Anderung eines Entgelts, das auf eine
liber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist,
kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdriicklich treffen.

Ersatz von Aufwendungen
Ein mdglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach
den gesetzlichen Vorschriften.

Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertragen

Bei Verbraucherdarlehensvertragen richten sich die Zinsen und die Kosten (Ent-
gelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen sowie ergan-
zend nach den gesetzlichen Vorschriften.
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Beendigung der Geschiaftsverbindung

Kiindigungsrecht des Kunden

Der Kunde kann die Geschaftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kiindi-
gungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiin-
digen. Eine Kiindigung gegeniiber der Bank sollte aus Beweisgriinden moglichst
schriftlich erfolgen. Der Verkauf aller im Depot des Kunden verwahrten Fonds-
anteile stellt fiir sich genommen keine Kiindigung der Geschéftsverbindung dar.

Kiindigungsrecht der Bank

Die Bank kann die Geschaftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kiindi-
gungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von
mindestens zwei Monaten kiindigen. Die Bank wird bei der Ausiibung dieses Kiin-
digungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Riicksicht nehmen. Eine
fristlose Kiindigung der gesamten Geschéftsverbindung oder einzelner Geschéfts-
beziehungen ist zulassig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch
unter angemessener Berlcksichtigung der berechtigten Belange des Kunden, de-
ren Fortsetzung unzumutbar macht. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung
einer vertraglichen Pflicht, ist die Kiindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulas-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls entbehrlich.

Die Bank kann den Depotvertrag jederzeit ohne Einhaltung von Fristen auch be-
zliglich nur einzelner im Depot verwahrter Anteile kiindigen. Dies gilt z. B., wenn
die Grundlagen fiir Besteuerung dieser Anteile nicht oder nicht mehr ordnungsge-
maR nach § 5 Investmentsteuergesetz veroffentlicht werden, Verkaufsunterlagen
und -daten nicht vorliegen, Provisionen oder andere Vergltungen und Aufwendun-
gen nicht gezahlt werden usw. Ein entsprechendes Teilkiindigungsrecht der Bank
besteht auch hinsichtlich Anteilen, die von der Bank nicht oder nicht mehr angebo-
ten werden. Erfolgt zum Beendigungszeitpunkt keine Weisung des Kunden, wie
mit den verwahrten Anteilen zu verfahren ist, werden diese verauert und der Er-
16s auf das Referenzkonto des Kunden ausgekehrt. Liegt der Bank kein giiltiges
Referenzkonto fir eine Auskehrung des Verkaufserlses vor, wird der Verkaufser-
16s beim Amtsgericht hinterlegt.

Unabhangig vom Depotvertrag kann die Bank den Vertrag iber das Abwicklungs-
konto jederzeit ohne Einhaltung von Fristen kiindigen. Das gilt z. B. dann, wenn
der Kunde das Abwicklungskonto nicht zweckentsprechend verwendet. Fiir den
Umgang mit Erlésen, die sich auf dem Abwicklungskonto befinden, gelten die Re-
gelungen des vorangegangenen Absatzes entsprechend; ein negativer Saldo des
Abwicklungskontos ist vom Kunden vereinbarungsgemaR auszugleichen. Im Fall
der Kiindigung des Abwicklungskontos unabhéngig vom Depotvertrag werden
Fondstransaktionen ausschlieflich Uber das Referenzkonto des Kunden abge-
wickelt.

Folgen einer Kiindigung

Bei Beendigung der Geschéftsverbindung werden die von der Bank verwahrten
Anteile zur Ubertragung auf ein anderes Depot bzw. zur Auslieferung bereitgehal-
ten oder auf Wunsch des Kunden zum Riicknahmepreis veraufert und der Gegen-
wert in Euro an den Kunden ausgezahlt. Im Falle einer gewiinschten Anteilsiiber-
tragung ist die Einreichung eines Ubertragungsauftrags im Original notwendig.
Erfolgt zum Beendigungszeitpunkt keine Weisung des Kunden, wie mit den ver-
wahrten Anteilen zu verfahren ist, werden diese veréuRert und der Erlés auf das
Referenzkonto des Kunden ausgekehrt. Dies gilt in gleicher Weise fiir Anteile aus
Fonds, die in fremder Wahrung notieren. Dariiber hinaus wird ab dem
Beendigungszeitpunkt der Onlinezugang des Kunden zum Depot gel6scht und
Sparplane werden beendet, sofern vorhanden.

Kiindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fiir die weder eine Laufzeit noch eine abweichende
Kiindigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer
Kiindigungsfrist kiindigen. Die Bank wird bei der Ausiibung dieses Kiindigungs-
rechts auf die berechtigten Belange des Kunden Ruiicksicht nehmen.

Schutz der Einlagen

Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschéften aus Betrégen,
die auf einem Konto verblieben sind oder aus Zwischenpositionen ergeben und die
nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen von der Bank zu-
riickzuzahlen sind, wie zum Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spar-
einlagen, Sparbriefe und Namensschuldverschreibungen. MaRgeblich sind die
Definitionen in § 2 Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6
Absatz 1 des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.
bestehenden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensicherungs-
fonds).

Gesetzliche Einlagensicherung

Die Bank ist der Entschadigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als Trager
der gesetzlichen Einlagensicherung der privaten Banken zugeordnet. Die gesetzli-
che Einlagensicherung schiitzt nach MaRRgabe des EinSiG und vorbehaltlich der da-
rin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 EUR
pro Einleger. In den in § 8 Absatz 2 EinSiG genannten Fallen erhéht sich dieser
Betrag auf 500.000 EUR. Dazu gehdren insbesondere Betrége, die aus Immobili-
entransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultie-
ren. Nicht geschiitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen,
staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler Gebietskorperschaften, Einlagen,
die im Zusammenhang mit Geldwésche oder Terrorismusfinanzierung entstanden
sind und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesonde-
re dessen § 8, geregelt.

Einlagensicherungsfonds

Die Bank wirkt auRerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser sichert nach
MaRgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen
Einlagen bei einer inlandischen Haupt- oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle
je Glaubiger maximal bis zur folgenden Hohe (Sicherungsgrenze):

15.3.1 Seit dem 1. Januar 2025:

(1) 3 Millionen Euro fiir natiirliche Personen und rechtsfahige Stiftungen unabhan-
gig von ihrer Laufzeit und

(2) 30 Millionen Euro fiir nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinniitzige Organisa-
tionen, Verbande und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6
Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger.

(3) In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel der Bank
geschitzt.

15.3.2Ab dem 1. Januar 2030:

(1) 1 Million Euro fir naturliche Personen und rechtsfahige Stiftungen unabhéangig
von ihrer Laufzeit und

(2) 10 Millionen Euro fir nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinniitzige Organisatio-
nen, Verbénde und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6
Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Glaubiger.

(3) In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel der Bank
geschitzt. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt
§ 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts der Einlagensicherungsfonds.
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15.3.3Flr Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert wurden, finden
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die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgrenzen weiterhin Anwendung,
bis die Einlage fallig ist, prolongiert wird oder vom Kunden erstmals gekiindigt
werden kann oder auf eine ausléandische Zweigniederlassung oder Zweigstellen
libertragen wird. Fir Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begriindet oder
prolongiert werden, gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben
genannten Stichtagen.

MaRgebend fiir die Entschadigung ist die Sicherungsgrenze, die der Bank als Er-
gebnis der Feststellung des Priifungsverbandes mitgeteilt worden ist und im Inter-
net unter www.bankenverband.de abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze
wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen,
staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler Gebietskdrperschaften, Einlagen,
die im Zusammenhang mit Geldwésche oder Terrorismusfinanzierung entstanden
sind und Inhaberschuldverschreibungen. Im Fall von Glaubigern nach Buchstaben
15.3.1 (2) und 15.3.2 (2) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mo-
naten sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschrei-
bungen und vergleichbaren Schuldtiteln auslandischen Rechts nicht geschiitzt.
Fir Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 ge-
maf § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister eingetragenen Fassung
des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert wurden, besteht die Sicherung
nach MaRgabe dieser Vorschrift fort. Nach dem 31. Dezember 2022 entfallt dieser
Bestandsschutz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fallig wird, gekiindigt oder
anderweitig zuriickgefordert werden kann oder wenn die Verbindlichkeit im Wege
einer Einzel-oder Gesamtrechtsnachfolge Uibergeht oder auf eine auslandische
Zweigniederlassung oder Zweigstelle tbertragen wird.

Einzelheiten zum Schutzumfang einschlieflich der Sicherungsgrenzen sind im
Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen § 6, geregelt.

Das Statut wird auf Verlangen zur Verfligung gestellt und kann auch im Internet
unter www.bankenverband.de aufgerufen werden.

Forderungsiibergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an ei-
nen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender
Hoéhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds uber.

Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftrag-
ten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und Unter-
lagen zur Verfligung zu stellen.

Allgemeines

Zustandige Aufsichtsbehorde:

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer StralRe 108, 53117 Bonn

und Marie-Curie-StralRe 24 —28, 60439 Frankfurt am Main
(Internet: www.bafin.de)

Sprache und Kommunikationswege

MaRgebliche Sprache fiir dieses Vertragsverhaltnis und die Kommunikation zwi-
schen Kunde und Bank ist Deutsch. Ubersetzungen in andere Sprachen sind ein
unverbindlicher Service der Bank und sind nicht rechtsverbindlich.

Die Kommunikation kann je nach Art der Mitteilung schriftlich, telefonisch und/oder
per elektronischer Kommunikation (z. B. E-Mail) erfolgen. Auftrége zum Kauf oder
Verkauf von Anteilen kénnen nur dann per E-Mail erteilt werden, wenn ein entspre-
chendes unterschriebenes Formular der Bank beigefiigt ist. Einfache Auftrage im
Text der E-Mail ohne beigefligtes unterschriebenes Formular sind nicht zulassig.
Kunden mit entsprechender Berechtigung im Onlinezugang kénnen einen Auftrag
auch selbstandig online erfassen.

Datenverarbeitung

Die Vertragsdaten des Kunden werden durch die Bank gespeichert. Wird ein Ver-
mittler tatig, ist die Bank berechtigt, die sich aus der Geschéftsbeziehung ergeben-
den Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest
erhobene Daten des Kunden dem jeweils benannten Vermittler/Untervermittler so-
wie dessen Vermittlerzentrale fiir eine umfassende anlagegerechte Vermittlung
und gegebenenfalls Beratung liber die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbe-
stands und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der Bank zu (ibermitteln.

Die Bank verarbeitet sémtliche im Rahmen der Geschéftsbeziehung erhaltenen
personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europaischen
Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz. Weitere Re-
gelungen und Hinweise zum Datenschutz sind in den jeweils geltenden "Hinweisen
zum Datenschutz fiir Anleger" der Bank enthalten. Diese kann der Kunde unter
www.ffb.de/public/datenschutzhinweise.html einsehen.

Information iiber Kundeneinstufung

Im Sinne der MiFID wird der Kunde als Privatkunde eingestuft, es sei denn, die
Bank teilt dem Kunden eine andere Einstufung mit oder vereinbart eine abwei-
chende Einstufung. Diese Einstufung gilt fir alle Dienstleistungen, Transaktionen
und Produkte, die fir diese Geschaftsbeziehung relevant sind, und bietet dem
Kunden ein hochstmdgliches Schutzniveau. Im Rahmen der MiFID-Vorschriften
hat der Kunde das Recht, jederzeit eine andere Einstufung zu beantragen. Dies
wiirde sich jedoch auf das ihm gebotene Schutzniveau auswirken.

Datenweitergabe

Wird ein Vermittler tatig, wird dem Vermittler des Kunden im Rahmen der nach Zif-
fer 6 der Schlusserklarung im Depoterdffnungsantrag erteilten Zustimmung zur Da-
tenweitergabe Zugriff auf die sich aus der Geschéftsverbindung ergebenden Daten
gewahrt. Die steuerlichen Daten werden dabei dem Vermittler bekannt gemacht.

Bankgeschéftstage der FIL Fondsbank GmbH

Bankgeschaftstage der FIL Fondsbank GmbH sind alle Wochentage mit Ausnahme

von

— Samstagen und Sonntagen und

— den folgenden bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertagen: Neujahr, Karfreitag,
Ostermontag, Tag der Arbeit (1. Mai), 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag.

MaRgebliches Recht und Gerichtsstand

Geltung deutschen Rechts
Fir die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gerichtsstand fiir Inlandskunden bei kaufméannischen und 6ffentlich-
rechtlichen Kunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbeziehung dem Betrieb
seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem
fiir die kontofiihrende Stelle zustandigen Gericht oder bei einem anderen zustandi-
gen Gericht verklagen; dasselbe gilt fiir eine juristische Person des &ffentlichen
Rechts und fiir 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen. Die Bank selbst kann von
diesen Kunden nur an dem fiir die kontoflihrende Stelle zustandigen Gericht ver-
klagt werden.


http://www.bankenverband.de
http://www.bankenverband.de
http://www.bafin.de
https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweise/

17.3 Gerichtsstand fiir Auslandskunden bei kaufmannischen und &ffentlich-
rechtlichen Kunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fir Kunden, die im Ausland eine ver-
gleichbare gewerbliche Tatigkeit austiben, sowie fiir auslandische Institutionen, die
mit inlandischen juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts oder mit einem in-
landischen o&ffentlich-rechtlichen Sondervermdgen vergleichbar sind.

18 Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle
"Ombudsmann der privaten Banken" (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat
der Verbraucher die Mdglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Burgerlichen Ge-
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setzbuches), kdnnen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann
der privaten Banken anrufen. Naheres regelt die "Verfahrensordnung des Om-
budsmanns der privaten Banken", die auf Wunsch zur Verfigung gestellt wird oder
im Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in
Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschéftsstelle des Ombudsmanns
der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@bdb.
de, zu richten.

Ferner besteht fir den Kunden die Méglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur
dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn (iber VerstéRe der Bank gegen das Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676¢ des Blirgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einflihrungsgesetzes zum Blrgerli-
chen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.

Widerrufsbelehrung hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von Anteilen an offenen Investmentvermégen

Widerrufsrecht

Ist der Kaufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermdgens durch
mundliche Verhandlungen auerhalb der standigen Geschéaftsraume desjenigen, der
die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt wor-
den, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklarung abzugeben, so kann er diese Er-
klarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform widerru-
fen; dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den
Verkauf vermittelt, keine standigen Geschéftsraume hat.

Die zweiwdchige Widerrufsfrist beginnt einen Tag nachdem dem Kéaufer die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehéndigt oder eine Kaufabrechnung
Ubersandt worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Beleh-
rung Uber das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Artikels 246
Absatz 3 Satz 2 und 3 des Einflihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuche ge-
nigt.

Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklarung.
Die Widerrufserklarung ist zu richten an:

FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhéhe 1
61476 Kronberg

Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Kauf als Fernabsatzgeschéft (§ 312c des

Biirgerlichen Gesetzbuches) zustande gekommen ist, da der Preis der Finanzdienst-
leistung (Kauf von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermégens im Sinne
von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs) von Schwankungen auf dem Finanz-
markt abhangt, auf die die FIL Fondsbank GmbH keinen Einfluss hat und die inner-
halb der Widerrufsfrist auftreten kénnen.

Das Recht zum Widerruf besteht ferner nicht, wenn der Verkaufer nachweist, dass

1.der Kaufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Blirgerlichen Gesetzbuches ist
oder

2.er den Kaufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien ge-
fuhrt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemaR § 55 Absatz 1 der
Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Widerrufsfolgen

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Kaufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die FIL
Fondsbank GmbH verpflichtet, dem Kéufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Riick-
ubertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Be-
trag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder Aktien am Tag nach dem
Eingang der Widerrufserklarung entspricht.

Anwendung dieser Widerrufsbelehrung beim Verkauf von Anteilen
Die Angaben in dieser Widerrufsbelehrung gelten entsprechend, wenn Anteile oder
Aktien eines offenen Investmentvermdgens durch den Anleger verkauft werden.

! Alternative Investmentfonds (AIF) gem. européaischen Richtlinie 2011/61/EG

2 Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW gem. EU-RL europaischen Richtlinie 2009/65/EG)

3 Auf den Verkaufserlds kann eine Steuerschuld entstehen.


http://www.bankenombudsmann.de
http://www.bankenombudsmann.de
mailto:mailto:schlichtung%40bdb.de?subject=
mailto:mailto:schlichtung%40bdb.de?subject=
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Sonderbedingungen fiir die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen
Postversand

Begriffsbestimmungen und Leistungsangebot
(1) Unter "Kunde" ist bzw. sind der/die Inhaber des Kontos/des Depots zu verste-
hen. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als "Depot" bezeichnet.

(2) Der Kunde hat — nach vorheriger Freischaltung — die Mdglichkeit, mittels eines
Zugriffs Uber das Internet Verfligungen liber sein Depot (z.B. An- und Verkauf
von Investmentfondsanteilen) in dem von der FIL Fondsbank GmbH (nachfol-

— Alle fir den Auftrag notwendigen weiteren Daten wurden durch den Kunden ein-
gegeben und systemseitig auf Formatvorgaben gepriift.

(3) Wurden die unter Absatz 2 genannten Ausfiihrungsbedingungen nicht erfillt,
wird die Bank den Auftrag nicht ausfiihren und den Kunden mit entsprechenden
Hinweistexten (systemseitige Fehlermeldungen) tber die Griinde der Nichtaus-
flihrung informieren bzw. Méglichkeiten zur Fehlerbehebung anbieten.

gend "BaAnk" genanlnt) onling angel?otenen Umfang (Oplineangebot) vorzuneh- 7 Widerruf von Auftrigen

men sowie Umsatzinformationen einzusehen. Das Onlineangebot umfasst auch . . L . L
die Méglichkeit, ein mobiles TAN-Verfahren ("mobileTAN") zu nutzen. Sofern (1) Nach Zugang eines Auftrags bei der Bank ist ein Widerruf nicht mehr méglich,
nachfolgend von TAN gesprochen wird, kann dies sowohl eine in Papierform es sei denn, der Bank geht der Widerruf zeitgleich oder vor dem eigentlichen
oder eine {iber "mobileTAN" bereitgestellte TAN sein. Auftrag zu.

(3) Im Onlinepostfach der Internetanwendung stehen Standardschriftstiicke, die (2) Ein Recht zur Stornierung einer Kauforder oder einer Verkaufsorder besteht
von der Bank im Zusammenhang mit der Filhrung des Depots erstellt werden, nicht. E|r_1 et\A_/alg besteherldes Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetz-
ausschlieBlich elektronisch zur Verfiigung (siehe Ziffer 14). buch bleibt hiervon unberiihrt.

(4) Der Kunde hat die Méglichkeit, jederzeit tiber seinen Onlinezugang offene 8  Sorgfalts- und Priifungspflichten des Kunden, Geheimhaltungspflicht
Auftrage sowie abgeschlossene Transaktionen fiir sein Depot einzusehen. Die- 1) Der Kunde hat dafiir S 4 q kei d P Kenntni
se beinhalten sowohl Onlineauftréage als auch schriftlich in Auftrag gegebene (1) Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass keine andere erson menninis von
Transaktionen. dem Passwort (PIN) und den TANs erlangt. Jede Person, die das Passwort

) . R . ) (PIN) und — falls erforderlich — eine TAN kennt, hat die Mdglichkeit, das Online-

(5) Depots, die als Gemeinschaftsdepots gefiihrt werden, kénnen aus technischen angebot zu nutzen. Sie kann z.B. Auftrage zu Lasten des Depots erteilen. Ins-
Griinden ausschlieBlich mit Einzelverfugungsberechtigung ("Oder-Depots”) besondere sind samtliche der folgenden Pflichten zur Geheimhaltung des
vollumfanglich online genutzt werden. Im Falle von Minderjahrigendepots setzt Passworts (PIN) und der TANs (TAN-Liste in Papierform sowie der "mobi-
die voIIumféninche Nutzung de§ Onlinezugangs ebenfalls die Einzelverfi- 1eTAN") durch den Kunden zu befolgen:
gungsberechtigung der gesetzlichen Vertreter voraus. — Das Passwort (PIN) und die TAN diirfen nicht elektronisch gespeichert oder

Onlineangebot, "mobileTAN", personalisierte Sicherheitsmerkmale in anderer Form notiert werden.

(1) Zur Nutzung des Onlineangebots der Bank (z. B. Abwicklung von Bankgeschéf- — Die dem Kunden zur Verfligung gestellte TAN-Liste in Papierform ist sicher
ten, Abrufen von Informationen) erhélt jeder natiirliche, volljahrige Kunde, der zu verwahren.
eine korrekte/zuléssige Mobilfunknummer auf dem Depoteréffnungsantrag an- — Bei Eingabe des Passworts (PIN) und der TAN ist sicherzustellen, dass Dritte
gegeben hat, von der Bank nach Freischaltung eine Benutzerkennung und ein diese nicht ausspahen kénnen.

Start-Passwort. Mit dem Start-Passwort hat der Kunde innerhalb eines vorge- . " L
gebenen Zeitraums die Mdglichkeit, sich online in der Internetanwendung an- - D_as Passwort (PIN)_un(IiI/ode!' elnze'!ne__TANs u_nd/od_er die TAN'L.'.Ste in Pa-
zumelden und fiir die "mobileTAN" zu registrieren. Sofern der Kunde das pierform und/oder eine mobileTAN" diirfen Dritten nicht zur Verfligung ge-
"mobile TAN"-Verfahren nicht nutzen méchte, kann er sich eine papierhafte stellt oder zur Kenntnis gebracht werden.

TAN-Liste bestellen. Nutzt der Kunde das Start-Passwort nicht in der vorgege- — Das Passwort (PIN) darf nicht auBerhalb der Internetanwendung der Bank
benen Zeit, wird dieses unglltig. Eine telefonische Reaktivierung des Start- weitergegeben werden (z. B. nicht per E-Mail).

Passworts ist einmalig méglich und anschlieBend fiir 24 Stunden gliltig. Ist das _ icte i . . . _
Start-Passwort ungiiltig geworden, kann der Kunde telefonisch oder in Textform ;2??:"3;&2!\‘) und TAN-Liste in Papierform diirfen nicht zusammen ver
ein Passwort sowie eine Liste in Papierform mit einmal verwendbaren Transak- :

tionsnummern (TANs) anfordern. — Der Kunde darf zur Autorisierung (z. B. eines Auftrags, der Aufhebung einer

(2) Gibt der Kunde auf dem Depoteréffnungsantrag keine korrekte/zulassige Mobil- a‘;i;rzlgd;;;l#Ai:?zmzﬁzgi einer neuen TAN-Liste in Papierform) nicht
funknummer an oder handelt es sich um einen minderjahrigen Depotinhaber, ) ; : . )
erhalt er von der Bank nach Freischaltung eine Benutzerkennung, ein Passwort — Der Kunde darf einer an ihn gerichteten Aufforderung per elektronischer
sowie eine Liste in Papierform mit einmal verwendbaren Transaktionsnummern Nachricht (z. B. E-Mail), eine damit (ibersandte Verkniipfung zum (vermeintli-
(TANSs) jeweils mit gesonderter Post ("personalisierte Sicherheitsmerkmale"), chen) Depot bei der Bank anzuwahlen und darlber personliche Zugangsda-
um sich als berechtigter Kunde ausweisen und Auftrage autorisieren zu kén- ten einzugeben, nicht Folge leisten.
nen. Zusatzlich kan? derlKunde"uber ein Programm (z. B. SMS) auf einem mo- — Anfragen auBerhalb der bankseitig zur Verfiigung gestellten originéren Zu-
bilen Endgera} dasl moblI"eTAN l-Verfahren nutzen. Dabgl wird ihm eine einmal gangswege, in denen nach vertraulichen Daten wie Passwort (PIN) oder TAN
ver\flendbare moblleTAN auf einem zum Empfan_g geeigneten, m_obllen_End— gefragt wird, diirfen nicht beantwortet werden.
gerat (z. B. Mobiltelefon) zur Verfigung gestellt. Die existierende Liste mit ) . . . L .
Transaktionsnummern in Papierform bleibt giiltig und kann vom Kunden weiter- — Auf einer Login-Seite (Startseite) zum (vermeintlichen) Onlinezugang der
hin benutzt werden. Bank darf keine TAN eingegeben werden.

(3) Sofern der Kunde in der in Punkt 4, Absatz 2 dieser Sonderbedingungen vorge- — Der Kunde hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Depot sicherzustellen,
sehenen Form (TAN-Eingabe) erklart, das Onlineangebot auch fiir ein weiteres dass auf dem von ihm verwendeten System handelstibliche Sicherheitsvor-
Depot nutzen zu wollen, fiir das bis dahin keine Nutzung des Onlinezugangs kehrungen (w_|e Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind und diese
vereinbart war, gelten diese Sonderbedingungen auch fiir dieses weitere Depot. ebenso wie die verwendete System- und Anwendungssoftware regelméfig

aktualisiert werden. Beispiele handelstiblicher Sicherheitsvorkehrungen kann

Technischer Zugang der Kunde der Internetseite der Bank entnehmen.

Der Kunde ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Onlineangebot der Bank — Bei "mobileTAN" darf das mobile Endgerat, mit dem die "mobileTAN" emp-

nur tber die von der Bank gesondert mitgeteilten Internetzugangskanéle herzu- fangen wird, nicht gleichzeitig fiir das Onlinebanking genutzt werden.

ﬁtellen. Sqllten sich die technischen Stalnd“ards .Im Intgrnet oder bei der Bank ver- — Eine Umgehung von gerétespezifischen SicherungsmaBnahmen des mobilen

andern, wird der Kunde von der Bank hieriber informiert. Endgerits (z. B. durch Jailbreak, Rooten) ist aufgrund damit einhergehender

Legitimation per Benutzerkennung und Passwort (PIN)/TAN Sicherheitstisiken nicht erlaubt.

. . . (2) Der Kunde muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank beachten.

(1) Der Kunde erhéalt Zugang zum Onlineangebot, wenn er seine Benutzerkennung ) ) . L R .
und sein Passwort (PIN) iibermittelt hat, die Priifung dieser Daten bei der Bank (3) Der Kunde ist verpflichtet, die ihm zur Bestatigung der gewlinschten Transakti-
eine Zugangsberechtigung des Kunden ergeben hat und keine Sperre des Zu- on angezeigten Daten vor der Bestatigung mit den fiir die Transaktion vorgese-
gangs vorliegt. henen Daten zu priifen.

(2) Fir bestim_mte Agftrégg (z.B. I_(auf_order, Vgrkaufsorder, Pass_wort(l_’IN)_—/'-'\nde— 9 Anzeige- und Unterrichtungspflichten, Sperranzeige
rung etc.) ist darliber hinaus die Eingabe einer TAN erforderlich. Die Eingabe X X
der TAN ist Voraussetzung fiir eine Ausfiihrung des Auftrags durch die Bank. (1) Stellt der Kunde den Verlust oder den Diebstahl seines Passworts (PIN) und/
Die Bank bestatigt den Eingang des Auftrags elektronisch in der Internetan- oder seiner TAN-Liste in Papierform und/oder einzelner TANs bzw. eine miss-
wendung. Jede TAN kann nur einmal verwendet werden. Sie wird nach Ver- brauchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung seines
wendung ungiiltig. Passworts (PIN) und/oder seiner TAN fest, so ist der Kunde verpflichtet, die

Bank hierliber unverziiglich zu unterrichten, z. B. per E-Mail oder telefonisch

Anderung des Passworts (PIN) und Erhalt neuer TAN (Sperranzeige). Ihm steht dafiir die Nutzung des Onlinezugangs zur Verfiigung,

. . . 5 . . . in dem er selbstandig die TAN sperren oder Uber den Verlust der PIN informie-
M ger Klsr?dilsé berecr(\jtlgt,Paus Slc:]ergmsgrtmdden SE‘T{" P..asls‘?]'on éPlN) zu altn;; ren kann. Alternativ kann der Kunde die Sperrung der PIN / TAN per E-Mail
e;)n' ie .?Airi”gt..?st ass(\;vors( ) ist jederzeit moglich und muss mit Ein- oder telefonisch gegeniiber der Bank veranlassen (Sperranzeige). Die Kontakt-
gabe einer estatigt werden. daten sind der Internetseite der Bank zu entnehmen.
@ Sobgld ?(er Kurf\defmi’r ntoch 'm BeS'EIFA"’\?t.thT‘ 9;“'962 TANs '5:5 W'trd ihm von (2) Der Kunde hat den Diebstahl oder Missbrauch zusétzlich unverziglich bei der
er:. I?tn Dynau ge.l?/_{NerL.im? ngue. i - 'i € in apd'e ohrnéper bos‘zug{e_’—AN Polizei zur Anzeige zu bringen. Dies gilt auch fiir den Diebstahl oder Miss-
schickt. Die neue \-Liste In Papieriorm kann nur durch Eingabe einer brauch des mobilen Endgerats, welches der Kunde zur Teilnahme an "mobile-
aus der neuen TAN-Liste aktiviert werden. N
TAN" benutzt.
earbeitung von Auftrdgen (Onlineangebot/Verfiigbarkei at der Kunde den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt den Besitz

Bearbeitung Auftrag Onl gebot/Verfiigbarkeit 3) Hat der Kunde den Verdacht, d dere P berechtigt den Besit:

(1) Alle Auftrage des Kunden werden im Rahmen des ordnungsgemaéfRen Arbeits- ss:aes P:/ssdworts .(P”_\ln)\l'i‘nd/()der zeltner TAN erletl)ngtf t’:lat oder sglnl'Pssslwort
ablaufs (gemaR Ziffer 3.4 der "Allgemeinen Geschéftsbedingungen” der Bank) (S )un O erbsg:jne B k"e.””ef‘ he » Muss er ebenialls unverzuglich eine
von der Bank bearbeitet. Die Bank strebt an, den Zugriff auf das Onlineangebot perranzeige bei der Bank einreichen.
zeitlich umfassend verfligbar zu machen. Jedoch kann aus technischen oder (4) Der Kunde hat die Bank nach einer durch ihn erfolgten Feststellung eines nicht
betrieblichen Griinden, die nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. héhere autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Auftrags hierliber unverziiglich zu
Gewalt, Storung der Telekommunikations- oder Netzverbindungen), die Verfiig- unterrichten.
barke_nt ii'twe'“g Q'Cptr??.gegén;e'nﬁf%ﬁ'twe'"ge :/erfgg(l;)_arkteltsvt\nlestchrankug— (5) Die Konsequenzen eines Verstolles des Kunden gegen diese Anzeige- und
gen sind terner moglich ur die Durchitihrung systembedingter artungs- oder Unterrichtungspflichten sind in Abschnitt 12 ("Haftung") dieser Sonderbedin-
Instandsetzungsarbeiten, die fir einen ungestorten Betriebsablauf des Online- o

. N N gungen aufgefiihrt.
angebots im Interesse des Kunden erforderlich sind.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausfihren, wenn folgende Ausfiihrungsbedingungen 10 Sperre von Onlinezugang und/oder "mobileTAN"

erfillt sind:

— Der Kunde hat sich durch Eingabe seiner Benutzerkennung und seines Pass-
worts (PIN) legitimiert.

(1) Die Bank sperrt auf Veranlassung des Kunden, insbesondere im Fall der Sperr-
anzeige geman der Regelungen in Abschnitt 9, den Onlinezugang zum Depot
oder seine TAN-Liste in Papierform und/oder "mobile TAN".



(2) Im Falle einer Sperranzeige nur bezuglich "mobileTAN" (z. B. Verlust oder Dieb-
stahl des mobilen Endgerats und/oder Zugriff oder Kenntnis eines Dritten von
einer "mobileTAN") wird nur "mobile TAN" gesperrt. Der Kunde kann sich dann
weiterhin Uber das Internet in seinem Depot anmelden und die TAN-Liste in Pa-
pierform flr Auftrage und Transaktionen nutzen.

(3) Die Bank sperrt den Onlinezugang zum Depot, wenn dreimal hintereinander ein
falsches Passwort (PIN) eingegeben wurde.

(4) Die Bank wird den Onlinezugang zum Depot ebenfalls sperren, wenn
— sie berechtigt ist, den Onlinezugang aus wichtigem Grund zu kiindigen oder

— sachliche Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit von Passwort (PIN)
und TAN dies rechtfertigen oder

— der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betriigerischen Verwendung
der TAN besteht.

Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfiir maRgeblichen Griinde még-
lichst vor, spatestens jedoch unverziglich nach der Sperre (iber diese unterrichten.

Die Angabe von Griinden darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen ge-
setzliche Verpflichtungen verstoRRen wiirde.

(5) Mit Widerruf einer Einzelverfligungsberechtigung bei Gemeinschaftsdepots
oder einer Einzelzustimmungsbefugnis bei Minderjahrigendepots wird das je-
weilige Depot fiir Onlineverfligungen gesperrt.

(6) Die Bank wird diese Sperre aufheben oder Passwort (PIN) bzw. TANs austau-
schen, wenn die Griinde fiir die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hiertiber wird
der Kunde unverziglich von der Bank informiert.

11 Aufhebung einer Sperre (Onlinezugang und/oder "mobileTAN")

(1) Die Aufhebung einer Sperrung des Onlinezugangs zum Depot kann durch den
Kunden telefonisch, online (iber das Kontaktformular oder durch Einreichen des
entsprechenden unterschriebenen Formulars der Bank per E-Mail oder online
Uber das Kontaktformular erfolgen. Abhangig von dem gewahlten Weg der Auf-
tragseinreichung wird die Bank anhand von Sicherheitsmerkmalen priifen, dass
der Auftraggeber berechtigt ist, die Sperre aufheben zu lassen. Eine TAN-Liste
kann nicht entsperrt werden, hier wird die Bank im Fall einer gewilinschten Auf-
hebung der Sperre dem Kunden eine neue TAN-Liste zusenden.

(2) Die Aufhebung einer erfolgten Sperrung von "mobileTAN" muss der Kunde
selbst liber seinen Onlinezugang zum Depot durchfithren. Aus Sicherheitsgriin-
den darf dabei fiir den Onlinezugang zum Depot nicht das Geréat benutzt wer-
den, welches zuvor zur Nutzung von "mobile TAN" verwendet wurde.

12 Haftung

12.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten und/oder bei einer nicht oder
fehlerhaft ausgefiihrten Onlineverfiigung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten und/oder bei einer nicht oder
fehlerhaft ausgefiihrten Onlineverfiigung tiber das Onlineangebot richtet sich nach
diesen Sonderbedingungen.

12.2 Haftung des Kunden bei missbrauchlicher Nutzung seines Passworts
(PIN)/seiner TAN

12.2.1 Haftung des Kunden fiir nicht autorisierte Zahlungsvorgéange vor der

Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Auftrage vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines
verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst wie abhanden gekommenen
Passworts (PIN) und/oder TAN, haftet der Kunde fiir den der Bank hierdurch
entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 EUR, wenn den Kunden an
dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen des Passworts (PIN)
und/oder TAN ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Auftragen aufgrund einer
missbrauchlichen Verwendung von Passwort (PIN) und/oder TAN, ohne dass
diese verloren gegangen, gestohlen oder sonst wie abhanden gekommen sind,
haftet der Kunde fiir den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu ei-
nem Betrag von 50 EUR, wenn der Kunde seine Pflicht zur Geheimhaltung des
Passworts (PIN) und/oder der TAN schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kunde kein Verbraucher, haftet er fir Schaden aufgrund von nicht auto-
risierten Auftragen Uber die Haftungsgrenze von 50 EUR nach den Abséatzen 1
und 2 hinaus, wenn der Kunde fahrldssig oder vorsatzlich gegen seine Anzei-
ge- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoRRen hat.

(4) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absatzen 1, 2 und 3
verpflichtet, wenn der Kunde die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die
Bank nicht die Mdglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Auftragen und hat der
Kunde seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsétzlich oder grob
fahrlassig verletzt oder in betrligerischer Absicht gehandelt, tragt der Kunde
den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit
des Kunden kann insbesondere vorliegen, wenn er

— den Verlust oder Diebstahl der TAN-Liste bzw. den Verlust oder den Dieb-
stahl des mobilen Endgerats, welches der Kunde fiir "mobileTAN" benutzt,
oder die missbrauchliche Nutzung von Passwort (PIN) oder TAN der Bank
nicht unverziglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat;

das Passwort (PIN) im Kundensystem gespeichert hat;

— das Passwort (PIN) einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch
dadurch verursacht wurde;

— das Passwort (PIN) auRerhalb der Internetanwendung, beispielsweise per
E-Mail, weitergegeben hat;

— das Passwort (PIN) auf der in Papierform vorliegenden TAN-Liste vermerkt
oder zusammen mit dieser verwahrt hat;

— das Passwort (PIN) auf dem mobilen Endgerét, das der Kunde fiir
"mobileTAN" nutzt, gespeichert hat;
— mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat.
(6) Die Haftung flir Schaden, die innerhalb des Zeitraums, fiir den der Verfligungs-
rahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf den vereinbarten
Verfligungsrahmen.
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12.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der
Nutzung eines verloren gegangenen oder gestohlenen Passworts (PIN) und/oder
TAN oder auf der sonstigen missbrauchlichen Nutzung des Passworts (PIN) und/
oder der TAN und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kun-
de und die Bank nach den gesetzlichen Grundsatzen des Mitverschuldens.

12.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Kunden erhalten hat, (bernimmt sie alle
danach durch nicht autorisierte Auftrage entstehenden Schaden. Dies gilt nicht,
wenn der Kunde in betriigerischer Absicht gehandelt hat.

12.2.4 Haftungsausschluss

13

14

15
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20

Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begriindenden
Umstande auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat,
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten
vermieden werden kénnen.

Referenzkonto

Das Referenzkonto dient zur Abwicklung von Kauf- und Verkaufsauftragen. So
wird bei Kaufauftragen der entsprechende Gegenwert bei Falligkeit von dem Refe-
renzkonto per Lastschrift eingezogen. Bei Anteilverkaufen (Auszahlungen) wird der
Verkaufserlés ausschlieRlich auf das Referenzkonto Giberwiesen. Im FFB Fonds-
depotPlus dient es aulRerdem zur Abwicklung von Geldtransfers auf und von dem
Abwicklungskonto bei der Bank. Bei diesen Kunden kann bei der Ordererteilung
und Abwicklung von Fondstransaktionen wahlweise das Referenzkonto oder das
Abwicklungskonto berlicksichtigt werden. Das Referenzkonto kann jederzeit mit-
tels schriftichem Auftrag (im Original unterschrieben) geéndert werden.

Inhalt des Onlinepostfachs

Im Onlinepostfach werden dem Kunden sémtliche Standardschriftstiicke, die im
Zusammenhang mit der Fiihrung seines Depots bei der Bank erstellt werden
(nachfolgend "Schriftstlicke" genannt, z. B. gesetzlich vorgeschriebene Pflichtinfor-
mationen, Fondsabrechnungen, VL- und Steuerdaten, Ausschiittungsanzeigen und
Quartalsdepotausziige sowie FondsmafRnahmen und allgemeiner Schriftwechsel)
zur Verfiigung gestellt. Hiervon ausgenommen sind Schriftstiicke, fir die gesetzli-
che Vorgaben oder besondere Umstande (z.B. im Fall der Kiindigung) die postali-
sche Zustellung notwendig machen. Der Kunde kann die Schriftstiicke ansehen,
herunterladen, ausdrucken und archivieren.

Wird ein Vermittler tatig, wird dem vom Kunden benannten Vermittler/Untervermitt-
ler sowie dessen Vermittlerzentrale im Rahmen des nach Ziffer 6 der Schlusserkla-
rung im Depoteréffnungsantrag erteilten Auftrags zur Datenverarbeitung lesender
Zugriff auf das Onlinepostfach des Kunden gewahrt. Die steuerlichen Daten wer-
den dabei dem Vermittler bekannt gemacht.

Verzicht auf postalische Zustellung

Der Kunde verzichtet hiermit nach MaRgabe dieser Sonderbedingungen ausdriick-
lich auf den postalischen Versand der hinterlegten Schriftstiicke, soweit nicht auf-
grund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder durch Regelungen in den
Sonderbedingungen etwas anderes geregelt ist. Auch bei Nutzung des Onlinepost-
fachs ist die Bank berechtigt, die hinterlegten Schriftstiicke dem Kunden auf dem
Postweg oder in anderer Weise zugénglich zu machen.

Mitwirkungspflicht des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich, das Onlinepostfach monatlich auf neu hinterlegte
Schriftstiicke zu kontrollieren und diese auf Richtigkeit und Vollstandigkeit zu Gber-
prifen und etwaige Einwendungen der Bank unverziiglich, méglichst schriftlich,
anzuzeigen.

Vermittlerposteingang

Soweit dies mit dem vom Kunden benannten Vermittler/Untervermittier im Ver-
tragsverhaltnis zwischen dem Vermittler/Untervermittler und dem Kunden entspre-
chend vereinbart ist, kann der Vermittler/Untervermittler dem Kunden in einem vom
Onlineposteingang der Bank separierten und als solches besonders ausgewiese-
nen Onlineposteingang ebenfalls Schriftstiicke und Informationen bereitstellen, de-
ren Inhalt von der Bank weder eingesehen noch geandert bzw. erganzt werden
kann. Die Bank stellt den separaten Bereich fiir Vermittlerpost als Dienstleistung
gegeniiber dem Vermittler/Untervermittler ausschlieBlich technisch bereit, ist aber
fur den Inhalt der Vermittlerpost nicht haftbar; die Rechte und Pflichten des Kun-
den bestimmen sich insoweit allein nach seinem Vertragsverhaltnis mit dem Ver-
mittler/Untervermittler. Die Bereitstellung des Vermittlerposteingangs begriindet
keine gesonderte Vertragsbeziehung zwischen der Bank und dem Kunden. Im Ver-
héltnis des Kunden zur Bank sind allein die Bestimmungen des Depotvertrags,
einschlieRlich z. B. dieser Sonderbedingungen, maRgeblich.

Unverdanderbarkeit der Daten/Haftung

Sofern die Schriftstiicke innerhalb des Onlinepostfachs gespeichert und aufbe-
wahrt werden, garantiert die Bank deren Unveranderbarkeit. Werden Schriftstiicke
auBerhalb des Onlinepostfachs gespeichert, aufbewahrt oder in Umlauf gebracht,
kann die Bank hierfiir keine Haftung Gibernehmen.

Historie

Die Bank hélt die Schriftstiicke des laufenden Kalenderjahres sowie des jeweiligen
Vorjahres im Onlinepostfach vor. Die Bank behélt sich das Recht vor, jederzeit Do-
kumente, die mindestens 24 Monate alt sind, ohne gesonderte vorherige Ankiindi-
gung aus dem Onlinepostfach zu entfernen.

Kiindigung (Onlinezugang und/oder "mobileTAN")

(1) Die Bank kann die Nutzung des Onlinezugangs und/oder "mobileTAN" mit einer
Frist von mindestens zwei Monaten bzw. aus wichtigem Grund fristlos kiindigen.

(2) Samtliche Schriftstiicke werden mit Wirksamwerden der Kiindigung wieder
postalisch zugesandt. Die Beendigung der Nutzung des Onlinezugangs und/
oder von "mobileTAN" |asst den Depotvertrag unberiihrt. Hierdurch kénnen fir
den Kunden zuséatzliche Kosten entstehen.

Sonstiges

Erganzend zu diesen Sonderbedingungen gelten die "Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen" der Bank.
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Bedingungen fir Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren

Fir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basislastschrift tber
sein Konto bei der FIL Fondsbank GmbH (Bank) gelten folgende Bedingungen. Die Bank
|16st keine SEPA-Basislastschriften zu Lasten des Abwicklungskontos ein, wenn die Re-
ferenzbank des Kunden oder eine Drittbank eine Lastschrift auf das Abwicklungskonto
zieht.

1 Allgemein

11 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfénger ausgeldster Zahlungsvorgang zu
Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen Zahlungsbetra-
ges vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher
Anderungen der Entgelte werden dem Kunden spéatestens zwei Monate vor dem
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der
Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten wer-
den. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der
Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung liber die Anderung eines Entgelts, das
auf eine (ber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist,
kann die Bank mit dem Kunden nur ausdricklich treffen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind
Fir Entgelte und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Ziffer 13.1 der AGB.

1.3 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemaéglichkeit
Fur auBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdglichkeiten ver-
bleibt es bei der Regelung in Ziffer 18 der "Allgemeinen Geschéftsbedingungen".

2 SEPA-Basislastschrift
21 Aligemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde lber die Bank an den

Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen

Euro-Zahlungsverkehrsraums ("Single Euro Payments Area", SEPA) bewirken. Zur

SEPA gehdren die im Anhang genannten Staaten und Gebiete. Fir die Ausfiihrung

von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss

— der Zahlungsempfénger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislast-
schriftverfahren nutzen und

— der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das SEPA-Last-
schriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfanger I6st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er tber

seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislast-

schrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungs-

buchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschrift-

betrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Fiir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN' und den BIC? der Bank
als seine Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfénger zu verwenden, da
die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift aus-
schlieflich auf Grundlage der ihr (ibermittelten Kundenkennung auszufiihren. Die
Bank und die weiteren beteiligten Stellen fiihren die Zahlung an den Zahlungsemp-
fanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfanger als dessen
Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften kénnen die Lastschriftdaten iber das Nachrichten-
Ubermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Européischen Union,
in der Schweiz und in den USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fangers an die Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfénger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit

autorisiert er gegeniiber seiner Bank die Einldsung von SEPA-Basislastschriften

des Zahlungsempféangers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank

vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Lastschriftmandat miissen die folgenden Erkldrungen des Kunden

enthalten sein:

— Ermachtigung des Zahlungsempfangers, Zahlungen vom Konto des Kunden mit-
tels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und

— Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen
SEPA-Basislastschriften einzulésen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

— Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

— eine Glaubigeridentifikationsnummer,

— Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,

— Name des Kunden,

— Bezeichnung der Bank des Kunden und

— seine Kundenkennung (siehe Ziffer 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusétzliche

Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugserméachtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempféanger eine Einzugserméchtigung erteilt, mit der
er den Zahlungsempfanger erméchtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfan-
ger auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Mit der Einzugsermachti-
gung autorisiert der Kunde gegeniber seiner Bank die Einlésung von Lastschriften
des Zahlungsempfangers. Diese Einzugsermachtigung gilt als SEPA-Lastschrift-
mandat. Satze 1 bis 3 gelten auch fiir vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser
Bedingungen erteilte Einzugsermachtigungen.
Die Einzugserméchtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
— Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
— Name des Kunden,
— Kundenkennung nach Ziffer 2.1.2 oder IBAN und BIC des Kunden.
Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermachtigung zusétzliche
Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklarung gegeniiber dem
Zahlungsempfanger oder seiner Bank — mdglichst schriftlich — mit der Folge wider-

rufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgange nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegeniiber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang des
Widerrufs folgenden Bankgeschaftstag der FIL Fondsbank GmbH wirksam.
Zusatzlich sollte dieser auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden,
damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.

2.2.4 Zuriickweisung einzelner SEPA-Basislastschriften
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Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus be-
stimmten SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfangers nicht zu bewirken.
Diese Weisung muss der Bank bis spatestens zum Ende des Bankgeschéftstages
der FIL Fondsbank GmbH, der vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen
Falligkeitstag liegt, zugehen. Diese Weisung sollte moglichst schriftlich und még-
lichst gegeniiber der kontofiihrenden Stelle der Bank erfolgen. Zusatzlich sollte
diese auch gegeniiber dem Zahlungsempfanger erklart werden.

Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA-

Lastschriftmandats durch den Zahlungsempféanger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsemp-
fanger. Dieser ibernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zusatzli-
che Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften.
Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfénger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfanger tibermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung
der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an
die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkdrpert auch die Weisung des
Kunden an die Bank zur Einlésung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (sieche
Ziffer 2.2.1 Satze 2 und 4 beziehungsweise Ziffer 2.2.2 Satz 2). Fur den Zu-
gang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die fir die Erteilung des SEPA-
Lastschriftmandats vereinbarte Form (siehe Ziffer 2.2.1 Satz 3).

Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift

Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfangers werden am im

Datensatz angegebenen Falligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfanger

angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fallt der Fal-

ligkeitstag nicht auf einen Bankgeschéaftstag der FIL Fondsbank GmbH, erfolgt
die Kontobelastung am nachsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Geschafts-
tag nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht (siehe Ziffer 2.4.2), wenn

— der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats geman Ziffer 2.2.3 zu-
gegangen ist,

— der Bank eine Zuriickweisung der Lastschrift des Kunden gemaR Ziffer 2.2.4
zugegangen ist,

— der Kunde Uber kein fiir die Einldsung der Lastschrift ausreichendes Gutha-
ben auf seinem Konto oder Uiber keinen ausreichenden Kredit verfiigt (fehlen-
de Kontodeckung); Teileinlésungen nimmt die Bank nicht vor,

— die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen kei-
nem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist, oder

— die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
— eine Glaubigeridentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank erkennbar feh-

lerhaft ist,
— eine Mandatsreferenz fehlt,
— ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
— kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Basislastschriften

SEPA-Basislastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung auf dem
Konto des Kunden nicht spatestens am zweiten Bankgeschaftstag der FIL Fonds-
bank GmbH nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung lber die Nichtausfiihrung oder Riickgangigmachung der

Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgéngigmachung der Belastungsbuchung
(siehe Ziffer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlésung einer SEPA-Basis-
lastschrift (siehe Ziffer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverziiglich, spatestens
bis zu der gemaR Ziffer 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf
dem fir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit mdglich, die Griinde sowie die Mdglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur
Nichtausfiihrung, Rickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt
werden konnen.

2.4.4 Ausfiihrung der Zahlung
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(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kun-
den aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempféngers belastete
Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der angegebenen Ausfiihrungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausflihrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fal-
ligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Bankgeschéftstag der FIL Fonds-
bank GmbH, so beginnt die Ausfiihrungsfrist am darauf folgenden Geschéftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden liber die Ausfiihrung der Zahlung auf dem
fur Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Haufigkeit.

Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belas-
tungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Griinden die
Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die
Zahlung befunden hétte. Etwaige Zahlungsanspriiche des Zahlungsempfan-
gers gegen den Kunden bleiben hiervon unberiihrt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweili-
ge Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdriickliche Geneh-
migung des Kunden unmittelbar gegeniiber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
geflihrten autorisierten Zahlung richten sich nach Ziffer 2.6.2.

Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet,
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverziiglich
zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich oh-
ne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hatte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfithrung von autorisierten

Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfilihrung einer autorisierten
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzugliche und ungekiirzte Er-
stattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht er-
folgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand,



auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden
hatte.

(2) Der Kunde kann uber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Er-
stattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der Zahlung
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfangers nach Ablauf der Ausfiihrungsfrist
geman Ziffer 2.4.4 eingegangen ist (Verspatung), sind die Anspriiche nach Ab-
satzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspéatung ein
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Ziffer 2.6.3, bei Kunden, die keine
Verbraucher sind, nach Ziffer 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden
Uber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen
Ersatz des Schadens, der nicht bereits von Ziffern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist,
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmaRige
Haftungsgrenze gilt nicht
— flir nicht autorisierte Zahlungen,

— bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

— fiir Gefahren, die die Bank besonders Gbernommen hat, und

— fiir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde
Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer

nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Ziffer 2.6.2 und Schadensersatz-
ansprichen in Ziffer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben
etwaigen Herausgabeanspriichen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich
Schadensersatzanspriiche nach MaRgabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgefihrten autorisier-

07/2025 [14 FFB 1107]

ten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein Verbrau-
cher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Lastschriftbe-
trag zuziglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen be-
grenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschaden handelt,
ist der Anspruch auf héchstens 12.500 EUR je Zahlung begrenzt. Diese
Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der
Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders (ibernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Ziffern 2.6.2 bis 2.6.4 ist ausgeschlossen,

— wenn die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag
rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfan-
gers eingegangen ist, oder

— soweit die Zahlung in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfénger an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempféngers ausge-
fuhrt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen,
dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum bemiiht, den Zahlungs-
betrag wiederzuerlangen.

(2) Anspriiche des Kunden nach Ziffern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeflhrter Zahlungen
oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der
Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden (iber die
Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen
vereinbarten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbu-
chung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung maRgeblich. Schadensersatzanspriiche nach Ziffer 2.6.3 kann der
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
grindenden Umstande
— auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das

die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

— von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

" International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).

Anhang: Liste der zur SEPA gehorigen Staaten und Gebiete

Staaten des Européaischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europaischen Union: Belgien, Bulgarien, Dénemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieRlich Franzésisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete: Vereinigtes Konigreich von GroRbritannien und Nordirland, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon, San Marino.



Bedingungen fiir den Uberweisungsverkehr

07/2025 [14 FFB 10 08]

Fiir die Ausfiihrung von Uberweisungsauftrigen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen

1
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Allgemein

Wesentliche Merkmale der Uberweisung

(1) Der Kunde kann die FIL Fondsbank GmbH (Bank) beauftragen, durch eine
Uberweisung Geldbetrige bargeldlos zu Gunsten eines Zahlungsempfan-
gers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféangers zu libermit-
teln.

(2) Die Bank fiihrt nur Uberweisungsauftrige zu Gunsten des Referenzkontos
des Kunden sowie bei Nutzung des FestgeldPlus Anlegerservices zu
Gunsten des Transitkontos aus.

Kundenkennungen
Fir das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs-
empfangers zu verwenden:

Zielgebiet Waihrung Kundenkennung des
Zahlungsempféangers
Inland Euro IBAN'
Grenziiberschreitend Euro IBAN
innerhalb des Europaischen
Wirtschaftsraums?
AuRerhalb des Europaischen Euro IBAN und BIC®
Wirtschaftsraums oder
Kontonummer und BIC

Die fiir die Ausfiihrung der Uberweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich
nach Ziffer 2.1.

Erteilung des Uberweisungsauftrags und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Uberweisungsauftrag mittels eines von der
Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank anderweitig vereinbar-
ten Art und Weise (z.B. per Onlinebanking) mit den erforderlichen Angaben ge-
maR Ziffer 2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollstdndigkeit und Richtigkeit der Angaben zu
achten. Unleserliche, unvollstandige oder fehlerhafte Angaben kénnen zu Ver-
zégerungen und zu Fehlleitungen von Uberweisungen fiihren; daraus kénnen
Schéden fir den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollstandigen oder
fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausfiihrung ablehnen (siehe auch Zif-
fer 1.7). Halt der Kunde bei der Ausfiihrung der Uberweisung besondere Eile fiir
notig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig erteilten
Uberweisungen muss dies auerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formu-
lar selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Uberweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (z.B. per Onlinebanking-
PIN/TAN).

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfiihrung eines einzelnen Uber-
weisungsauftrags die maximale Ausfiihrungsfrist fiir diesen Zahlungsvorgang
sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Auf-
schlisselung mit.

Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank

(1) Der Uberweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafiir vorgesehenen Empfangs-
vorrichtungen der Bank (z. B. Eingang auf dem Onlinebanking Server).

(2) Fallt der Zeitpunkt des Eingangs des Uberweisungsauftrags nach Absatz 1
Satz 2 nicht auf einen Bankgeschéftstag der FIL Fondsbank GmbH, so gilt der
Uberweisungsauftrag erst am darauf folgenden Geschéaftstag als zugegangen.

(3) Geht der Uberweisungsauftrag an einem Geschéftstag der Bank nach 12 Uhr
ein, so gilt der Uberweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Aus-
fuhrungsfrist (siehe Ziffer 2.2.2) erst als am darauf folgenden Geschéaftstag zu-
gegangen.

Widerruf des Uberweisungsauftrags

(1) Nach dem Zugang des Uberweisungsauftrags bei der Bank (siehe Ziffer 1.4
Absétze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklarung gegentiiber der Bank méglich.

(2) Nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt kann der Uberweisungsauftrag nur
widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Verein-
barung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausflihrung zu verhindern
oder den Uberweisungsbetrag zuriickzuerlangen.

Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags

(1) Die Bank fiihrt den Uberweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Aus-
flihrung erforderlichen Angaben (siehe Ziffer 2.1) in der vereinbarten Art und
Weise (siehe Ziffer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist
(siehe Ziffer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausfiihrung der Uberweisung ausrei-
chendes Guthaben vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingerdumt ist
(Ausfiuihrungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausfiihrung der Uberweisung beteiligten Zah-
lungsdienstleister sind berechtigt, die Uberweisung ausschlieRlich anhand der
vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe
Ziffer 1.2) auszufiihren.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden iiber die Ausfiihrung von Uberweisungen auf
dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung
gesondert vereinbart werden.

Ablehnung der Ausfiihrung

(1) Sind die Ausfiihrungsbedingungen (siehe Ziffer 1.6 Absatz 1) nicht erfiillt, kann
die Bank die Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags ablehnen. Hierliber wird
die Bank den Kunden unverziiglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Ziffer
2.2.1 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit méglich,
die Griinde der Ablehnung sowie die Mdglichkeiten angeben, wie Fehler, die
zur Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung fiir die Bank erkennbar kei-
nem Zahlungsempfanger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfangers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden
hiertiber unverziglich eine Information zur Verfiigung stellen und ihm gegebe-
nenfalls den Uberweisungsbetrag wieder herausgeben.
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Ubermittlung der Uberweisungsdaten

Im Rahmen der Ausfiihrung der Uberweisung tbermittelt die Bank die in der Uber-
weisung enthaltenen Daten (Uberweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteili-
gung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers kann dem
Zahlungsempfanger die Uberweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Zahlers
gehort, ganz oder teilweise zur Verfligung stellen.

Bei grenziiberschreitenden Uberweisungen und bei Eiliiberweisungen im Inland
kénnen die Uberweisungsdaten (iber das Nachrichteniibermittlungssystem Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers weitergeleitet werden. Aus
Griinden der Systemsicherheit speichert SWIFT die Uberweisungsdaten voriiber-
gehend in seinen Rechenzentren in der Europaischen Union, in der Schweiz und
in den USA.

Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberweisungen
Der Kunde hat die Bank unverziiglich nach Feststellung eines nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisungsauftrags zu unterrichten.

Entgelte

Entgelte fiir Verbraucher

Anderungen der Entgelte im Uberweisungsverkehr werden dem Kunden spétes-
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elekt-
ronischen Kommunikationsweg vereinbart, kdnnen die Anderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen
werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung Uber die
Anderung eines Entgelts, das auf eine iiber die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdriicklich
treffen.

1.10.2 Entgelte fiir sonstige Sachverhalte
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Bei Entgelten und deren Anderung fiir Uberweisungen von einem Kunden, der
kein Verbraucher ist, verbleibt es bei den Regelungen in Ziffer 13 der "Allgemeinen
Geschaftsbedingungen" der Bank.

Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AufRenwirtschaftsrecht zu beachten.

AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemaéglichkeit
Fir auRergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemdglichkeiten
verbleibt es bei der Regelung in Ziffer 18 der "Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen".

Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro

Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Uberweisungsauftrag folgende Angaben machen:
— Name des Zahlungsempfangers,

— Kundenkennung des Zahlungsempfangers (siehe Ziffer 1.2),

— Wahrung Euro (EUR),

— Betrag,

— Name des Kunden,

— IBAN des Kunden.

Maximale Ausfiihrungsfrist

Fristlange

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag spatestens
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfangers eingeht.

Beginn der Ausfiihrungsfrist R
(1) Die Ausflihrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Uberwei-
sungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Ziffer 1.4).

(2) Fallt der Zeitpunkt des Zugangs nicht auf einen Bankgeschaftstag in der FIL
Fondsbank GmbH, so beginnt die Ausfiihrungsfrist am darauf folgenden Bank-
geschéftstag der FIL Fondsbank GmbH.

Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe Ziffer 1.3 Absatz 2) hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie
ist verpflichtet, dem Kunden den Uberweisungsbetrag unverziiglich zu erstatten
und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht
autorisierten Uberweisung befunden hatte.

Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer

autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausflihrung einer autorisierten
Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverziigliche und ungekiirzte
Erstattung des Uberweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung
nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den
nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorgang befunden hatte.
Soweit vom Uberweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten
Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, Gbermittelt die Bank zu Guns-
ten des Zahlungsempféngers unverziiglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann uber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjeni-
gen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung der Uberweisung in Rech-
nung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass die Uberweisung beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempféngers erst nach Ablauf der Ausflihrungsfrist
gemaR Ziffer 2.2.1 verspatet eingegangen ist, sind die Anspriiche nach den Ab-
satzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspatung ein
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Ziffer 2.3.3, bei Kunden, die keine
Verbraucher sind, nach Ziffer 2.3.4.

(4) Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die Bank auf
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden
Uber das Ergebnis unterrichten.

Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung
oder bei einer nicht autorisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank
einen Ersatz des Schadens, der nicht bereits von den Ziffern 2.6.1 und 2.6.2
erfasst ist, verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht
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zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmaRige
Haftungsgrenze gilt nicht
— fiir nicht autorisierte Uberweisungen,
— bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,
— fiir Gefahren, die die Bank besonders ibernommen hat, und
— fiir den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei
einer nicht erfolgten autorisierten Uberweisung, fehlerhaft ausgefiihrten
autorisierten Uberweisung oder nicht autorisierten Uberweisung
Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Ziffer 2.3.2 und Schadensersatz-
ansprichen in Ziffer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer
nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Uberweisung oder nicht
autorisierten Uberweisung neben etwaigen Herausgabeanspriichen nach § 667
BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaRgabe fol-
gender Regelungen:

— Die Bank haftet fiir eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

— Fir das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die
Bank nicht. In diesen Fallen beschrankt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
faltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (wei-
tergeleiteter Auftrag).

— Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Héhe nach auf den Uberwei-
sungsbetrag zuziiglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folge-
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schéden handelt, ist der Anspruch auf hchstens 12.500 EUR je Uberweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fiir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit der Bank und fiir Gefahren, die die Bank besonders {ibernommen
hat.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Ziffern 2.3.2 bis 2.3.4 ist ausgeschlossen,

— wenn die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Uberweisungs-
betrag rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers eingegangen ist, oder

— soweit die Uberweisung in Ubereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempféngers (siehe Ziffer 1.2)
ausgefiihrt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch ver-
langen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum bemiiht, den
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Ziffern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefiihrter Uberwei-
sungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisungen sind ausgeschlossen,
wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Uberweisung
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den
Kunden (iber die Belastungsbuchung der Uberweisung entsprechend dem fiir
Kontoinformationen vereinbarten Weg nach der Belastungsbuchung unterrich-
tet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maRgeb-
lich. Schadensersatzanspriiche nach Ziffer 2.3.3 kann der Kunde auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
grindenden Umstande
— auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das
die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder
— von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

" International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).

2 Zum Europaischen Wirtschaftsraum gehéren derzeit: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschlieRlich Franzésisch-Guayana, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portu-
gal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).



Informationsbogen fiir den Einleger

Mit dem "Informationsbogen fiir den Einleger" informieren wir Sie gem. §23a Abs. 1
Satz 3 des Kreditwesengesetzes lber die gesetzliche Einlagensicherung.
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AuRerdem sind Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut-
scher Banken geschiitzt. Nahere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.
de/einlagensicherung

Einlagen bei der FIL Fondsbank GmbH sind geschiitzt durch:
Sicherungsobergrenze:

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben:

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen
Personen haben:

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:
Wahrung der Erstattung:
Kontaktdaten:

Weitere Informationen:

Empfangsbestatigung durch den Einleger:

Entschadigungseinrichtung deutscher Banken GmbH '
100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut?

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden "aufaddiert",
und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR?

Die Obergrenze von 100.000 EUR gilt fur jeden einzelnen Einleger?

20 Arbeitstage bis zum 31. Mai 2016 bzw. 7 Arbeitstage ab dem 1. Juni 20164
Euro

Entschadigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
BurgstraRe 28
10178 Berlin

Postanschrift:

Postfach 11 04 48

10834 Berlin

Telefon: +49 (0)30 590011960-0
E-Mail: inffo@edb-banken.de

www.edb-banken.de

e

Zusatzliche Informationen:

~

w

lhre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem
vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kredi-
tinstituts werden |hre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 EUR erstattet.

Sollte eine Einlage nicht verfligbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagen-
sicherungssystem entschéadigt. Die betreffende Deckungssumme betragt maximal
100.000 EUR pro Kreditinstitut. Das heiRt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle
bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Halt ein Einleger
beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und 20.000 EUR auf einem Girokon-
to, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet

Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR fiir jeden Einleger.
Einlagen auf einem Konto, lber das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer
Personengesellschaft oder Sozietat, einer Vereinigung oder eines &hnlichen
Zusammenschlusses ohne Rechtspersonlichkeit verfiigen kdnnen, werden bei der Be-
rechnung der Obergrenze von 100.000 EUR allerdings zusammengefasst und als Ein-
lage eines einzigen Einlegers behandelt. In einigen Fallen des § 8 Absatz 2 bis 4 des
Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen ber 100.000 EUR hinaus gesichert. Wei-
tere Informationen sind erhéltlich iber die Website der Entschadigungseinrichtung
deutscher Banken unter www.edb-banken.de

4 Erstattung
Das zusténdige Einlagensicherungssystem ist die Entschadigungseinrichtung deut-
scher Banken GmbH, Burgstrafle 28, 10178 Berlin, Tel.: +49 (0)30 590011960-0,
info@edb-banken.de, www.edb-banken.de
Es wird lhnen lhre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) spatestens innerhalb von 20 Ar-
beitstagen bis zum 31. Mai 2016 bzw. 7 Arbeitstagen ab dem 1. Juni 2016 erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem
Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gliltigkeitszeitraum fiir Erstat-
tungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informa-
tionen sind erhaltlich iber die Website der Entschadigungseinrichtung deutscher Ban-
ken GmbH unter www.edb-banken.de

Weitere wichtige Informationen:

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagen-
sicherungssysteme gedeckt. Fiir bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf
der Website des zustandigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut
wird Sie auf Anfrage auch dariber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind
oder nicht. Wenn Einlagen entschadigungsfahig sind, wird das Kreditinstitut dies auch
auf dem Kontoauszug bestatigen.


mailto:info%40edb-banken.de?subject=
http://www.edb-banken.de
http://www.edb-banken.de
mailto:info%40edb-banken.de?subject=
http://www.edb-banken.de
http://www.edb-banken.de
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Informationen zu auBerhalb von Geschaftsraumen geschlossenen Vertragen und
Fernabsatzvertragen liber Finanzdienstleistungen

Allgemeine Informationen

Hauptgeschaftstatigkeit der Bank

Unternehmensgegenstand der FIL Fondsbank GmbH (Bank) ist die Verwahrung
und Verwaltung von Investmentanteilen fiir andere, die nach dem Kapitalanlage-
gesetzbuch (KAGB) oder von einer auslandischen Investmentgesellschaft ausge-
geben worden sind (Depotgeschéft), sowie die Anschaffung und Verauferung von
Investmentanteilen im eigenen Namen auf fremde Rechnung (Finanzkommissions-
geschéft) und sonstige damit verbundene Nebentéatigkeiten.

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stralle 108,
53117 Bonn, und Marie-Curie-Strale 24 —28, 60439 Frankfurt am Main
(Internet: www.bafin.de).

Vertragssprache
MaRgebliche Sprache fiir dieses Vertragsverhaltnis und die Kommunikation mit
dem Kunden wahrend der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

Rechtsordnung
Es gilt fur den Vertragsschluss und die gesamte Geschaftsverbindung zwischen
dem Kunden und der Gesellschaft deutsches Recht.

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 213709602

Registergericht
Amtsgericht Kénigstein im Taunus HRB 8336

Gesetzliche Vertreter/Geschéftsfiihrer
Jan Schepanek (Sprecher), Tina Kern, Matthias Weil

Informationen zur Nutzung des Depots

Wesentliche Leistungsmerkmale

— Verwahrung/Verwaltung: Die Bank verwahrt und verwaltet im Rahmen des De-
potvertrags unmittelbar oder mittelbar die Investmentanteile des Kunden an
Fonds verschiedener Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaften in einem
Depot, Uber das der Kunde nach gesonderter Freischaltung auch im elektroni-
schen Geschaftsverkehr verfligen kann (Nutzung des Onlinezugangs).

— Bei Nutzung des FFB FondsdepotPlus bietet die Bank dariiber hinaus das Fiih-
ren eines Abwicklungskontos an.

— Verfiigungen Uber Investmentanteile: Der Kunde kann nach einem entsprechen-
den Auftrag an die Bank Investmentanteile in sein Depot bei der Bank Ubertra-
gen lassen oder aus dem Depot bei der Bank auf eine andere depotfiihrende
Stelle Gbertragen lassen.

Der Kunde kann im Wege des Finanzkommissionsgeschafts Investmentanteile
liber die Bank erwerben bzw. veraufern. Der Kunde erteilt der Bank hierzu von
Fall zu Fall den Auftrag. Die Bank wird sich bemuhen, fir Rechnung des Kunden
mit Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaften oder sonstigen ausgebenden
Stellen ein Kauf- oder Verkaufsgeschaft (Ausfiihrungsgeschaft) abzuschlieRen,
oder sie beauftragt einen anderen Kommissionar (Zwischenkommissionér), ein
Ausfiihrungsgeschaft abzuschlieBen. Die gehandelten Investmentanteile werden
dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der
zu zahlende Betrag dem Referenzkonto des Kunden gutgeschrieben oder belastet
bzw. wird vom Kunden tberwiesen. Beim Erwerb von Investmentanteilen ver-
schafft die Bank dem Kunden, sofern die Investmentanteile bei einer deutschen
Wertpapiersammelbank zur Sammelverwahrung zugelassen sind, Miteigentum an
diesem Sammelbestand.

Die Einzelheiten zu Verfiigungen uber Investmentanteile Gber die Bank werden in

den "Allgemeinen Geschéaftsbedingungen” sowie den "Sonderbedingungen fiir die
Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand" des Depots ge-
regelt.

Zusatzliche Telekommunikationskosten
Keine

Leistungsvorbehalt
Die Bank behélt sich vor, die Verwahrung/Verwaltung von Investmentanteilen bzw.
Verfugungen Uber Investmentanteile abzulehnen.

Erfiillung des Vertrags

Die Bank erfillt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag, indem sie dem Kun-
den ein Depot zur Verfligung stellt und dessen Investmentanteile verwahrt/verwal-
tet sowie im vertraglich zugesicherten Rahmen Kundenauftréage betreffend den An-
teilbestand ausfiihrt oder neue Investmentanteile erwirbt.

Sofern die Nutzung des Onlinezugangs fiir das Depot vereinbart wurde, erfillt die
Bank ihre Verpflichtungen, indem sie dem Kunden uber das Internet Zugriffsrechte
gewahrt und Uber das Internet eingegebene Auftrage im vertraglich zugesicherten
Rahmen ausfihrt.

Zustandekommen des Depotvertrags

Der Kunde gibt gegeniiber der Bank ein Angebot auf Abschluss des Depotvertrags
ab, indem er den ausgefiillten Depoterdffnungsantrag an die Bank tbermittelt oder
dieser ihr zugeht. Eine Ubermittlung kann auch an den Empfangsboten der Bank
— beispielsweise einen Vermittler — erfolgen, der den Antrag an die Bank weiter-
leitet. Der Kunde hat sich weiterhin entsprechend zu legitimieren.

Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des
jeweiligen Vertrags erklart, indem sie beispielsweise fiir ihn ein entsprechendes
Depot eréffnet und dies mitteilt.

Zustandekommen des Vertrags iiber die Nutzung des Onlinezugangs des
Depots

Der Kunde gibt gegentiber der Bank ein Angebot auf Abschluss der Vereinbarung
liber die Nutzung des Onlinezugangs des Depots ab, indem er das jeweils entwe-
der elektronisch oder in Papierform ausgefiillte Formular an die Bank Ubermittelt
oder dieses ihr zugeht. Diese Ubermittlung kann auch an einen Empfangsboten
der Bank, beispielsweise einen Vermittler, erfolgen, der den Antrag an die Bank
weiterleitet.

Die Vereinbarung iber die Nutzung des Onlinezugangs des Depots kommt zustan-
de, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Angebots erklart, beispielsweise
indem sie ihm eine entsprechende Zugangskennung tUbersendet.

Vertragliche Kiindigungsregeln

Hinsichtlich der Kiindigung der Nutzung des Onlinezugangs des Depots findet Zif-
fer 14 der "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" bzw. Ziffer 19 der "Sonderbedin-
gungen fir die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand"
entsprechend Anwendung.

Mindestlaufzeit

Fir den Depotvertrag wird keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kiindigung des
Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten Investmentanteile auf ein anderes
Depot libertragen oder verauBern.

Fir die Nutzung des Onlinezugangs des Depots ist ebenso keine Mindestlaufzeit
vereinbart. Die Beendigung der Nutzung des Onlinezugangs lasst den Depotver-
trag grundsétzlich unberiihrt.

Recht auf Ubermittlung von Informationen und Vertragsbedingungen
Wahrend der Vertragslaufzeit kann der Kunde von der Bank jederzeit die Ubermitt-
lung der Vertragsbedingungen einschlieBlich der "Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen" und der Informationen im Sinne von Artikel 248 § 4 Einfiihrungsgesetz
zum Birgerlichen Gesetzbuch in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften
Datentrager verlangen.

Der Kunde kann seine Erklarungen zum Abschluss des Konto- und/oder De-
potvertrags (FFB Fondsdepot bzw. FFB FondsdepotPlus) und zur Nutzung des
Onlinezugangs des Depots nach MaRgabe der nachstehenden Widerrufsbeleh-
rung widerrufen.

Hinsichtlich des Erwerbs oder der VerauBerung von Anteilen oder Aktien
eines offenen Investmentvermdégens gilt die nachstehende Widerrufsbe-
lehrung nicht, sondern es kann das am Ende der "Allgemeinen Geschifts-
bedingungen” abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagege-
setzbuch (KAGB) bestehen.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie kénnen |hre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Griinden mittels einer eindeutigen Erklarung widerrufen. Die Frist beginnt nach
Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschlielich
der "Allgemeinen Geschéftsbedingungen” sowie alle nachstehend unter Abschnitt
2 aufgefiihrten Informationen auf einem dauerhaften Datentréger (z. B. Brief, Tele-
fax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklarung auf einem dauerhaften Daten-
trager erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhéhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
E-Mail: info@ffb.de

Abschnitt 2

Fiir den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identitat des Unternehmers; anzugeben sind auch das offentliche Unterneh-
mensregister, bei dem der Rechtstréger eingetragen ist, und die zugehérige Re-
gisternummer oder gleichwertige Kennung;

2. die Hauptgeschéaftstatigkeit des Unternehmers und die fiir seine Zulassung zu-
standige Aufsichtsbehdrde;

3. zur Anschrift

— die ladungsféhige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die
fur die Geschéftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbrau-
cher mafRigeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder
Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darii-
ber, wie der Vertrag zustande kommt;

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschlieBlich aller damit verbunde-
nen Preisbestandteile sowie alle Gber den Unternehmer abgefiihrten Steuern
oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungs-
grundlage, die dem Verbraucher eine Uberpriifung des Preises erméglicht;

6. gegebenenfalls zuséatzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mogli-
che weitere Steuern oder Kosten, die nicht (iber den Unternehmer abgefiihrt
oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung;

8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingun-
gen, Einzelheiten der Ausiibung, insbesondere Name und Anschrift desjeni-
gen, gegeniiber dem der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des
Widerrufs einschlieflich Informationen tiber den Betrag, den der Verbraucher
im Fall des Widerrufs fir die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur
Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b
des Birgerlichen Gesetzbuches);

9. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmaRig
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;

10. die vertraglichen Kiindigungsbedingungen einschlieBlich etwaiger Vertragsstra-

fen;

. die Mitgliedstaaten der Européischen Union, deren Recht der Unternehmer
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags
zugrunde legt;

12. eine Vertragsklausel (iber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder (iber

das zustandige Gericht;

13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufs-
belehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Spra-
chen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Ver-
brauchers die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu fiihren;

-
e



http://www.bafin.de
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14. den Hinweis, ob der Verbraucher ein aufergerichtliches Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann,
und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;

15. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschadigungsregelungen, die
weder unter die geman der Richtlinie 2014/49/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 16. April 2014 Uber Einlagensicherungssysteme (ABI. L 173
vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014,

S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemaf der
Richtlinie 97/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 3. Marz
1997 Uber Systeme fiir die Entschadigung der Anleger (ABI. L 84 vom
26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschadigungssysteme fallen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zuriickzugewihren. Uberziehen Sie Ihr Abwicklungskonto ohne einge-
raumte Uberziehungsméglichkeit oder {iberschreiten Sie die lhnen eingerdumte
Uberziehungsmadglichkeit, kdnnen wir von lhnen (iber die Riickzahlung des Be-

trags der Uberziehung oder Uberschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen
verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemaR (iber die Bedingungen und Fol-
gen der Uberziehung oder Uberschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kos-
ten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz fiir die bis zum Wi-
derruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe lhrer
Vertragserklarung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdricklich
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfiihrung der
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung
von Wertersatz, kann dies dazu fiihren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen fiir den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfiillen missen. lhr
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lh-
ren ausdriicklichen Wunsch vollstiandig erfiillt ist, bevor Sie lhr Widerrufs-
recht ausgelibt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miis-
sen innerhalb von 30 Tagen erfiillt werden. Diese Frist beginnt fiir Sie mit der
Absendung lhrer Widerrufserklarung, fiir uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung




Grundsatze der Orderausfiihrung

Als Abwicklungsspezialist im Fondsgeschaft erachtet die FIL Fondsbank GmbH (Bank)
die Abrechnung von Kundenauftragen fiir den Abruf von Investmentanteilen auf Basis
des Nettoinventarwertes des jeweiligen Sondervermégens als am besten geeignet. Die
Ermittlung des Nettoinventarwertes ist gesetzlich geregelt und folgt eindeutig nachvoll-
ziehbaren Bewertungs- und Berechnungsmafstaben. Die Riickgabe wird zu dem Ruick-
nahmepreis abgerechnet, der von der Abwicklungsstelle festgelegt wird.

Daher erfolgt die Abwicklung der Geschéfte mit Investmentanteilen (ausgenommen
ETFs) in der Regel direkt liber die die jeweiligen Sondervermdgen (Fonds) verwaltenden
Investmentgesellschaften (Emittenten) beziehungsweise deren Depotbanken. Vereinzelt
erfolgt die Abwicklung jedoch auch tiber alternative Abwicklungswege auf Basis des von
der Investmentgesellschaft festgelegten Nettoinventarwertes (z. B. Clearstream). Ge-
schafte in ETFs (Kaufe/Verkaufe) werden von der Bank im eigenen Namen fiir Rech-
nung des Kunden (Kommissionsgeschaft) an einen Systematischen Internalisierer zur
Ausflihrung weitergeleitet. Der Systematische Internalisierer wiederum fiihrt die Trans-
aktionen auRerbdrslich aus. Die Abrechnung gegeniiber dem Kunden erfolgt dabei zu
den vom Systematischen Internalisierer gegeniiber der Bank abgerechneten Kauf-/Ver-
kaufskursen (Marktpreis) zzgl./abzgl. der im jeweils aktuell gliltigen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Bank genannten Gebiihren fiir ETF-Transaktionen.

MaRgeblich fir den zugrunde liegenden Anteilpreis/Marktpreis fiir die jeweiligen Fonds-
anteile ist der Tag, zu dem der jeweilige Emittent bzw. deren Depotbank, der Geschafts-
partner fir den vereinzelt genutzten alternativen Abwicklungsweg bzw. der Systemati-
sche Internalisierer den Auftrag gegenlber der Bank abrechnet (Ausfiihrungszeitpunkt).
Der Ausflihrungszeitpunkt sowie der dem Ausfiihrungsgeschéft zugrunde liegende An-
teilpreis/Marktpreis liegen somit nicht im Einflussbereich der Bank. Bedingt durch die
Marktgegebenheiten ist davon auszugehen, dass die Kauf- und Verkaufskurse eines
ETFs voneinander abweichen. Wird der Auftrag nicht ausgefiihrt, so wird die Bank den
Kunden hierliber unverziiglich informieren.

Die Bank weist darauf hin, dass Geschafte mit Investmentanteilen beispielsweise auch
liber die Borse abgewickelt werden kénnen, was in Einzelfallen (z. B. groRe Ordervolu-
men oder andere besondere Konstellationen) auch glinstiger sein kann, als beispiels-
weise direkt iber den Emittenten zu ordern. Sollte der Bank kundenseitig eine Weisung
erteilt werden, die andere als die beschriebenen Abwicklungswege vorsieht, kann dieser
Auftrag von der Bank nicht ausgefiihrt werden.

Der Service steht an Bankgeschaftstagen der FIL Fondsbank GmbH zur Verfiigung. Die
Bank ist Giberzeugt, dass sie ihren Kunden als Komplettserviceanbieter im Bereich der
Fondsanteilverwahrung unter Beriicksichtigung des gesamten Kosten- und
Leistungsspektrums ein duBerst attraktives Angebot fiir die individuellen Fondsanlagen
bietet. Auf Wunsch stellt die Bank ihren Kunden weitere Einzelheiten zu diesen Grund-
satzen zur Verfigung.

Die Bank weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Anschaffung und die VerauRerung
der Investmentanteile im eigenen Namen fiir fremde Rechnung erfolgt.

Auftrage in Investmentfondsanteilen (ausgenommen ETF)

Kauf- und Verkaufsorder verschiedener Kunden, die sich auf dasselbe Wertpapier bezie-
hen, kdénnen, bevor sie ausgefiihrt werden, zusammengefasst oder gegeneinander ver-
rechnet werden. Die Bank ist berechtigt, den Auftrag im Wege des Selbsteintritts unter
Zugrundelegung des von der Investmentgesellschaft festgelegten Nettoinventarwerts
auszufiihren.

Auftrage in ETF
Die Bank verflgt Gber keine direkte Bérsenanbindung. Auftrage in ETF werden von der
Bank an einen Systematischen Internalisierer weitergeleitet. Hierfur bietet die Bank zwei
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verschiedene Modelle an, zwischen denen der Kunde bei Auftragserteilung wahlen
kann:

(1) Auftrage in ETF-Sammelorder
Die Bank erstellt zu zwei festgelegten Orderschlusszeiten (10:45 und 16:00 Uhr) an
Bankgeschéftstagen der FIL Fondsbank GmbH Sammelkaufauftrage und Sammel-
verkaufsauftrage fur ETFs. Danach leitet die Bank die Sammelauftrédge unverziiglich
zur Ausfiihrung an den Systematischen Internalisierer weiter. Die Zusammenlegung
zu je einem Sammelkaufauftrag bzw. einem Sammelverkaufsauftrag fur ETFs kann
in Bezug auf den bestimmten Auftrag eines Kunden nachteilig sein. Es besteht das
Risiko mdglicher nachteiliger Preisentwicklungen bis zur Weiterleitung des Kunden-
auftrags an den Systematischen Internalisierer und bis zur Ausfiihrung durch den
Systematischen Internalisierer. Die Ausfiihrung der Sammelauftrage in ETFs erfolgt
in zwischen der Bank und dem Systematischen Internalisierer festgelegten Zeitfens-
tern. Der Systematische Internalisierer stellt sicher, dass alle Sammelauftrage in
ETFs grundsétzlich zu 100 % ausgefiihrt werden. Eine Auftragsannahme oder Aus-
flihrung kann in Ausnahmeféllen, bei unvorhergesehenen und auBerhalb der Ein-
flusssphére des Systematischen Internalisierers liegenden Ereignissen, abgelehnt
werden (z.B. Aussetzung des Borsenhandels, hhere Gewalt). Der Kunde wird in
diesem Fall Uiber die Nichtausfiihrung seines Auftrages unverziiglich von der Bank in
Kenntnis gesetzt.

(2) Auftrage in ETF-Direkthandel
Die Bank bietet innerhalb der Zeiten 09:00 bis 17:30 Uhr die Mdglichkeit des ETF-Di-
rekthandels an. Der Kunde fragt hierbei zum Zeitpunkt seiner Online-Auftrags-
erfassung fir einen Kauf oder Verkauf eines ETF einen Preis fir den jeweiligen ETF
an, erhalt vor der Transaktion einen Ausfiihrpreis angezeigt und kann den Auftrag in-
nerhalb der vorgegebenen Zeit zum angezeigten Preis zahlungspflichtig abgeben. Es
handelt sich somit um einen weisungsgebundenen Auftrag des Kunden, der durch ei-
nen mit der Bank zusammenarbeitenden Systematischen Internalisierer ausgefiihrt
wird.

Der Rahmenvertrag, der im Zusammenhang mit dem ETF-Direkthandel zwischen der
Bank und dem Systematischen Internalisierer abgeschlossen wurde, beinhaltet ein Auf-
hebungsrecht (Anfechtungsrecht) des Systematischen Internalisierers fir den Fall, dass
nicht marktgerechte Preise (,Mistrade”) vereinbart werden. Ein Mistrade liegt vor, wenn
der gehandelte Preis erheblich und offenkundig unbeabsichtigt vom marktadaquaten
Preis zum Zeitpunkt des Geschaftsabschlusses, dem sogenannten Referenzpreis, ab-
weicht. Dabei kdnnen insbesondere technisch begriindete Fehlfunktionen in den ver-
wendeten Systemen, eine fehlerhafte Verarbeitung von Daten oder Bedienungsfehler
dazu fuhren, dass irrtimlich ein falscher Kurs zugrunde gelegt wird und ein Mistrade
ausgeldst wird. In einem solchen Fall hat der Systematische Internalisierer das Recht,
das Geschaft gegeniiber dem Kunden aufzuheben (anzufechten). Der Kunde wird in
diesem Fall unverziiglich von der Bank Uiber die Aufhebung seines Auftrags informiert.

Der Systematische Internalisierer stellt sicher, dass alle Auftrage grundsatzlich zu 100 %
ausgefihrt werden. Eine Auftragsannahme oder Ausfiihrung kann in Ausnahmefallen,
bei unvorhergesehenen und auRerhalb der Einflusssphare des Systematischen Internali-
sierers liegenden Ereignissen, abgelehnt werden (z. B. Aussetzung des Bérsenhandels,
hohere Gewalt). Der Kunde wird in diesem Fall Gber die Nichtausfiihrung seines Auftra-
ges unverziglich von der Bank in Kenntnis gesetzt.

Informationen ber die Ausfiihrungsqualitat der Giber den Geschéftspartner der Bank
ausgefiihrten ETF-Transaktionen werden unter https://wholesale.banking.societegenerale.
com/en/compliance-regulatory-information/market-regulation/mifid/reporting-the-quality-
execution/ veréffentlicht.



Offenlegung von Interessenkonflikten

Zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen ist die FIL Fondsbank GmbH (Bank) ver-
pflichtet, ihren Kunden die allgemeine Art und Herkunft von Interessenkonflikten und die
zur Begrenzung der Risiken der Beeintrachtigung der Kundeninteressen unternomme-
nen Schritte eindeutig darzulegen, soweit die organisatorischen Vorkehrungen nicht aus-
reichen, um nach verniinftigem Ermessen zu gewahrleisten, dass das Risiko der Beein-
trachtigung von Kundeninteressen vermieden wird.

Geldanlage ist Vertrauenssache. Dies gilt bei der Wahl eines personlichen Ansprech-
partners (z.B. eines Vermittlers) und bei der Auswahl einer geeigneten Abwicklungsstel-
le, um die Anlageentscheidungen umzusetzen. Trotz aller Objektivitat konnen bei den
Beteiligten aber auch unterschiedliche Interessenlagen aufeinandertreffen.

Die Bank mdchte zunachst die "Rollen" der einzelnen, in den Anlageprozess eingebun-
denen Beteiligten kurz beleuchten. Ausgangspunkt ist der Kunde. Bei ihm ist vor dem
Hintergrund der persénlichen Lebenssituation ein gewisser Anlagebedarf (z. B. Altersvor-
sorge, Liquiditatsanlage) entstanden. Der Kunde entwickelt selbst oder gegebenenfalls
mit einem von ihm gewahlten Ansprechpartner seines Vertrauens eine auf seine Situati-
on zugeschnittene Anlagestrategie. Die Bank ist ausschlieBlich fiir die Beschaffung und
Verwahrung der Fondsanteile verantwortlich und nimmt keinerlei Einfluss auf die Aus-
wahl der Fondsprodukte durch ihre Kunden.
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Im folgenden Fall kann das Risiko der Beeintréchtigung von Kundeninteressen nicht
ganzlich ausgeschlossen werden:

Sollten bei der Abwicklung der Transaktionsauftrage Fremdwahrungsgeschafte notwen-
dig sein, werden diese in der Regel fiir jede abzuwickelnde Wahrung zusammengefasst
und Uber konzernzugehdrige Unternehmen abgewickelt. Hieraus kdnnen dem Konzern
Vorteile entstehen. Die Bank behalt sich-soweit im "Preis- und Leistungsverzeichnis"
ausgewiesen - eine bankenibliche Marge ein. Durch die Biindelung der Fremdwéahrungs-
geschafte werden jedoch die mit kleinen Einzeltransaktionen zumeist verbundenen ho-
hen Transaktionskosten vermieden, sodass dem Kunden auch Vorteile aus dieser Vor-
gehensweise erwachsen.

Einzelheiten sind auf Anfrage bei der Bank erhaltlich.

Zum Abschluss noch ein Wort zu den Interessen von Beratern (Vermittlern): Hier kdnn-
ten mdgliche Interessenkonflikte z. B. darauf beruhen, dass der Berater des Kunden in
Abhangigkeit der an den Kunden vermittelten Investmentfonds Teile des Ausgabeauf-
schlages (Vertriebsprovision) beziehungsweise eine haltedauerabhangige Vertriebsfol-
geprovision sowie gegebenenfalls Sachzuwendungen erhélt. Die Abschlussfolgeprovisi-
on wird aus der Verwaltungsgebiihr der jeweiligen Fonds Uber die Bank an den Berater
beziehungsweise seine Vertriebsorganisation gezahlt. Es entstehen dem Kunden hier-
durch keine zusatzlichen Aufwendungen. Ob und inwieweit sich hieraus bei dem Berater
Interessenkonflikte ergeben kénnen, ist der Bank nicht bekannt und von dem jeweiligen
Geschaftsmodell des Beraters abhangig. Sicher steht der Berater seinen Kunden fir ei-
nen offenen Austausch und zur Klarung eventuell bestehender Fragen zur Verfligung.



Offenlegung von Zuwendungen

Die FIL Fondsbank GmbH (Bank) erhélt einmalige und fortlaufende Zuwendungen von
den Produktanbietern. Diese werden haufig auch unter dem Begriff Provisionszahlungen
zusammengefasst. Wir mochten lhnen hierzu einige Erlauterungen mitteilen.

Bei den einmaligen Zuwendungen handelt es sich um den Ausgabeaufschlag (bis zu 7 %
des Investitionsbetrages). Dieser wird vom Emittenten erhoben, vom Kunden an die
Bank gezahlt und von ihr vereinnahmt oder, wird ein Vermittler tatig, von der Bank in der
Regel zu 100 % an die Vertriebspartner, mit denen die Bank bei der Zufiihrung von Kun-
den zusammenarbeitet, weitergeleitet.

Bei den fortlaufenden Zuwendungen (auch laufende Vertriebsprovisionen oder Ab-
schlussfolgeprovisionen genannt) handelt es sich um Zahlungen der Produktanbieter,
die sich auf die Haltedauer des Produktes beziehen. Die H6hen der laufenden Ver-
triebsprovisionen berechnen sich als prozentuale Anteile des jeweiligen Wertes der ver-
wahrten Fondsanteile in den Kundendepots und betragen, je nach Verwaltungsgesell-
schaft und Art des Fonds, derzeit durchschnittlich 0,55 % (bis zu max.1,65 %). Die
fortlaufenden Zuwendungen werden von der Bank vereinnahmt. Wird ein Vermittler tatig,
wird von den fortlaufenden Zuwendungen ebenfalls ein groRer Teil an den Vermittler
weitergereicht.

Dem Kunden entstehen aus den fortlaufenden Zuwendungen keine zusétzlichen Kosten,
da die laufenden Vertriebsprovisionen direkt von den Investmentgesellschaften an die
Bank gezahlt werden und in der Regel aus der den jeweiligen Fonds belasteten Verwal-
tungsverglitung entnommen werden.

Soweit Vermittler tatig werden, erhélt die Bank von Vermittlerzentralen monetare Leis-
tungen fiir besondere Dienstleistungen bzw. abweichend vom normalen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Bank vereinbarte Preismodelle aufgrund besonderer Abwicklungs-
modelle und von dem ansonsten bei der Bank tiblichen abweichenden Dienstleistungs-
umfang (z. B. Depoterdffnung unter Nutzung der Videolegitimation). Die Hohe der mone-
taren Leistungen wird als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten
Fondsanteile berechnet (derzeit bis zu 0,3 % p.a.). Damit die Kosten der Bank auch bei
niedrigeren Werten der verwahrten Fondsanteile gedeckt sind, zahlt der Vertriebspartner
in Einzelfallen einen Betrag je Depot (derzeit bis zu 12 EUR je Depot) oder einen Pau-
schalbetrag bis zu 30.000 EUR.

Die Bank erhalt von Dritten auch nicht monetare Zuwendungen in geringem Umfang.
Hierzu zahlen beispielsweise Einladungen zu Konferenzen, Seminaren und anderen
fachlichen Veranstaltungen oder sonstige schriftliche Materialien von Dritten oder dem
Emittenten. Mitarbeiter der Bank werden auch in vertretbarer Geringfligigkeit durch Drit-
te bewirtet.

Die Bank stellt sicher, dass die monetéaren und nicht monetaren Zuwendungen nicht den
Interessen des Kunden entgegenstehen. Sie werden dazu eingesetzt, die Qualitat der
von der Bank erbrachten Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistun-
gen aufrechtzuerhalten bzw. weiter zu verbessern.

Die Bank wird neben den vom Kunden gezahlten einmaligen Vertriebsprovisionen auch
aus den ihr zuflieRenden laufenden Vertriebsprovisionen an den Vermittler/Untervermitt-
ler des Kunden bzw. die Vermittlerzentrale, an die dieser angebunden ist, fiir die Vermitt-
lungs- und Aufklarungstatigkeit laufende Vertriebsprovisionen gewahren. Die weitergelei-
teten Vertriebsprovisionen entsprechen maximal den auf den Fondsabrechnungen
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ausgewiesenen abgerechneten Ausgabeaufschldgen. Die Hohen der weitergereichten
laufenden Vertriebsprovisionen ergeben sich aus den von den Investmentgesellschaften
an die Bank gezahlten laufenden Vertriebsprovisionen, die ganz oder teilweise weiter-
gegeben werden. Die Provisionen sind bei Aktien- und Dachhedgefonds i.d.R. héher als
bei Immobilien- oder Rentenfonds und bei diesen wiederum héher als bei Geldmarkt-
nahen oder Geldmarktfonds.

Soweit mit einem Vertriebspartner das "Partizipationsmodell" vereinbart ist, erhéalt dieser
zusatzlich zu den einmaligen beziehungsweise laufenden Vertriebsprovisionen eine
Zuwendung. Die Hohe dieser Zuwendung orientiert sich an den vom Vertriebspartner
erbrachten Leistungen und kann auf folgenden Faktoren basieren: Dem Netto-Neugeschaft
(Zufliisse abzliglich Abflisse), dem Volumen in Portfolioldsungen, dem Volumen der mit
Verwahrentgelt abgerechneten Fondsbestande, der Netto-Entwicklung der Depots (An-
zahl neu eingerichteter Depots abzlglich aufgeldster Depots), dem Volumen an Fonds-
bestanden, fiir die die Bank eine laufende Vertriebsprovision erhélt sowie einer staffel-
basierten Partizipation auf den gesamten durchschnittlichen Fondsbestand. Dabei ergibt
sich der an den Vertriebspartner gezahlte Partizipationsbetrag unter Beriicksichtigung
der festgelegten Faktoren aus einem prozentualen Satz auf das Netto-Neugeschaft, den
genannten Volumina der abgerechneten Fondsbestande und/oder der staffelbasierten
Partizipation auf den gesamten durchschnittlichen Fondsbestand. Ergénzt wird dieser
um einen Betrag, der aus der Anzahl der netto neu eingerichteten Depots resultiert.

Die Bank beteiligt sich selektiv und nach individueller Vereinbarung mit finanziellen Bei-
tragen an Vertriebspartnerveranstaltungen, wahrend der sie den Teilnehmern (Vermittler
und Untervermittler) die Wertpapierdienstleistungen und neue Servicedienstleistungen
oder Abwicklungsmodalitadten der Bank vorstellt. Die bestandige Weiterentwicklung der
Kundendienstleistungen ist eines der Kernthemen der Bank.

Die Bank unterstiitzt einmalig mit finanziellen Beitragen selektiv IT-Anbieter bei der Be-
reitstellung digitaler Schnittstellen fiir Vertriebspartner, um hieriiber einen verbesserten
digitalen Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen der FFB zu erzielen. Indem IT-
Anbieter die Standard-Schnittstellen der FFB integrieren, kénnen Vertriebspartner, die
auf diese IT-Dienstleister zuriickgreifen, ihnren Kunden einen effizienteren und system-
bruchfreien Zugang zur FFB anbieten. Zu den IT-Dienstleistungen gehdéren beispiels-
weise automatisierte Schnittstellen fiir die digitale Konto- und Depoteréffnung und Ein-
reichung von Transaktionen, die zu optimierten und weniger fehleranfélligen Ablaufen
und damit einem deutlich verbesserten Kundenerlebnis bei der Geldanlage u. a. fiir die
Altersvorsorge fiihren.

Darliber hinaus gewahrt die Bank Dritten nicht monetare Zuwendungen in Form von
Sachleistungen. Hierzu gehdren z. B. Informationsmaterialien zu den Wertpapierdienst-
leistungen und Wertpapiernebendienstleistungen der Bank, zu allgemeinen Themen und
Entwicklungen in der Finanzbranche, aber auch die Einladung Dritter zu Konferenzen,
Seminaren und anderen fachlichen Veranstaltungen, die Bereitstellung von Hilfsmitteln,
die einen Mehrwert aufweisen, wie objektive Informationsinstrumente (z. B. Depot-
reports, Informationen oder Dokumentationen zu einem Finanzinstrument oder einer
Wertpapierdienstleistung), sowie Bewirtungen.

Einzelheiten zu den von der Bank vereinnahmten und gewahrten Vergiitungen sind auf
Anfrage bei der Bank erhaltlich. Ein von einem Vermittler gewahrter Rabatt gilt nicht fir
Bankentgelte.



Hinweise zum Datenschutz fur Anleger

Mit den folgenden Informationen méchte die FIL Fondsbank GmbH betroffenen Perso-
nen uber die Verarbeitung personenbezogener Daten und lber ihre Rechte informieren.

1

Informationen liber den Verantwortlichen und
Kontaktmoglichkeiten

Ansprechpartner und Verantwortlicher fiir die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die FIL
Fondsbank GmbH, vertreten durch die Geschaftsfiihrer Jan Schepanek (Spre-
cher), Tina Kern und Matthias WeiB, Kastanienhéhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
(nachfolgend "Bank" genannt) — ein Unternehmen der Fidelity Gruppe.

Der Datenschutzbeauftragte der FIL Fondsbank GmbH ist unter folgender Anschrift
zu erreichen:

FIL Fondsbank GmbH

— Datenschutzbeauftragter —

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 260 1171 61

E-Mail: skuhn@pohlmann-company.com

Informationen iiber die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten, die im Rahmen einer vertraglichen
oder vorvertraglichen Geschaftsbeziehung fiir die Erbringung ihrer Leistung oder
zur Anbahnung eines Vertrages erforderlich sind, auf der Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO. Diese Daten hat die Bank beispielsweise bei der Eréffnung
und Fiihrung eines Kontos erhalten. Zudem verarbeitet die Bank — soweit dies fr
die Erbringung der Dienstleistungen oder das Erstellen eines Angebots erforderlich
ist — personenbezogene Daten, die die Bank von Dritten z.B. zur Ausfiihrung von
Auftragen, zur Erfullung von Vertrdgen oder aufgrund einer erteilten Einwilligung
erhalten hat. Weiterhin verarbeitet die Bank personenbezogene Daten, die sie aus
offentlich zuganglichen Quellen (fiir Unternehmenskonten z.B. Schuldnerverzeich-
nisse, Grundblicher, Handels- und Vereinsregister; fir alle Konten: Presse, Medi-
en, Internet) gewonnen hat und verarbeiten darf.

Soweit die betroffene Person eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten filir bestimmte Zwecke (z.B. Weitergabe von Daten) erteilt hat,
stellt ihre Einwilligung die Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitung dar, Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die
betroffene Person kann der Bank ihren Widerruf unkompliziert unter den unter 1
genannten Kontaktdaten mitteilen. Der Widerruf wirkt erst flir die Zukunft.

Die Bank unterliegt diversen rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen, das
heilt gesetzlichen Anforderungen (z.B. Kreditwesengesetz, Geldwaschegesetz,
Steuergesetze) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. der Europaischen
Bankenaufsicht und der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht). Auch
zur Erflllung dieser Verpflichtungen und Vorgaben muss die Bank personenbezo-
genen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. ¢ DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO verar-
beiten. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehéren unter anderem die Kreditwiir-
digkeitspriifung, die Identitats- und Alterspriifung, Betrugs- und
Geldwaschepravention, die Erflillung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten
sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken in der Bank.

Im Rahmen der Geschéaftsbeziehung miissen betroffene Personen diejenigen per-
sonenbezogenen Daten bereitstellen, die fir die Begriindung, Durchfiihrung und
Beendigung einer Geschéaftsbeziehung und der Erfiillung der damit verbundenen
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung die Bank gesetz-
lich verpflichtet ist. Ohne diese Daten wird die Bank in der Regel den Abschluss
des Vertrages oder die Ausfiihrung des Auftrages ablehnen miissen oder einen be-
stehenden Vertrag nicht mehr durchfiihren kénnen und ggf. beenden miissen.

Die vorstehenden Ausflihrungen gelten auch fiir personenbezogene Daten von be-
troffenen Personen in ihrer Funktion als Vertreter/Bevollméachtigter einer juristi-
schen Person.

Im Einzelnen:

a) Abschluss und Durchfiihrung eines Vertrags iiber ein Finanzprodukt
oder eine Dienstleistung der Bank

Zwecke der Verarbeitung: Die Bank verarbeitet personenbezogene Daten, die
sie im Rahmen der Geschaftsanbahnung und der Geschéftsbeziehung von betrof-
fenen Personen erhélt. Die Verarbeitungen erfolgen insbesondere:

— Zur Kontoerdffnung

— Zur Bonitétsprifung

— zur Aufrechterhaltung des Inhaber-Registers der Investmentfonds

— fur die Ausflihrung von Transaktionsauftragen (Einzahlungen, Auszahlungen und
Ubertragungen)

— zur Zahlung und Verarbeitung von Ausschittungen und Thesaurierungen

— zur Durchflihrung von Kontrollen in Bezug auf Marktmanipulationen

— zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekdmpfung der Geldwésche

— zur Einhaltung des automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Be-
steuerung und der damit zusammenhangenden Verwaltungszusammenarbeit

— zur Verwaltung des Depots und des Kontos

— zur Bereitstellung von Serviceleistungen fiir die betroffenen Personen

— zur Beantwortung von Fragen

— zur Durchfiihrung der Vermdgensverwaltung

— Datenaustausch mit Vermittlerzentralen / Vermittlern, z.B. (iber das Zustande-
kommen von Vertragen oder ggf. noch fehlenden Unterlagen sowie zu Abrech-
nungszwecken

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: Personen-
stammdaten, Geburtsname, Geburtsdatum und Geburtsort sowie Geburts- und
Steuerland, Kontaktdaten, E-Mail, Konto-/Depotnummer, Konto- und Depotbestan-
de, steuerrelevante Daten (Steueridentifikationsnummer [TIN], Steuernummer, ge-
gebenenfalls Religionszugehérigkeit), Schufa Score (bei Kreditanfragen, die Ent-
scheidung Uber den Vertragsschluss beruht nicht auf dem Score),
Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unter-
schriftsprobe) sowie Identifikationsdokumente. Zuséatzlich wird die Bank Angaben
und Ergebnisse, die aus einem Angemessenheitstest resultieren, speichern und
verarbeiten.

Rechtsgrundlagen: Vertragsdurchfiihrung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
b) Online-Services

Zwecke der Verarbeitung: Wenn Sie unsere Online-Services, die nach Login
oder Registrierung zugéanglich sind, aufrufen, erhebt unser Server automatisiert
Daten (iber Ihren Zugriff.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: Die fir den je-
weiligen Online-Service notwendigen unter a) genannten Datenkategorien, IP-Ad-
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resse, Typ und Version des Internet-Browsers, verwendetes Betriebssystem, die
aufgerufene Seite, die zuvor besuchte Seite (Referrer URL), Datum und Uhrzeit
des Abrufs. Die Daten werden in Server-Log-Dateien in einer Form, die die Identifi-
zierung der betroffenen Personen ermdglicht, in der Regel fiir einen Zeitraum von
30 Tagen gespeichert, es sei denn, dass ein sicherheitsrelevantes Ereignis auftritt
(z.B. ein DDoS-Angriff) oder im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, die
bis zu 10 Jahre betragen kdnnen. Im Fall eines sicherheitsrelevanten Ereignisses
werden Server-Log-Dateien bis zur Beseitigung und vollstandigen Aufklarung des
sicherheitsrelevanten Ereignisses gespeichert.

Rechtsgrundlagen: Vertragsdurchfiihrung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Die Verar-
beitung ist erforderlich fiir die Bereitstellung der Services zur Vertragsdurchfiihrung
oder flr vorvertragliche Manahmen.

c) Geldwaschebekampfung

Zwecke der Verarbeitung: Die Bank ist per Gesetz verpflichtet, diese Informatio-
nen zu verarbeiten und zu speichern, da es im erheblichen 6ffentlichen Interesse
ist, die Anti-Geldwasche-Prifungen ordnungsgeman durchzufiihren.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: Die Bank ver-
arbeitet die unter a) genannten Datenkategorien auch zum Zweck der Betrugspra-
vention und Geldwaschebekampfung.

Rechtsgrundlagen: Erfiillung rechtlicher Verpflichtungen und Wahrnehmung einer
Aufgabe, die im 6ffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 lit. c und e, Art. 9 Abs. 2
lit. g DSGVO, § 11a Geldwaschegesetz, § 22 Abs. 1 Ziff. 1 lit. d Bundesdaten-
schutzgesetz). Als zugelassene Bank ist diese gesetzlich verpflichtet, Geldwasche
durch ein funktionierendes Risikomanagement und interne Sicherheitsmafnahmen
sowie eine laufende Uberpriifung der Kundenaktivitdten zu bekédmpfen (§§ 4, 6
und 10 Geldwaschegesetz).

d) Datenverarbeitung zu Analysezwecken

Zwecke der Verarbeitung: Um die Qualitat unseres Services stets bewerten und
optimieren zu kénnen, verarbeitet die Bank lhre personenbezogenen Daten zu
Analysezwecken.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: Interaktionen
mit der Website der Bank, Daten zu Nutzung und Interesse an bestimmten Pro-
dukten (auf aggregierter Datenbasis).

Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Bank
hat an der Analyse ein berechtigtes Interesse, da die Analyse es der Bank ermdg-
licht, Leistungen zu Gberwachen und ggf. anzupassen und auf diese Weise auch
die Kundenzufriedenheit zu erhéhen.

e) Datenverarbeitung zu Marketingzwecken

Zwecke der Verarbeitung: Die Bank verarbeitet personenbezogenen Daten auch
zu Marketingzwecken. Hierbei nimmt die Bank mit Kunden oder Interessenten per
Telefon, SMS oder per E-Mail Kontakt auf, um auf diesem Weg weitere Produkte
oder Services der Bank oder ihrer Kooperationspartnern sowie personalisierte
Werbung anbieten zu kénnen. Auch zeigen wir ggf. werbliche Inhalte auf der Web-
site oder in Apps an.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: Personen-
stammdaten, Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Alter, er-
worbene Produkte und Dienstleistungen. Wenn betroffene Personen Marketing-E-
Mails wie einen Newsletter von der Bank erhalten, verarbeitet diese die Daten
liber die Offnung von E-Mails, Klicks auf in dem Newsletter enthaltene Links, Da-
ten des verwendeten Endgeréats, Daten zum Standort auf Basis der IP-Adresse
und Daten, die die Erreichbarkeit der E-Mail-Adresse betreffen. Auch im Rahmen
eines personlichen Kontaktes mit der Bank (z. B. anlasslich einer Messe/Veran-
staltung/eines Seminars/sonstigen Termins/Telefonats oder per E-Mail/Brief/Fax)
mitgeteilte personenbezogene Daten werden verarbeitet.

Rechtsgrundlagen: Einige Marketingaktivitaten fiihrt die Bank auf Grundlage ihrer
berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) durch. Die Bank hat ein be-
rechtigtes Interesse an der Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen. An-
dere Marketingaktivitaten erfolgen nur, wenn die betroffene Person gem. Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO zuvor eingewilligt hat, etwa in den Empfang des Newsletters.

f) Sonstige Verarbeitungen

Die Bank kann personenbezogene Daten zudem zu folgenden Zwecken verarbei-
ten:

— zur Rechtsverfolgung (auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) — die Gel-
tendmachung oder Verteidigung von Anspriichen ist als berechtigtes Interesse
im Sinne der DSGVO anerkannt. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten
kann zu diesem Zweck notwendig sein. Bei der Verarbeitung sind die Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nur unwesentlich betroffen
und auf ein Minimum beschrénkt, sodass die Datenverarbeitung legitim ist

— zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank, auch zu
Testzwecken (auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) — die Gewéhrleis-
tung der IT-Sicherheit ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO aner-
kannt. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten (etwa fiir IT-Sicherheitsab-
fragen) ist hier zwangslaufig notwendig. Bei der Verarbeitung sind die
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nur unwesentlich be-
troffen und durch technische MaRnahmen umfanglich geschiitzt, sodass die Da-
tenverarbeitung legitim ist

— zur Auskunftserteilung an Behérden und Gerichte (auf Grundlage Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO)

g) Informationen iiber den Einsatz von Cookies

Cookies sind Dateien, die vom Browser des Nutzers auf dessen Computer oder
Mobilgerat abgespeichert werden. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken wie zum
Beispiel dem Speichern der Information, dass ein Nutzer die Website der Bank
schon einmal besucht hat, der Anpassung des gezeigten Inhalts an dessen bevor-
zugten Interessen oder auch der Ermittlung der Anzahl der neuen Besucher unse-
rer Website pro Monat.

Hinweise zur Einwilligung: Die Bank setzt Cookies im Einklang mit den gesetzli-
chen Vorschriften ein. Daher holen die Bank von den Nutzern eine vorhergehende
Einwilligung ein, auBer wenn diese gesetzlich nicht gefordert ist. Eine Einwilligung
ist insbesondere nicht notwendig, wenn das Speichern und das Auslesen der Infor-
mationen, also auch von Cookies, unbedingt erforderlich sind, um dem den Nut-
zern einen von diesen ausdriicklich gewiinschten Telemediendienst (also unser
Onlineangebot) zur Verfligung zu stellen. Die widerrufliche Einwilligung wird ge-
geniiber den Nutzern deutlich kommuniziert und enthélt die Informationen zu der
jeweiligen Cookie-Nutzung.

Hinweise zu datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen: Auf welcher daten-
schutzrechtlichen Rechtsgrundlage die Bank die personenbezogenen Daten der
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Nutzer mit Hilfe von Cookies verarbeiten, héangt davon ab, ob die Bank Nutzer um
eine Einwilligung bittet. Falls die Nutzer einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung Daten die erklarte Einwilligung. Andernfalls verarbeitet die Bank Coo-
kies nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist, um die ausdriicklich gewlinschten
Online und Digital Banking Services zu erbringen. Dariiber, zu welchen Zwecken
die Cookies verarbeitet werden, klart die Bank im Rahmen dieser Datenschutzer-
klarung oder im Rahmen von unseren Einwilligungs- und Verarbeitungsprozesse
auf.

Speicherdauer: Die Speicherdauer, die abhéngig vom jeweiligen Cookie-Typ ist,
kann unter https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/cookie-richtlinien/ oder unter
https://www.fidelity.de/cookie-richtlinien/ eingesehen werden.

Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Nutzer kén-
nen die von ihnen abgegebenen Einwilligungen jederzeit widerrufen und zudem ei-
nen Widerspruch gegen die Verarbeitung entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben im Art. 21 DSGVO einlegen (weitere Hinweise zum Widerspruch erfolgen im
Rahmen dieser Datenschutzerklarung). Nutzer kénnen lhren Widerspruch auch
mittels der Einstellungen lhres Browsers erklaren.

Ausflhrliche Informationen zu der Verwendung von Cookies durch die Bank finden
betroffene Personen hier: https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/cookie-richtlinien/
oder unter https://www.fidelity.de/cookie-richtlinien/

Empfanger und Kategorien von Empfiangern

Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese
zur Erflllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benétigen. Die Bank
libermittelt personenbezogene Daten nur an Dritte, sofern eine datenschutzrechtli-
che Ubermittlungsbefugnis (z.B. nach den nach den oben genannten Rechtsvor-
schriften) besteht. Ihre Daten kénnen von uns zudem an externe Dienstleister (z.B.
IT-Dienstleister) weitergegeben werden, welche die Bank bei der Datenverarbei-
tung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden unterstiit-
zen. Dabei kommen in beschranktem Umfang auch Dienstleister zum Einsatz, die
sich auch auRerhalb der Europaischen Union oder des Europaischen Wirtschafts-
raums befinden. Daneben ist die Bank verpflichtet, gewisse Daten an stattliche
Stellen zu melden.

a) Dienstleister

Auch von der Bank eingesetzte Dienstleister und Erfiillungsgehilfen kénnen zu die-
sen Zwecken Daten erhalten, wenn diese das Bankgeheimnis und den Daten-
schutz wahren. Hierzu zahlen z. B. Unternehmen in den Kategorien Druckdienst-
leistungen, Telekommunikation, Priifungseinrichtungen, IT-Dienstleistungen,
Logistik, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing. Im Hinblick auf
die Datenweitergabe an Empfénger auBerhalb der Bank ist zunéchst zu beachten,
dass die Bank zur Verschwiegenheit tiber alle kundenbezogenen Tatsachen und
Wertungen verpflichtet ist, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis geman
Ziffer 2 der "Allgemeinen Geschaftsbedingungen"). Informationen diirfen nur wei-
tergegeben werden, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, die betroffene
Person eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist
und allgemein bei dem Vorliegen eines berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO. Unter diesen Voraussetzungen kénnen Empfénger personen-
bezogener Daten z. B. sein:

— Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behérdlichen Verpflichtung: 6ffentliche
Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Europaische Bankenaufsichtsbehdrde, Europaische
Zentralbank, Finanzbehdérden, Strafverfolgungsbehérden).

— Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtun-
gen, an die die Bank zur Durchflihrung der Geschéaftsbeziehung personenbezo-
gene Daten ubermittelt (je nach Vertrag).

— Weitere Datenempfanger kénnen diejenigen Stellen sein, fir die der Bank eine

Einwilligung zur Datenlibermittlung erteilt wurde bzw. fiir die die betroffene Per-

son die Bank vom Bankgeheimnis geméaR Vereinbarung oder Einwilligung befreit

hat (z. B. Vermittler/Untervermittler sowie deren Vermittlerzentrale oder gegebe-
nenfalls deren IT-Dienstleister oder der von lhnen beauftragte Vermégensver-
walter).

Auskunfteien wie die EURO-PRO Gesellschaft fiir Data Processing mbH, Lin-

denhof 1-3, D-61279 Gravenwiesbach (EURO-PRO) und die SCHUFA Holding

AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (SCHUFA). Die Dateniibermittlung an

EURO-PRO erfolgt zum Zweck der Adressrecherche. EURO-PRO verarbeiten

die erhaltenen Daten und verwenden sie auch, um ihren Vertragspartnern im Eu-

ropaischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie gegebenenfalls weiteren

Drittlandern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europaischen

Kommission besteht) Adressinformationen von natirlichen Personen zu geben.

Né&here Informationen zur Tatigkeit der EUROPRO k&nnen online unter www.eu-

ropro.de/datenschutz eingesehen werden. An die Auskunftei SCHUFA (ibermit-

teln wir personenbezogene Daten ausschlieRlich zur Abfrage von Scorewerten

im Rahmen einer Kreditanfrage. Rechtsgrundlagen dieser Ubermittlungen sind

Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

b) Datenweitergabe in ein Drittland oder an eine internationale Organisation

Die Bank wird die Daten der betroffenen Personen in dem nach dieser Daten-
schutzerklarung offengelegten Umfang an verbundene Unternehmen, externe
Dienstleister oder sonstige Dritte weitergeben. Diese Dritten wurden von der Bank
mit der gebotenen Sorgfalt ausgewahlt und, sofern es sich um Auftragsverarbeiter
handelt, entsprechend mit der Datenverarbeitung beauftragt. Die Auftragsverarbei-
ter werden aufgrund entsprechender vertraglicher Vereinbarungen und im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben von der Bank eingesetzt. Dabei kann auch eine Daten-
weitergabe in ein Drittland auRerhalb der EU/des EWR (z. B. USA) erfolgen. Eine
solche Dateniibermittlung erfolgt ausschlieBlich auf der Grundlage eines Ange-
messenheitsbeschlusses (Art. 45 EU-DSGVO) und/oder vorbehaltlich geeigneter
Garantien (Art. 46 EU-DSGVO). Die Bank sichert diese Garantien, indem sie Stan-
dardschutzklauseln, die von der EU-Kommission nach Art. 93 Abs. 2 DSGVO ge-
nehmigt wurden, verwendet. Dies stellt sicher, dass die Privatsphére der betroffe-
nen Person eingehalten wird und geeignete technische Schutzmafnahmen
angewendet werden.

Dienstleister in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA): Die Bank nutzt
Softwarelésungen von Dienstleistern mit Sitz in den USA. In diesem Zusammen-
hang kdnnen samtliche von betroffenen Personen erhobenen Daten verarbeitet
werden, um das Angebot der Bank auf die betroffenen Personen anzupassen und
Dienstleistungen fiir ihn zu erbringen. Da diese Dienstleister internationale Unter-
nehmen mit Hauptsitz in den USA sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Daten der betroffenen Personen in die USA (ibertragen werden. Eine solche
Dateniibermittlung erfolgt ausschlieBlich auf der Grundlage eines Angemessen-
heitsbeschlusses (Art. 45 EU-DSGVO) und/oder vorbehaltlich geeigneter Garantien
(Art. 46 EU-DSGVO). So sind unsere Dienstleister entweder unter dem EU-US Da-
ta Privacy Framework zertifiziert oder die Bank sichert die Ubermittlung durch an-
dere Transfermechanismen ab, etwa durch die Verwendung von Standardvertrags-
klauseln.
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Dienstleister in anderen Drittlandern: Die Bank (ibermittelt personenbezogene
Daten an FIL India Business and Research Services Private Limited, Indien, fiir die
Pflege und Wartung von Datenverarbeitungssystemen, die fiir die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten genutzt werden, sowie fiir Serviceleistungen, die Daten zu
Depots und Konten betreffen kénnen. Da die Gesetze in Indien keine SchutzmaR-
nahmen zum Datenschutz beinhalten, die den europaischen Gesetzen zum Daten-
schutz gleichwertig sind, wird die Weitergabe der personenbezogenen Daten an
das Unternehmen der FIL India Business and Research Services Private Limited,
Indien, unter den von der Européischen Kommission gebilligten Standard-Vertrags-
klauseln durchgefiihrt. Dies stellt sicher, dass die Privatsphare der betroffenen Per-
sonen eingehalten wird und geeignete technische SchutzmalRnahmen angewendet
werden.

c) Meldepflichten

Banken unterliegen verschiedenen Meldepflichten, im Rahmen derer es zu Uber-
mittlungen an staatliche Empfanger kommt:

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG): Die nach dem
FKAustG ermittelten Daten werden, soweit aufgrund des FKAustG erforderlich, an
das Bundeszentralamt fiir Steuern fiir Zwecke der Ubermittlung an den Anséssig-
keitsstaat des Konto-/Depotinhabers tGbermittelt.

Meldung zu vermégenswirksamen Leistungen: Die nach dem Vermégensbil-
dungsgesetz erforderlichen Daten, wie die Hohe der geleisteten Zahlungen sowie
personenbezogene Daten, werden, nach ausdriicklicher Zustimmung der betroffe-
nen Person, von der Bank automatisch an das Bundeszentralamt fiir Steuern ge-
meldet. Die betroffene Person kann dieser Meldung mdglichst jeweils bis zum
15.12. des Berichtsjahres widersprechen. Der betroffenen Person ist bewusst,
dass durch den Widerspruch keine Meldung der geleisteten Zahlungen an das
Bundeszentralamt fiir Steuern erfolgt und er daher keine Férderung (Sparzulage)
beantragen kann. Der Widerspruch ist méglichst schriftlich an die Bank zu richten.

Speicherdauer und Aufbewahrungsfristen

Die Bank verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten, solange es fiir
die Erfiillung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist
zu beachten, dass die Geschaftsbeziehung ein Dauerschuldverhaltnis ist, welches
auf Jahre angelegt ist. Zu nennen sind insbesondere das Handelsgesetzbuch, die
Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das Geldwaschegesetz und das Wert-
papierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Do-
kumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Zudem speichert die Bank Daten auch
zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjahrungsvorschriften. Nach
den §§ 195 ff. des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungs-
fristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmaRige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt.

Die wichtigsten Aufbewahrungsfristen betreffen die Dokumente im Zusammenhang
mit der Kontoeréffnung (5 Jahre; die Aufbewahrungsfrist beginnt am Ende des Ka-
lenderjahres, in dem die Geschéftsbeziehung endet) und die Transaktionsdaten
(10 Jahre; die Aufbewahrungsfrist beginnt an dem Tag, an dem die Daten erstellt
wurden).

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling

Zur Begriindung und Durchfiihrung der Geschaftsbeziehung nutzt die Bank grund-
satzlich keine vollautomatisierte automatische Entscheidungsfindung gemag Art.
22 DSGVO. Sollte die Bank diese Verfahren in Einzelfallen einsetzen, wird sie hie-
riiber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Die Bank verarbeitet teilweise die Daten automatisiert, mit dem Ziel, bestimmte
personliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Beispielsweise in folgenden Fallen:
Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Bekdmpfung von Geldwa-
sche, Terrorismusfinanzierung und vermogensgefahrdenden Straftaten; dabei wer-
den auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese
MafRnahmen dienen zugleich auch dem Schutz der betroffenen Personen.

Informationen liber Rechte der betroffenen Personen

Als betroffene Person haben Sie alle in Art. 12 — Art. 23 DSGVO festgelegten
Rechte in Bezug auf die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten. Diese sind
insbesondere:

— Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO): betroffene Personen haben insbesonde-
re das Recht, von uns eine Bestatigung dariiber zu verlangen, ob die Bank sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, haben sie
auferdem ein Recht auf Auskunft (iber diese personenbezogenen Daten und auf
die in Art. 15 Abs. 1 DSGVO aufgefiihrten Informationen.

— Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO): Betroffene Personen haben insbe-
sondere das Recht, von uns unverziiglich die Berichtigung sie betreffender un-
richtiger personenbezogener Daten sowie die Vervollstandigung unvollstandiger
personenbezogener Daten zu verlangen.

— Recht auf Léschung (,,Recht auf Vergessenwerden*) (Art. 177 DSGVO): Be-
troffene Personen haben das Recht, unter den Voraussetzungen des Art. 17 DS-
GVO, die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverziglich von uns 16-
schen zu lassen.

— Recht auf Einschriankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO): Betroffene Per-
sonen haben insbesondere das Recht, die Einschrankung der Nutzung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, etwa bei einer unrechtmaRigen Datenver-
arbeitung.

— Recht auf Dateniibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): Betroffene Personen haben
grundsatzlich das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und maschinen-
lesbaren Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen Verantwortlichen
ohne Behinderung durch uns zu (ibermitteln.

— Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO): Betroffene Personen haben insbe-
sondere das Recht aus Griinden, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Da-
ten, die auf Grund von Art. 6 Abs. 1 lit. e der DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch fiir ein auf diese Bestim-
mungen gestiitztes Profiling. Legen Sie Widerspruch ein, wird die Bank Ihre per-
sonenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, die Bank kann
zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre In-
teressen, Rechte und Freiheiten Gberwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen. Betroffe-
ne Personen haben ferner grundsatzlich das Recht, gegen die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung Widerspruch einzule-

gen.

— Recht auf Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO): Soweit die
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a beruht, haben betroffe-
ne Personen das Recht, die entsprechende Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Dadurch wird die RechtmaRigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Wider-
ruf erfolgten Verarbeitung nicht beriihrt.


https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/cookie-richtlinien/
https://www.fidelity.de/cookie-richtlinien/
https://www.ffb.de/rechtliche-hinweise/cookie-richtlinien/
https://www.fidelity.de/cookie-richtlinien
http://www.europro.de/datenschutz
http://www.europro.de/datenschutz

— Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde (Art. 77 DSGVO): Betroffe-
ne Personen haben insbesondere das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehérde
Uber die stattfindende Datenverarbeitung zu beschweren. Beschwerden hinsicht-
lich des Datenschutzes kdnnen betroffene Personen an den hessischen Daten-
schutzbeauftragten richten:

Hessischer Datenschutzbeauftragter
Postfach 31 63

65021 Wiesbaden

Telefon: 0611 1408-0

Telefax: 0611 1408-900
poststelle@datenschutz.hessen.de
www.datenschutz.hessen.de
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Stand und Anderung dieser Datenschutzhinweise

Diese Datenschutzhinweise haben den Stand 01. November 2025.

Aufgrund technischer Weiterentwicklung und/oder aufgrund geanderter gesetz-
licher und/oder behérdlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Daten-
schutzhinweise anzupassen.


mailto:poststelle%40datenschutz.hessen.de?subject=
http://www.datenschutz.hessen.de
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Sonderbedingungen fir das FFB FondsdepotPlus

2.2

3.2

4.2

4.3

Geltungsbereich dieser Sonderbedingungen

Diese Sonderbedingungen gelten fiir das im Zusammenhang mit dem

FFB FondsdepotPlus gefiihrte Abwicklungskonto bzw. die darin verwahrten Einla-
gen. Das Abwicklungskonto dient nicht dem (iblichen Zahlungsverkehr. Sinn und
Zweck des Abwicklungskontos ist es, aus Fondstransaktionen stammende Gelder
kurzfristig aufzunehmen bzw. Gelder fiir unmittelbar oder zumindest kurzfristig an-
stehende Fondstransaktionen zur Verfiigung zu stellen. Ergédnzend gelten die "All-
gemeinen Geschaftsbedingungen" fiir das FFB Fondsdepot, soweit diese einschla-
gig sind und die Sonderbedingungen keine Sonderregelungen enthalten.

Die Flhrung des FFB FondsdepotPlus ist nur online méglich.

Kontoausziige

Bereitstellung von Kontoausziigen

Die Bank informiert den Kunden Uber aktuelle Umséatze auf seinem Abwicklungs-
konto und die daraus resultierenden Kontosténde, indem sie regelmafig monatlich
im Onlinepostfach Kontoauszige fir den Kunden abrufbar zur Verfiigung stellt. Die
mittels elektronischem Postversand abgerufenen Kontoausziige kénnen vom Kun-
den auf seinem Rechner gespeichert und tber seinen am Rechner angeschlosse-
nen Drucker ausgedruckt werden.

Anerkennung von elektronischen Kontoausziigen

Die Bank tUibernimmt keine Gewahr dafiir, dass die vom Kunden gespeicherten
oder ausgedruckten Kontoausziige von Dritten (z. B. Finanzbehérden, Wirtschafts-
prifer) anerkannt werden.

Rechnungsabschliisse bei Abwicklungskonten

Erteilung der Rechnungsabschliisse

Die Bank erteilt bei einem Abwicklungskonto jeweils zum Ende eines Kalender-
quartals einen Rechnungsabschluss. Dabei werden die in diesem Zeitraum ent-
standenen beiderseitigen Anspriiche (einschlieBlich der Zinsen und Entgelte der
Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung er-
gibt, nach Ziffer 5 dieser Sonderbedingungen oder nach der mit dem Kunden an-
derweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

Frist fiir Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rechnungsab-
schlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen
Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen auf einem dauerhaften Daten-
tréager (§ 126b BGB "Textform") geltend, genlgt die Absendung innerhalb der
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Geneh-
migung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung
des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Un-
recht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften (z. B. wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank
bis zum nachsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung riickgangig
machen, soweit ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht
(Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung
nicht einwenden, dass er in H6he der Gutschrift bereits verfugt hat.

Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss
fest und steht ihr ein Riickzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in
Héhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der
Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Be-
trag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Riickzahlungsanspruch gesondert
geltend machen.

Information des Kunden — Zinsberechnung

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverziig-
lich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung
riickwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgefiihrt wurde.

5.2

Zinsen und Entgelte

Hohe der von der Bank erhobenen Zinsen und Entgelte

Die Hoéhe der Zinsen und Entgelte fir die im Privatkundengeschéft Gblichen Kredi-
te und Leistungen werden auf der Internetseite der Bank unter www.ffb.de bekannt
gemacht. Erganzend gilt das "Preis- und Leistungsverzeichnis" der Bank. Wenn
ein Kunde eine dort aufgefiihrte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im
"Preis- und Leistungsverzeichnis" sowie die auf der Internetseite der Bank ange-
gebenen Zinsen und Entgelte. Fur die Vergiitung der darin nicht aufgefiihrten Leis-
tungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaRlichem Interesse er-
bracht werden und die, nach den Umsténden zu urteilen, nur gegen eine
Verglitung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen
wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

Der Sollzinssatz fiir eine fortgesetzt geduldete Kontolberziehung gemag Ziffer 6
betrégt 6,25% p.a.

Félligkeit von Guthaben auf dem Abwicklungskonto
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Guthaben des Kunden auf dem Abwick-
lungskonto ohne Kiindigung fallig.

Ausgleich von félligen Forderungen

Die Bank wird auf dem Abwicklungskonto gebuchte und vom Kunden zu erfiillende
Zahlungsanspriiche (Sollsalden), die nicht kurzfristig durch entsprechende Gegen-
geschafte ausgeglichen werden, in regelmaRigen Intervallen (in der Regel inner-
halb von 10 Tagen ab Entstehung des Sollsaldos) per Lastschrift zu Lasten des
Referenzkontos ausgleichen (Ausgleichsbuchung).

Sollsalden auf dem Abwicklungskonto bzw. eine bis zur nachsten Ausgleichsbu-
chung entstehende kurzfristige Uberziehung des Abwicklungskontos duldet die
Bank unentgeltlich, maximal jedoch fiir einen Zeitraum von 10 Tagen ab Entste-
hung des Sollsaldos. Scheitert die Ausgleichsbuchung der Bank mangels ausrei-
chender Deckung des Referenzkontos oder aus sonstigen nicht von der Bank zu
vertretenden Griinden und kommt es deshalb zu einer fortgesetzten Uberziehung
des Abwicklungskontos, hat der Kunde ab dem 11. Tag der Uberziehung des Ab-
wicklungskontos an die Bank Sollzinsen in Hohe von 6,25 % p.a. zu zahlen. Nimmt
die Bank die Ausgleichsbuchung ausnahmsweise einmal spater als innerhalb von
10 Tagen ab Entstehung des Sollsaldos vor, wird die Bank dem Kunden auch fiir
den Zeitraum, um den sich die Ausgleichsbuchung verzégert hat, keinen Sollzins
berechnen bzw. einen fiir diesen Zeitraum aus technischen Griinden zunachst
dennoch berechneten Sollzins dem Kunden von sich aus erstatten.

Die Bank wird eine fortgesetzte Uberziehung des Abwicklungskontos regelmé&Rig
dulden, es sei denn, fiir die Bank besteht ein sachlicher Grund, das nicht zu tun
(insbesondere, falls der Kunde nicht die im Hinblick auf die konkrete Fondstrans-
aktion erforderliche Kreditwirdigkeit hat).

Die Sicherungs- und Verwertungsrechte der Bank bleiben unberiihrt (siehe Ziffer
12 der "Allgemeinen Geschaftsbedingungen").

Zahlungen des Kunden an die Bank sind fallig, sobald die Bank einen vom Kunden
zu erfiilllenden Zahlungsanspruch auf dem Abwicklungskonto bucht.
Steuerschuld

In Abweichung zu Ziffer 12 der "Allgemeinen Geschéftsbedingungen”, erméchtigt
der Kunde die Bank, Steuerschulden, die sich auf vom Kunden gehaltene Invest-
mentfonds beziehen, dem Abwicklungskonto zu belasten.

Lastschrifteinzug/SEPA-Mandat

Fir die Geschaftsverbindung mit der Bank gelten die "Bedingungen fiir Zahlungen
mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren”.


http://www.ffb.de

Allgemeines

In einem Depot kann jeweils nur ein Portfolio hinterlegt werden. Sofern mehrere
Portfolios gewiinscht sind, sind dazu entsprechend weitere Depots zu eréffnen.

Einzahlungen

Einzahlungen, Sparbetrage und Tauschbetrage werden ausschlieflich in die ge-
manR Portfoliostruktur angegebenen Fonds oder — wenn dies gesondert beauftragt
wird — in den Basisfonds unter Anwendung der gewahlten Anlagevariante ange-
legt. Bei einer Anderung der Portfoliostruktur werden alle auf diese Anderung fol-
genden Einzahlungen, Sparbetrédge und gegebenenfalls Tauschbetrage aus-
schlieRlich in die geénderte Portfoliostruktur unter Anwendung der gewéahlten
Anlagevariante vorgenommen. Das Gleiche gilt bei einer Anderung des Basis-
fonds.

Auszahlungen

Auszahlungen bzw. Verkaufe von Investmentfondsanteilen oder Anteilsbruchteilen
werden ausschlieflich aus der zum Zeitpunkt der Auszahlung bzw. des Verkaufs
aktuellen Struktur der Investmentfondsbestande im Depot (Bestandsstruktur) oder
aus dem Basisfonds erfolgen. Das heil}t anteilig aus jedem Fonds im Depot im
Verhaltnis zu dessen Gesamtbestand, aufRer aus einem Basisfonds und eventuell
bestehenden Bestanden in einem Dach-Hedgefonds, einem VL Sparvertrag oder
Fonds mit Orderbeschrankungen. Die Bestandsstruktur weicht von der urspriing-
lich gewahlten Portfoliostruktur z. B. durch Fondspreisanderungen, Einlieferung
neuer Fonds aus anderen Depots, Ausschittungen oder eine zwischenzeitlich
geanderte Portfoliostruktur ab.

Neuanlage und Anderung

Bei Neuanlage oder bei Anderung einer Portfoliostruktur in einem bestehenden
Depot kann eine einmalige Anpassung an die Portfoliostruktur (Rebalancing/Real-
lokation) oder eine wiederkehrende Anpassung an die Portfoliostruktur (automati-
sches Rebalancing) zu einem gewahlten Turnus beauftragt werden. Diese Anpas-
sungen der Investmentfondsbesténde im Depot an die jeweils beauftragte
Portfoliostruktur erfolgen durch entsprechende Tauschtransaktionen (Verkaufe und
anschlieRende Kaufe). Bei einem Rebalancing/einer Reallokation werden die In-
vestmentfondsbesténde im Depot ge- und verkauft (klassischer Tausch oder
Tausch uber das Abwicklungskonto), bis die beauftragte prozentuale Gewichtung
(wieder) hergestellt ist. Das automatische Rebalancing erfolgt immer als klassi-
scher Tausch, der jeweils zum Ultimo des gewahlten Turnus (vierteljahrlich, halb-
jahrlich, jahrlich) bezogen auf das Kalenderjahr stattfindet. Bei einem klassischen
Tausch handelt es sich um ein Zug-um-Zug-Geschaft. Hierbei wird zunachst der
betreffende Fonds verkauft und erst nach Abwicklung dieser Verkaufsorder und
Gutschrift des Verkaufserléses wird eine entsprechende Kauforder in Hohe des
Verkaufserldses gegebenenfalls auch nach Abzug von Steuern platziert. Beim
Tausch uber das Abwicklungskonto werden die Tauschauftrage in Verkaufs- und
Kaufauftrage gleicher Betragshohe aufgeteilt und gleichzeitig platziert. Die Abrech-
nung erfolgt jeweils zu Gunsten oder zu Lasten des Abwicklungskontos. Bei den
Verkaufen kann es aufgrund gegebenenfalls abzufiihrender Steuern vorkommen,
dass der gewiinschte Verkaufserls nicht erzielt werden kann und damit niedriger
als der disponierte Kaufbetrag ist. Auch kann es aufgrund unterschiedlicher
Abwicklungsmodalitaten der gewahlten Fonds zu unterschiedlichen Abrechnungs-
tagen kommen. Bestehende Spar-, Tausch- oder Auszahlpléne in Einzelfonds wer-
den bei der Neuanlage einer Portfoliostruktur geléscht.

Voraussetzungen fiir Tauschtransaktionen zur Anpassung der
Portfoliostruktur

Voraussetzung fir die Ausfihrung von Tauschtransaktionen im Rahmen einer An-
passung an die Portfoliostruktur bzw. einem automatischen Rebalancing ist, dass
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zum Zeitpunkt der Tauschbuchungen keine offenen (noch nicht abgerechneten)
Transaktionen im Depot vorhanden sind. Sofern offene Transaktionen vorhanden
sind, erfolgt eine Ausfiihrung erst nach Abrechnung der noch offenen Transaktio-
nen. Gegebenenfalls werden einzelne oder auch alle Transaktionen nicht ausge-
fiihrt, wenn ein Orderbetrag (oder sich aus der Order ergebender Teilbetrag) unter
dem Mindestorderbetrag (mind. 10 EUR) je Tauschtransaktion liegt oder Fonds fiir
Kaufe oder Verkaufe gesperrt sind. Die Orderweiterleitung/-ausfiihrung der not-
wendigen Tauschtransaktionen erfolgt entsprechend den jeweils gultigen "Allge-
meinen Geschéftsbedingungen" der FIL Fondsbank GmbH (Bank).

Verpfandung

Eine Verpfandung des Depots fiihrt zur L6schung der Portfoliostruktur, es sei
denn, der Pfandnehmer erteilt innerhalb von 6 Wochen ab Anforderung durch die
Bank seine Zustimmung zu folgenden Transaktionen:

— Umschichtungen, die im Rahmen des hinterlegten Portfolios oder zwischen
Basisfonds und Portfolio vorgenommen werden,

— Tausch des Portfolios (Portfoliowechsel),

— Transaktionen (Kaufe und Verkaufe) zwischen Depot und dem zugehdérigen
Abwicklungskonto,

— Verauflerungen von Investmentfondsanteilen bzw. Anteilsbruchstiicken oder
Lastschriften zu Lasten des Abwicklungskontos zur Erfiillung der Anspriiche der
Bank gegen den Verpfander aus der bankmaRigen Geschéftsverbindung sowie
der vereinbarten Entgelte fiir den Berater oder den Vermdgensverwalter.

Eine Anlage einer Portfoliostruktur in einem verpfandeten Depot bedingt vorab die
Zustimmung des Pfandnehmers. Eine Verpfandung bzw. Abtretung einzelner De-
potbestande eines Depots mit Portfoliostruktur ist nicht méglich. Eine Pfandung
des Depots oder einzelner Depotbestande oder die Insolvenz des Depotinhabers
flihrt automatisch zur Léschung der Portfoliostruktur bzw. verhindert die Anlage
einer Portfoliostruktur.

Widerruf

Ein Widerruf des Depotinhabers zur Datenweitergabe fiihrt automatisch zur
Léschung der Portfoliostruktur bzw. verhindert die Anlage einer Portfoliostruktur.

Beendigung einer Portfoliostruktur

Die Beendigung einer Portfoliostruktur fiihrt nicht zur Aufldsung der Fondsbestan-
de und nicht zur Loschung des Depots. Bestehende Spar-, Tausch- und Auszahl-
pléane im Depot werden beendet. Aufldsungen und SchlieBungen von Fonds der
gewahlten Portfoliostruktur bzw. vom Basisfonds fiihren ebenfalls zur Beendigung
von Spar- und Tauschplénen. Bei Fondsverschmelzungen erfolgt ein Austausch
des Fonds in der Portfoliostruktur bzw. des Basisfonds und somit bleiben alle be-
stehenden Plane erhalten. Bei Loschung eines Basisfonds werden ebenfalls alle
bestehenden Spar-, Tausch- und Auszahlpléne in diesem beendet, der Fondsbe-
stand wird nicht aufgelést. Eine Neuanlage von Spar-, Tausch- und Auszahlplanen
in einzelne Fonds kann nach Léschung der Portfoliostruktur mittels eines separa-
ten Serviceauftrags erfolgen.

Sammelfondsabrechnung

Abweichend von Ziffer 5.1 der "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" wird die Bank
fur die getatigten Anteilskaufe oder -verkaufe oder sonstige Buchungen in dem
Depot eine Sammelfondsabrechnung erstellen. In dieser Fondsabrechnung wer-
den samtliche Transaktionen aufgelistet, die innerhalb von maximal 5 Bankarbeits-
tagen nach Ausfiihrung der ersten Transaktion gebucht wurden. Zu welchem Zeit-
punkt die erste Buchung vorgenommen wird, ergibt sich aus den Transaktions-
bedingungen fiir das jeweilige Wertpapier, die der Kunde dem Fondsprospekt ent-
nehmen kann.



Kauf von Anteilen an offenen Immobilienfonds

Die FIL Fondsbank GmbH (Bank) bietet inren Kunden die Méglichkeit, Anteile an
offenen Immobilienfonds (Anteile) lber die tblichen Orderwege gemaR Ziffer 10.3
der "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" zu erwerben.

Die Bezahlung des Kaufbetrags von Anteilen an offenen Immobilienfonds erfolgt
Uber den Lastschrifteinzug von dem Referenzkonto des Kunden. Sofern der Kunde
Uiber ein FFB FondsdepotPlus verfligt, kann er hierzu auch sein Abwicklungskonto
nutzen.

Sofern ein taglicher Erwerb von Anteilen aufgrund der Bestimmungen des aktuel-
len Verkaufsprospektes oder der Vertragsbedingungen des einzelnen offenen Im-
mobilienfonds ausgeschlossen ist, muss fiir eine fristgerechte Weiterleitung der
Kaufauftrag fir offene Immobilienfonds (s.0.) mindestens zwei Bankgeschaftstage
(der FIL Fondsbank GmbH) vor dem Orderannahmeschluss, der sich aus dem je-
weiligen Verkaufsprospekt und den Vertragsbedingungen des einzelnen offenen
Immobilienfonds ergibt, bei der Bank eingegangen sein. Der Erwerb von Anteilen
erfolgt dann grundsatzlich zu dem Ausgabepreis, der am nachsten Wertermitt-
lungstag festgestellt wird.

Die Vereinbarung regelmaRiger Zahlungen zum Erwerb von Anteilen (Sparplan) ist
weiterhin per Lastschrift moglich.

Sollte die Bank keine gegenteilige Information erhalten, geht sie davon aus, dass
der Kunde sich Uber die Risiken, die mit der Anlage in offenen Immobilienfonds
verbunden sind, informiert hat oder liber diese Risiken von seinem Vermittler infor-
miert wurde und dem Kunden bekannt ist, dass es sich bei dem Investment in offe-
ne Immobilienfonds grundsatzlich um eine langfristige Anlage handeln sollte.

Verkauf von Anteilen an offenen Immobilienfonds

Fir jeden Verkauf von Anteilen ist die Abgabe eines vollstandigen schriftlichen Auf-
trags (Verkaufsorder) auf den hierfiir von der Bank bereitgestellten Formularen er-
forderlich.

Nicht vollstandig oder fehlerhaft erteilte Verkaufsorders werden nicht ausgefiihrt.

Verkaufsorders fiir Bestéande, die bis zum 21. Juli 2013 im Rahmen des Freibe-
trags (bis 30.000 EUR pro Kalenderhalbjahr), erworben wurden, kénnen entweder
als Anteils- oder auch als Betragsorder ausgefiihrt werden.

Verkaufsorders fiir Bestéande, die bis zum 21. Juli 2013 auRerhalb des Freibetra-
ges (Uber 30.000 EUR pro Kalenderhalbjahr) bzw. Verkaufsorders fiir Bestande,
die nach dem 21. Juli 2013 erworben wurden, kénnen nur als Anteilsorder ausge-
fiihrt werden.

Vom Anleger als Betragsorder (in EUR) erteilte Orders werden von der Bank ge-
genlber der Kapitalverwaltungsgesellschaft/Depotbank als Anteilsorder weiterge-
geben und bis zur Auftragsausfiihrung im Investmentdepot gegen weitere Verfi-
gungen gesperrt.

Fir die Berechnung des Wertes der Anteilsriickgabe ist in diesem Fall der zum
Zeitpunkt des Eingangs des Riickgabeauftrags des Kunden bei der Bank zuletzt
verfugbare Riicknahmepreis ausschlaggebend.
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Ein Widerruf des Verkaufsauftrags ist ab Eingang bei der Bank nicht mehr méglich.

Die Vereinbarung neuer regelmaRiger VerduBerungen von Anteilen (Auszahlplan),
die bis zum 21. Juli 2013 erworben wurden, kann schriftlich mit der Bank verein-
bart werden. Eine Auszahlung erfolgt unter Berlicksichtigung der im Verkaufspros-
pekt geregelten Freibetragsgrenzen und Mindesthaltefristen. Sofern zum Aus-
flihrungstermin kein Freibetrag zur Verfligung steht, kann der Auszahlplan nicht
weiter ausgefiihrt werden.

Auszahlplane von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben wurden, kénnen
nicht vereinbart werden.

Tausch

Ein einmaliger Fondstausch oder die Vereinbarung eines Tauschplans aus einem
offenen Immobilienfonds heraus ist nur fiir Bestdnde mdglich, die bis zum 21. Juli
2013 erworben wurden. Ein Tausch oder Tauschplan in einen offenen Immobilien-
fonds ist generell moglich.

Verwendung der Ertragsausschiittung

Generell werden Ertragsausschiittungen bei der Bank als Wiederanlage verbucht.
Ausgenommen hiervon sind Fonds, zu denen der Kunde eine abweichende Er-
tragsverwendung mit der Bank vereinbart hat oder wenn der Kunde seine Bestan-
de in einem offenen Immobilienfonds lber Abgabe einer unwiderruflichen Riick-
gabeerklarung gekiindigt hat. Eine Wiederanlage bei unwiderruflich gekindigten
Bestanden in offenen Immobilienfonds ist ausgeschlossen. Ist keine Wiederanlage
der Ausschittungen in den offenen Immobilienfonds gewlinscht, so wird der Kunde
der Bank einen abweichenden Auftrag erteilen.

Besondere Hinweise

Die Festlegung des Ausgabe- und Riicknahmepreises bei offenen Immobilienfonds
erfolgt nicht zwingend bdérsentaglich, sondern oftmals nur in gréBeren Intervallen,
mindestens jedoch einmal jahrlich, entsprechend dem Verkaufsprospekt und den
Vertragsbedingungen des jeweiligen offenen Immobilienfonds.

Nach Eingang eines Verkaufsauftrags kann es aufgrund der Regularien des jewei-
ligen offenen Immobilienfonds mehrere Wochen dauern, bis der Verkaufserlds auf
das Referenzkonto des Kunden gutgeschrieben wird.

Sonstiges

Ergénzend zu diesen Sonderbedingungen gelten die "Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen" der Bank.

Die Bank akzeptiert Verkaufs- und Tauschauftrage nur auf den von ihr bereitge-
stellten Formularen.
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Depotfiihrung Beschreibung

Entgelte

FFB FondsdepotPlus Das Investmentdepot mit Abwicklungskonto’ sorgt flir maximale
Flexibilitdt und unkomplizierte Abwicklung.

Uberziehungszins Beim Abwicklungskonto kann es zur Uberziehung kommen:
etwa durch eine Tauschtransaktion von Fondsanteilen, wenn der
Verkaufserl6s der abgestoRenen Fondsanteile geringer ist als der
Wert des Kaufauftrages der neu erworbenen. Auch Entgeltbelas-
tungen kénnen zur Uberziehung fiihren, wenn das Konto keine
hinreichende Deckung aufweist.

Da das Abwicklungskonto’ unserer Kunden gerade bei Fonds-
transaktionen mehr Flexibilitat bieten soll, réumt die FFB eine
Kulanzzeit? zum Ausgleich des Kontos ein. Danach wird der Uber-
ziehungszins féllig.

Verbundene Depots Wenn Sie als Privatkunde mindestens ein FFB FondsdepotPlus
bei der FFB unterhalten, wird das volle Entgelt in dem FFB Fonds-
depotPlus berechnet, welches zuletzt eréffnet wurde. Fiir alle
weiteren Depots zahlen Sie das geringere Entgelt.

FFB Fondsdepot Das Investmentdepot ohne Abwicklungskonto.

FFB FondsdepotJunior Jetzt schon fiir Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder langfristig
Vermégen aufbauen. Mit dem FFB FondsdepotJunior ist dies
schon mit Sparplénen ab 25,00 EUR im Monat méglich.

VL Sparvertrag? Die Verwaltung eines Sparvertrags fiir vermégenswirksame
Leistungen ist administrativ aufwéndig. Daher berechnen wir je
VL Sparvertrag ein zusétzliches Entgelt.

FFB Kombidepot Es besteht aus einem Aktivdepot (FFB Fondsdepot oder FFB
FondsdepotPlus) und einem Passivdepot, das Bestédnde abgrenzt,
die vor dem 01.01.2009 erworben wurden, und somit die steuer-
liche Abwicklung erleichtert.

FFB Mietkautionsdepot Hinweis: Es werden keine neuen Mietkautionsdepots mehr
angeboten.

DEVK Investmentdepot Flir diese Depotart gelten besondere Regelungen. Das Depot ist
flir Kunden nur bei manchen unserer Kooperationspartner
erhéltlich.

0,25 % vom durchschnittlichen Depotwert p. a.
(Minimalbetrag 25,00 EUR, Maximalbetrag 45,00 EUR
je angefangenem Kalenderjahr)

Die Belastung erfolgt jeweils am Anfang eines Jahres
fiir das zurlickliegende Jahr

6,25% p.a. berechnet quartalsweise ab dem 11.Tag
basierend auf dem in Anspruch genommenen Betrag

12,00 EUR je angefangenem Kalenderjahr

0,25 % vom durchschnittlichen Depotwert p. a.
(Minimalbetrag 25,00 EUR, Maximalbetrag 45,00 EUR
je angefangenem Kalenderjahr)

Die Belastung erfolgt jeweils am Anfang eines Jahres
fiir das zurlickliegende Jahr

0,00 EUR Depotfiihrung

0,00 EUR VL Sparvertrag

0,00 EUR Transaktionskosten

bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag
feiert

12,00 EUR je VL Sparvertrag, je angefangenem Kalenderjahr

12,00 EUR je angefangenem Kalenderjahr fiir das Passivdepot
zusatzlich zum Entgelt fir Depotfiihrung des Aktivdepots:

0,25 % vom durchschnittlichen Depotwert p. a.

(Minimalbetrag 25,00 EUR, Maximalbetrag 45,00 EUR

je angefangenem Kalenderjahr)

Die Belastung erfolgt jeweils am Anfang eines Jahres

fur das zuriickliegende Jahr

12,00 EUR je angefangenem Kalenderjahr

29,75 EUR je angefangenem Kalenderjahr

Wichtig: Die folgenden Informationen und Entgelte gelten grundsétzlich, Ausnahmen sind vorstehend genannt.

Transaktionskosten Beschreibung

Entgelte

Transaktionskosten online Entgelt fiir Kauf, Verkauf oder Tausch (bestehend aus Kauf und
Verkauf) von Fonds online, als Finanzkommissionsgeschéft
oder bei ETFs (iber einen Systematischen Internalisierer (aul3er-
bérslich) als Sammelorder.

Transaktionskosten ETF Direkthandel Entgelt fiir Kauf oder Verkauf von ETFs online (ber einen
online Systematischen Internalisierer (auBerbérslich) als Einzelorder
im Quotenhandel.

Transaktionskosten offline Wird der Kauf, Verkauf oder Tauschauftrag (bestehend aus Kauf
und Verkauf) mit einem anderen Auftrag ohne durch die Bank
erstellten Barcode erteilt, berechnen wir hierfiir ein erh6htes
Entgelt aufgrund der notwendigen Bearbeitung durch unseren

Kundenservice.
Transaktionskosten Plane Auftrége zur Einrichtung und Durchfiihrung von Spar-, Auszahl-
plénen sowie von Tausch- und Uberlaufplénen.
Fremdwéahrungsumsatze Umrechnung von Fremdwéhrungsumsétzen in andere Wéhrungen
als EUR.

Barausschittungen Umrechnung zum Devisenkurs.
und Steuereinbehalte

Fondsgeschéafte Umrechnung zum Devisengeld/-Briefkurs.
und sonstige Umsatze

2,00 EUR je Kauf/Verkauf

2,00 EUR je Kauf/Verkauf

8,00 EUR je Kauf/Verkauf

0,00 EUR

Verdffentlicht unter www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_
rates/euro_reference_exchange_rates

Veroffentlicht unter www.ffb.de/devisenkurse
Der Kurs enthalt eine Marge von 0,60 % (Auf-/Abschlag)
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Weitere Dienstleistungen

Beschreibung

Entgelte

Nutzung der Portfolioldsung

Verwahrung von Anteilsklassen ohne
Abschlussfolgeprovision

Postversand

Adressnachforschung

Erstellen von Duplikaten
Depotwertberechnung bzw.

Erteilen einer schriftlichen Bankauskunft
Nachlassabwicklung
Verpfandungsanzeige

Verzugszins

Ricklastschriften

Ihr Vermégensverwalter oder Vermittler nutzt fiir die professionelle
Verwaltung der Geldanlage eine Modellportfoliolésung? In dem
Fall berechnen wir fiir die technische Bereitstellung der Portfolio-
I6sung ein Entgelt.

Die Berechnung des Entgeltes erfolgt auf den jeweiligen Bestand
von Anteilklassen ohne Abschlussfolgeprovision.

Pro Aussendung per Post.

Kommt der Depotinhaber seiner Mitwirkungspflicht nicht nach und
teilt die Anderung seiner Anschrift nicht rechtzeitig mit, miissen wir
tatig werden, um die aktuelle Adresse zu ermitteln. Hierfiir berech-
nen wir ein Entgelt.

Auf Wunsch erstellen wir Duplikate von z. B. Depotausziigen, Aus-
schittungsmitteilungen oder Jahressteuerbescheinigungen.

Im Auftrag des Depotinhabers kann bedarfsweise eine Depotwert-
berechnung erstellt werden. Hierfiir berechnen wir ein Entgelt.

Erfordert die Nachlassabwicklung Aufwénde, die (ber den (ibli-
chen Rahmen hinausgehen, erheben wir abhéngig von Aufwand
und Komplexitét ein Entgelt.

Wird im Auftrag des Depotinhabers bearbeitet. Hierfiir berechnen
wir ein einmaliges Entgelt.

Ein Verzugszins kann anfallen, wenn Entgelte nicht rechtzeitig
bezahlt werden. Fallt nicht zusétzlich zum Uberziehungszins an.

Ist die Einlésung einer Lastschrift nicht méglich und wird diese
zurtickgegeben, nehmen wir eine Weiterbelastung der uns ent-
standenen Kosten vor.

0,15% p.a. berechnet auf den durchschnittlichen Depotwert des
jeweiligen Quartals (max. 150,00 EUR pro Quartal)

0,00 EUR fir die Verwahrung von Anteilklassen ohne Abschluss-
folgeprovision

0,00 EUR Transaktionskosten

Die Belastung erfolgt jeweils am Anfang eines Quartals fiir das
zuriickliegende Quartal

0,10 % p.a. berechnet auf den durchschnittlichen Bestand in der
jeweiligen Anteilsklasse

Die Belastung erfolgt jeweils am Anfang eines Quartals fiir das
zurlickliegende Quartal

2,50 EUR je Aussendung

15,00 EUR zzgl. fremder Kosten

5,00 EUR je Beleg

10,00 EUR je Beleg

Ab 50,00 EUR nach Aufwand

30,00 EUR je Verpfandungsbestatigung

Es gelten die gesetzlichen Regelungen (§ 288 BGB)

Weiterbelastung fremder Kosten

 Sinn und Zweck des Abwicklungskontos ist es, aus Fondstransaktionen stammende Gelder kurzfristig aufzunehmen bzw.

aktionen zur Verfligung zu stellen (vgl. Ziffer 1 der Sonderbedingungen fiir das FFB FondsdepotPlus).
2 Nach Mafgabe von Ziffer 6 der "Sonderbedingungen fiir das FFB FondsdepotPlus".
3 Entgelt fur neu abgeschlossene VL Sparvertrage. Abweichend hiervon gelten fiir bestehende VL Sparvertrage die jeweils bei Vertragsbeginn vereinbarten Entgelte. Die Belastung der Entgelte erfolgt

zum Ende des Kalenderjahres.

Gelder fiir unmittelbar oder zumindest kurzfristig anstehende Fondstrans-

4 Handelt es sich um ein FFB Fondsdepot als Aktivdepot, wird der durchschnittliche Depotwert liber beide Depots fiir die Berechnung des Depotentgelts ermittelt.

Die Belastung der Entgelte, Auslagen und fremden Kosten bzw. Spesen erfolgt im FFB Fondsdepot durch Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen aus dem hierfilir ausgewahlten
Fonds (beim FFB Kombidepot im Aktivdepot). Wurde kein Fonds ausgewahlt, erfolgt der Verkauf aus dem Fonds mit der geringsten Risikoklasse (wenn vorhanden aus einem Geld-

marktfonds). Sofern der gesamte Bestand nicht ausreicht oder nicht verfiigbar ist, wird das Entgelt durch Lastschrift von dem Referenzkonto eingezogen. Im FFB FondsdepotPlus er-
folgt die Belastung der obigen Entgelte grundsatzlich tiber das Abwicklungskonto.

Die jahrliche Belastung der Depotfiihrungsentgelte sowie etwaiger Versandentgelte erfolgt jeweils am Anfang des Jahres fiir das zurlickliegende Kalenderjahr. Wird ein Depot unter-
jahrig geschlossen oder werden alle im Depot verwahrten Anteile verkauft oder Ubertragen, erfolgen die Berechnung und die Belastung der Entgelte zum Zeitpunkt der SchlieRung
des Depots, des Gesamtverkaufs bzw. des Ubertrags. Dabei werden die Entgelte grundsatzlich mittels Anteilsverkauf vereinnahmt.

Die Transaktionskosten werden sowohl beim FFB Fondsdepot als auch beim FFB FondsdepotPlus direkt bei den Kauf- bzw. Verkaufstransaktionen mit der Anlagesumme verrechnet.
Sofern der VL Sparvertrag im FFB FondsdepotPlus gefiihrt wird, erfolgt die Belastung der Entgelte Gber das Abwicklungskonto.

Alle obigen Entgelte verstehen sich inklusive anfallender MwSt., mit Ausnahme der Transaktionskosten, welche von der MwSt. befreit sind; Porto und sonstige Auslagen sind grund-
satzlich in den obigen Satzen nicht enthalten. Ein mdglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bank gehért der Entschadigungseinrichtung deutscher Banken GmbH an. Darliber hinaus ist die Bank freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut-
scher Banken. Die fiir die Sicherung geltenden Bestimmungen einschlieRlich Umfang und Hohe der Sicherung ergeben sich aus Ziffer 15 der "Allgemeinen Geschaftsbedingungen"
sowie aus dem "Informationsbogen fiir den Einleger".
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AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH
Poststrae 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30

71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden - mit dem AVL-Newsletter!

AVL informiert Sie zu attraktiven Angeboten und ver-
mittelten Produkten sowie wichtigen Themen rund um
Investmentfonds in unserem AVL-Newsletter. Der
Newsletter erscheint ca. sechsmal im Jahr in unregel-
maligen Abstanden.

Datenschutz

Weitere Informationen zum Datenschutz bei diesen Newsletter-Verfahren finden Sie auf dem Newslet-
ter-Datenschutz-Informationsblatt in Ihren Depotunterlagen.

Anmeldung

L] Ja, bitte senden Sie mir kinftig den AVL-Newsletter an meine in der
Discountvereinbarung angegebenen E-Mail-Adresse.

Wir empfehlen Ihnen den AVL-Newsletter zu abonnieren. Jederzeit konnen Sie sich hiervon auch wie-
der abmelden, hierfur befindet sich in jeder Ausgabe ein Abmelde-Link.
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|[dentifikation per Videochat AVL FINANZVERMITTLUNG

PoststraBe 15/1  Telefon +49 (0)7151 604 59 30

71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Bei der Eroffnung eines Kontos oder Depots ist AVL gemall dem Geldwaschegesetz verpflichtet, seine Kunden zu identifi-
zieren. Mit der Online-Videoidentifizierung bietet AVL eine zur Identifikationsprifung in der Postfiliale gleichwertige sowie
rechtssichere und ortsunabhangige Maoglichkeit an. AVL stellt die Online-Videoidentifizierung, die den Gang zur Postfiliale
ersetzt, kostenfrei zur Verfligung.

Sie benaotigen dafur: 8

ein glltiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) |
einen PC, einen Laptop, ein Smartphone oder ein Tablet =

mit Mikrofon und Kamera (Webcam) —O— —
eine stabile Internetverbindung* R

ein Mobiltelefon (zum TAN-Empfang)**

—

Hinweis: Bei der Identifikation mit einem Reisepass ist zusatzlich eine Meldebescheinigung erforderlich.

@'@ Der Ablauf im Uberblick

In wenigen Minuten konnen Sie sich bequem online von zuhause oder unterwegs identifizieren.

Die Identifizierung beginnt mit der Eingabe Ihrer Personalien, die fir eine erfolgreiche Legitimation erforderlich sind.
Sobald die Dateneingabe vollstandig erfolgt ist, wird die Videoverbindung zu einem Call-Center-Mitarbeiter aufgebaut.

Der Mitarbeiter pruft nun lhre Daten und erstellt im Rahmen der Identifikation Fotos von lhrem Ausweisdokument und
lhrer Person.

Gegen Ende des Prozesses wird lhnen eine individuelle TAN (Transaktionsnummer) auf die von Ihnen angegebene
Mobiltelefonnummer gesendet. Sobald Sie diese online Uber das Eingabefeld an das System Ubermittelt haben, ist
der Vorgang abgeschlossen.

Und so einfach geht's: [=]x

Starten Sie die Identifizierung auf der Uber den Link oder QR-Code erreichbaren Seite =L

(QR-Code-Scanner als App im Google Play Store oder App Store (Apple) verflighar) und o f
-

folgen Sie den Anweisungen.

» https://www.avl-investmentfonds.de/videoidentifizierun

Servicezeiten Bitte beachten Sie:

Die Call-Center-Mitarbeiter der Video- Es konnen nur volljahrige Personen mit
identifizierung sind taglich von 08:00 bis einem gultigen Personalausweis bzw.
22:00 Uhr fur Sie erreichbar. Reisepass identifiziert werden.

* Die Identifizierung bendtigt wegen der Videotbertragung eine hohe Datenmenge. Wir empfehlen Ihnen daher eine WLAN- oder LAN-Verbindung.
** Wird nur benétigt, sofern die Identifizierung mit einem Gerat durchgefihrt wird, das keine SMS empfangen kann.
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l[dentifikation in der Postfiliale AVL FINANZVERMITTLUNG

PoststraBe 15/1  Telefon +49 (0)7151 604 59 30

71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Bei der Eroffnung eines Kontos oder Depots ist AVL gemal dem Geldwaschegesetz verpflichtet, seine Kunden zu iden-
tifizieren. Hierflr bietet AVL die personliche und verlassliche Identitatsfeststellung im flachendeckenden Filialnetz der
Deutsche Post AG an.

Sie benotigen dafur:

Gultiges Ausweisdokument mit Lichtbild — —
(Personalausweis, Reisepass) 8 : —|— Q) AVL L

Einfach giinstig investieren. e

Unten aufgedruckten POSTIDENT Coupon

Und so einfach geht's:

1. Postfiliale finden:
» https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html

2. Der Mitarbeiter der Post Gibernimmt die Informationen aus dem Coupon
und wird Ihr vorgelegtes Ausweisdokument Uberprifen.

3. Ihre Identifikationsdaten werden digital an AVL Ubermittelt.

Coupon fiir POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post %

zur ldentitatsfeststellung in einer Postfiliale fur AVL Finanzvermittlung

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Hinweise fiir Filialmitarbeiter:
Postfiliale mit einem giiltigen Personalausweis oder Reisepass
identifizieren, um lhre Identifizierung abzuschlieBen. = Barcode einscannen / VGA 1611/Pl aufrufen

4 021777 012191 |

' Abrechnungs- und Referenznummer eingeben
Abrechnungsnummer

: . . 50 10 7,7,2/3/6,85/3;7,0(1
Einfach giinstig investieren. Referenznummer

AViL 'NE UK UNDE |

= Identifizierung (VGA 1611 / Postident ,Basic®) durchfiihren

= Diesen Coupon nach der Identifizierung
datenschutzkonform entsorgen.

Filiale fir POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline
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QAVL

AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH
Poststrale 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30

71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

AVL Finanzvermittlung GmbH
Postfach 1135
D-71384 Weinstadt

Anschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um Bearbeitung meiner Unterlagen.

[ Alle erforderlichen Formulare liegen bei.
1 Die Unterlagen habe ich an allen erforderlichen Stellen unterschrieben.

Auf AVL aufmerksam geworden bin ich durch (freiwillige Angaben)

Familienangehorige / Freunde / Bekannte

Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing etc.

Werbung im Internet

TV

Facebook / Instagram / Twitter / YouTube

E-Mail

Finanzforum im Internet

Verbraucherzentrale

Finanzberater / Versicherungsberater

Ich bin bereits AVL Kunde

Zeitung / Fachzeitschrift: ...
SONSTIGES: .o

0 I I O B B

Mit freundlichen GriRRen

Bemerkungen zur Antragsstellung:



Informationen zum Datenschutz bel AVL (’) AVI_

Uber den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren wir Sie hier. Dies tun wir vor der etwaigen Herausgabe |hrer
Daten, damit Sie eine informierte Entscheidung treffen konnen.

Verantwortlicher (verantwortliche Stelle):
LAVL Finanzvermittlung GmbH" (vertreten durch die Geschaftsflihrer Uwe Lange, Simon Lange)

Kontaktdaten:

Anschrift fir Postsendungen: Postfach 1135, 71365 Weinstadt
Burogebaude: Poststralle 15/1, 71384 Weinstadt

Tel.: 07151 6045930

E-Mail: info@avl-investmentfonds.de

Datenschutzbeauftragter: Dr. Rolf-Jirgen Merath
E-Mail: datenschutz@avl-investmentfonds.de

Zu verarbeitende Datenkategorien: Welche Daten erhoben und verarbeitet werden, ist im Depoteroffnungsantrag, der Discount-
vereinbarung oder/und dem Auftragsdokument ersichtlich.

Zwecke: Vertragserfillung und Vertragsanbahnung (vorvertragliche Maltnahmen) — und zwar hinsichtlich der Depoteroffnung,
der Discountvereinbarung und der sich ggf. anschlieRenden Vermittlung von Finanzprodukten

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

Empfénger Ihrer Daten (bzw. eines Teils davon) sind:

die entsprechende depotfiihrende Stelle (siehe ggf. Ihr Depoteroffnungsantrag bzw. Ihr Auftrag)
Kooperationspartner bei der Vermittlung: Der Prozess zur Vermittlung an Depotverwalter wird gemeinsam (im Sinne des
Art. 26 DSGVO) mit der ,FondsKonzept Investmentmakler GmbH" und der ,FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH" (beide
in der Konigstrale 51, 89165 Dietenheim) betrieben.
Dienstleister konnen hinzugezogen werden, z. B. durch die ,FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH" ihre Muttergesell-
schaft, ,FondsKonzept AG" (ebenfalls in Dietenheim) und ihre Schwestergesellschaft ,Sosnowski Computersysteme
GmbH" (Minchner Str. 23a, 85540 Haar).
AVL Ubernimmt zu diesem Vermittlungsprozess die Erfllung der Informationspflichten und fungiert als Anlaufstelle fir
Betroffene.
Dienstleister:
IT-Dienstleister
ggf. eigenverantwortliche Dienstleister wie Postunternehmen (fiir Briefversand), Banken (fir Uberweisungen), Steuer-
berater, Wirtschaftspriifer und Rechtsanwalte
weitere (staatliche) Stellen, sofern wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind

Eine Dateniibermittlung in Lander auBerhalb der EU (,Drittlander”) ist nicht geplant.
Geplante Speicherdauer: Die gesetzlichen Aufbewahrungs- und Loschfristen werden eingehalten.

Hinweis auf Betroffenenrechte: Sie haben das Recht auf

Auskunft Uber die zu Ihnen gespeicherten Daten,

ggf. Berichtigung, Loschung oder Einschrankung der Verarbeitung,

Widerspruch gegen die Verarbeitung (inkl. Widerspruch gegen Direktwerbung),

DatenUbertragbarkeit (zu einem anderen Dienstleister) und

Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehdrde (d. h. beim Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Wirttemberg,
siehe www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).

Bereitstellung oder Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten: Ihre 0. g. Daten sind fir die Vertragsanbahnung oder/und die Vertragserful-
lung (Erstellung und Ausfiihrung Ihrer Auftrdge) erforderlich. Zur Bereitstellung dieser Daten sind Sie nicht verpflichtet. Allerdings
konnten Sie ohne deren Bereitstellung nicht in den Genuss unserer Vermittlungsdienstleistung kommen.

Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen (inkl. Profiling und Scoring).

Geplante Zweckerweiterungen: Uber die reine Vertragsanbahnung und -durchfiihrung hinaus verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse,

um Sie per E-Mail zu bitten, unser Unternehmen auf einem Bewertungsportal zu bewerten. Sie konnen dieser Verwendung jeder-
zeit widersprechen. (Hierbei handelt es sich nicht um einen Newsletter.)

Stand 17.07.2024



Informationen zum Datenschutz (') AVI_

beim Newsletter-Verfahren von AVL

AVL bietet folgende zwei Newsletter-artigen Medien an:

« AVL Newsletter: Im AVL Newsletter informiert AVL seine Kunden einige Male im Jahr tber Neuigkeiten rund um AVL
und Geldanlagen.

+ »AVL informiert«: In dem exklusiven und digitalen Kundenmagazin »AVL informiert« berichtet AVL monatlich Gber
Marktentwicklungen sowie Anlagetrends und stellt beliebte Investmentmaoglichkeiten vor.

Methode der Anmeldung zum Newsletter-Empfang:

Beim AVL Newsletter und bei »AVL informiert« setzen wir a) im Zuge eines Depoteréffnungsantrags eine schriftliche
Einwilligung bzw. b) bei einer Bestellung auf unserer Website ,Double Opt-in“ ein.

Erlauterung zum ,Double Opt-In": Wenn Sie sich zum Newsletter-Empfang auf unserer Website anmelden, erhalten
Sie eine E-Mail mit einem Bestatigungs-Hyperlink. Erst wenn Sie diesen betatigen, erhalten Sie kiinftig die einzelnen
Newsletter. Diese Vorgehensweise dient dazu, Sie vor etwaigen Newslettern, die Sie gar nicht selbst bestellt haben, zu
bewahren.

Weitere Informationen zum Datenschutz beim Newsletter-Verfahren von AVL:

Verantwortlicher (verantwortliche Stelle):
LAVL Finanzvermittlung GmbH" (vertreten durch die Geschaftsflhrer Uwe Lange, Simon Lange)

Kontaktdaten:

Anschrift fur Postsendungen: Postfach 1135, 71365 Weinstadt
Birogebaude: Poststralte 15/1, 71384 Weinstadt

Tel: 07151 6045930

E-Mail: info@avl-investmentfonds.de

Datenschutzbeauftragter: Dr. Rolf-Jirgen Merath
E-Mail: datenschutz@avl-investmentfonds.de

Zu verarbeitende Datenkategorien:
Fir den Versand des AVL Newsletters und »AVL informiert« wird die E-Mail-Adresse des Adressaten erhoben und verarbeitet.

Zwecke: werbliche Ansprache
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)

Empfanger der Daten sind:
IT-Dienstleister
weitere (staatliche) Stellen, sofern wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind

Eine Datenibermittlung in Lander auBerhalb der EU (,Drittlander”) ist nicht geplant.
Geplante Speicherdauer: Die gesetzlichen Aufbewahrungs- und Loschfristen werden eingehalten.

Hinweis auf Betroffenenrechte:

Den AVL Newsletter und »AVL informiert« konnen Sie jederzeit abbestellen. Dies ist sowohl auf unserer Website als auch
durch Betatigen des entsprechenden Hyperlinks in jedem AVL Newsletter-Exemplar bzw. der E-Mail des »AVL informiert«
Exemplars maoglich.

AuRerdem haben Sie das Recht auf

+ Auskunft Uber die zu Ihnen gespeicherten Daten,

ggf. Berichtigung, Loschung oder Einschrankung der Verarbeitung,
Widerspruch gegen die Verarbeitung (inkl. Widerspruch gegen Direktwerbung),
Datenlbertragbarkeit (zu einem anderen Dienstleister) und
Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehdrde (d. h. beim Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Wirttem-
berg, siehe www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).
Bereitstellung oder Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten:

- Die E-Mail-Adresse des Adressaten ist fuir den Versand des AVL Newsletters und »AVL informiert« erforderlich. Falls
Sie bereits Kunde von AVL sind, liegt uns diese bereits vor. (Dennoch konnen Sie sich den AVL Newsletter dann an eine
andere als die zur Vertragsdurchfihrung verwendete E-Mail-Adresse schicken lassen.)

Zur Bereitstellung dieser Daten sind Sie nicht verpflichtet.
Allerdings konnten Sie ohne die Bereitstellung der o. g. Daten den AVL Newsletter und »AVL informiert« nicht beziehen.
Wir treffen keine automatisierten Entscheidungen (inkl. Profiling und Scoring).

Zweckerweiterungen sind nicht geplant.

Stand 17.07.2024
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